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Teil A: Ziele, Zwecke, Inhalte und wesentliche Auswirkungen der Planung 

1. Anlass und Ziele der Planung 

Auf der Grundlage eines Standortkonzeptes „Wind“ aus dem Jahr 1999 hat die Stadt 
Brake bereits im Jahr 2000 im Zuge einer 13. Änderung des Flächennutzungsplans eine 
Sonderbaufläche für Windenergieanlagen im Hammelwarder Moor dargestellt. Außer-
halb der dargestellten Sonderbaufläche sind seitdem i.d.R. keine weiteren Windener-
gieanlagen zulässig. Das betrifft sowohl Windparks als auch Einzelanlagen. Auf der 
Fläche im Hammelwarder Moor wurden fünf Windenergieanlagen errichtet.  

Die Stadt Brake hat im Zuge der Fortschreibung und Aktualisierung des Standortkon-
zeptes Windenergie im Vorfeld dieser 28. Flächennutzungsplanänderung überprüft, ob 
weitere Flächen für die Nutzung der Windenergie im Stadtgebiet in Frage kommen und 
planungsrechtlich dargestellt werden könnten. Im Ergebnis wurden im Zuge des Stand-
ortkonzeptes 2014 der bestehende Windpark „Hammelwarder Moor“ bestätigt und zu-
sätzlich geeignete Erweiterungsflächen unmittelbar nördlich an den bestehenden Wind-
park angrenzend in einer Größenordnung von ca. 32 ha, sowie im Nordwesten des 
Stadtgebietes, südlich des Schmalenflether Sieltiefs, in einer Größenordnung von ca. 52 
ha erkannt.  

Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes basiert auf den Ergebnissen des Stand-
ortkonzeptes 2014 (s. Kap. 2.3) und konkretisiert die Ergebnisse durch die Darstellung 
von zwei Sondergebieten für die Windenergienutzung. So schafft die Stadt Brake im 
Rahmen dieser 28. Flächennutzungsplanänderung die planungsrechtlichen Grundlagen 
für die Realisierung von Windenergieanlagen als nördliche Erweiterung des bestehen-
den Windparks Hammelwarder Moor (Teilbereich 2) und für einen neuen Windpark im 
Nordwesten des Stadtgebietes, südlich des Schmalenflether Sieltiefs (Teilbereich 1). 
Die Windenergieanlagen auf den Erweiterungsflächen im Teilbereich 2 werden sich im 
Zusammenhang mit dem bestehenden Windpark „Hammelwarder Moor“ als ein zusam-
menhängender Windpark darstellen, hier könnten ca. drei bis vier neue Anlagen errich-
tet werden. Im Nordwesten des Stadtgebietes, südlich des Schmalenflether Sieltiefs 
könnten ca. vier bis sechs Anlagen neu erstellt werden. Beide Teilbereiche werden als 
Sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Windenergieanlagen und landwirt-
schaftliche Nutzungen“ dargestellt. In der Zweckbestimmung wird auch die landwirt-
schaftliche Nutzung aufgeführt, da die Flächen zusätzlich zur Nutzung mit Windenergie-
anlagen auch weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden können. Eine in Teilbereich 2 
vorhandene Waldfläche wird bestandsorientiert als Fläche für Wald dargestellt. 

Mit der vorliegenden 28. Flächennutzungsplanänderung wird die Steuerung der Zuläs-
sigkeit von Windenergieanlagen im Stadtgebiet weiter fortentwickelt. Die Flächendar-
stellung der bereits im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten Sonderbaufläche 
für Windenergieanlagen wird von dieser 28. Flächennutzungsplanänderung nicht be-
rührt. Außerhalb der im wirksamen Flächennutzungsplan und dieser 28. Flächennut-
zungsplanänderung dargestellten Sonstigen Sondergebiete sind im Stadtgebiet damit in 
der Regel keine weiteren Windenergieanlagen nach § 35 [1] Nr. 5 BauGB zulässig. Dies 
betrifft sowohl Windparks als auch Einzelanlagen.  
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Am 30. Juli 2011 ist mit dem § 249 BauGB eine Sonderregelung für Windenergieanla-
gen in Kraft getreten. Der Gesetzgeber verfolgt mit dem neuen § 249 Abs. 1 BauGB das 
Ziel, Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Ausweisung zusätzlicher Flächen 
für die Windenergie zu beseitigen. Demnach sind zusätzliche Darstellungen von Son-
dergebieten für die Windenergienutzung möglich, ohne dass das den bisherigen Aus-
weisungen zugrunde liegende Konzept in Frage gestellt würde. Mit den Neuausweisun-
gen wird bei entsprechender Begründung im Flächennutzungsplan auch die Aus-
schlusswirkung nicht in Frage gestellt. 

Außerdem wird die im Zuge der 13. Flächennutzungsplanänderung festgelegte Begren-
zung der zulässigen Gesamthöhe von kleiner/gleich 100 m aufgehoben. Auch für die 
neu dargestellten Sondergebiete wird keine Höhenbegrenzung getroffen. Damit wird der 
landesplanerischen Festlegung entsprochen, wonach in Vorranggebieten für Windener-
gie keine Höhenbegrenzungen festgelegt werden sollen. Der Verzicht auf die Höhenbe-
grenzung ermöglicht in den Teilbereichen 1 und 2 die Errichtung von Windenergieanla-
gen nach neuestem technischem Stand und bereitet für den bestehenden Windpark ein 
Ersetzen der bestehenden Windenergieanlagen durch neue leistungsfähigere und höhe-
re Anlagen (Repowering) vor. Im Anschluss wäre für das Repowering jedoch die Ände-
rung des rechtskräftigen Bebauungsplanes erforderlich. Neue leistungsstarke Anlagen 
der 2 bis 3 MW Klasse weisen i.d.R. Gesamthöhen von mehr als 100 m auf. 

1.1 Hintergründe 

Die Bundesregierung beabsichtigt den Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Kern-
energie bis zum Jahre 2022. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht 
ehrgeizige Ausbauziele für die erneuerbaren Energien vor. Auf ihrer Homepage1 teilt 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit, dass der Anteil erneuerbarer 
Energien von 40 bis 45 Prozent im Jahre 2025 und von 55 bis 60 Prozent im Jahr 2035 
erreicht werden sollen. 

Die Landesregierung Niedersachsen hat sich das Ziel gesetzt, 25 % des Endenergie-
verbrauchs in Niedersachsen bis zum Jahr 2020 aus erneuerbaren Energien zu decken. 
Im Zentrum des Ausbaus regenerativer Energien steht die Energiegewinnung aus 
Windkraft und Biomasse zur Erreichung des niedersächsischen Ausbauzieles (Energie-
konzept des Landes Niedersachsen 2012). 

Diese bundes- und landespolitischen Ziele bedingen u.a. eine Steigerung der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien. Die Windenergie ist dabei eine der tragenden 
Säulen der erneuerbaren Energien. Ohne einen deutlichen und effizienteren Ausbau der 
Windenergie werden die Klimaschutzziele auf Bundes- und Landesebene nicht erreicht. 
Diese Zielsetzung soll zum einen durch Repowering, zum anderen aber auch durch die 
Ausweisung neuer Bereiche für die Windenergienutzung erreicht werden. Dabei wird es 
nach dem Energiekonzept des Landes Niedersachsen darauf ankommen, die Standorte 
durch die Errichtung möglichst großer leistungsstarker Anlagen effizient zu nutzen.  

Dies war Anlass für die Stadt Brake, das gesamte Stadtgebiet unter den derzeitigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen und den tatsächlichen Raumnutzungen im Hinblick auf 
geeignete Flächen für die Windenergienutzung erneut zu betrachten und die Möglichkei-
ten einer veränderten bzw. weitergehenden Windenergienutzung im Stadtgebiet zu be-
                                                
1  http://www.bmwi.de/DE/Themen/ Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-reform.html - zuletzt recherchiert am 

25.06.2014 
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werten. Die Stadt Brake hat dabei grundsätzlich die Notwendigkeit erkannt – auch vor 
dem Hintergrund der o.g. bundes- und landespolitischen Ziele - ihren Anteil an erneuer-
baren Energien zu steigern. Dabei berücksichtigt die Stadt Brake, dass sie als Kommu-
ne im ländlich strukturierten Raum grundsätzlich gute Voraussetzungen für die Produk-
tion von erneuerbaren Energien mitbringt und sich damit von den stärker verdichteten 
Räumen in Niedersachsen unterscheidet. Die Stadt Brake sieht sich hier auch über die 
Stadtgrenzen und den Eigenbedarf hinaus in der Verantwortung, ihren Anteil an der 
Produktion an erneuerbaren Energien zu leisten. Das mit der Planung verfolgte Ziel des 
Klimaschutzes durch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen und die Reduzierung 
klimaschädigender Emissionen ist ein öffentlicher Belang und damit ein Vorteil für alle 
Bürger. 

2. Planungsrahmenbedingungen 

2.1 Geltungsbereich und Beschreibung der Teilbereiche 

Die 28. Flächennutzungsplanänderung umfasst 2 Teilgeltungsbereiche. Die Teilgel-
tungsbereiche beinhalten zwei aus dem Standortkonzept abgeleitete Standorte für 
Windenergieanlagen.  

Zudem wird mit der Flächennutzungsplanänderung eine Ausschlusswirkung erzielt. Au-
ßerhalb der im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Brake und der in der 28. Flä-
chennutzungsplanänderung dargestellten Sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbe-
stimmung „Windenergieanlagen und landwirtschaftliche Nutzungen“ sind im übrigen 
Gebiet der Stadt Brake keine weiteren Windenergieanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB zulässig. Das betrifft sowohl Einzelanlagen als auch Windparks. 

Weiterhin wird die im Zuge der 13. Flächennutzungsplanänderung festgelegte Begren-
zung der zulässigen Gesamthöhe von kleiner/gleich 100 m aufgehoben. 

Teilbereich 1 

Der Teilbereich 1 befindet sich im nordwestlichen Bereich der Stadt Brake, 100 m süd-
lich des Schmalenflether Sieltiefs, nordwestlich der Ortslage Golzwarden und nordöst-
lich der Ortslage Ovelgönne. Die Abgrenzung des Teilbereiches 1 ergibt sich im Westen 
durch die Stadtgrenze bzw. einen landwirtschaftlichen Weg. Im Osten und Süden wird 
die Grenze durch die Abstandsradien von 500 m zu Außenbereichswohnnutzungen ge-
bildet. Im Norden wird die Grenze durch eine Abstandsfläche von 100 m zum Schmalen-
flether Sieltief gebildet.  

Der Teilbereich 1 wird landwirtschaftlich genutzt, es dominiert die ausgedehnte, intensi-
ve Weidehaltung mit Schafen und Kühen. Landwirtschaftliche Wege und Gräben durch-
ziehen das Plangebiet. Im südlichen Bereich quert eine 220-KV-Leitung den Geltungs-
bereich.  

Östlich des Teilbereiches 1 liegen entlang der Straßen Schmalenfletherwurp und Golz-
warderwurp mehrere Wohnhäuser im planungsrechtlichen Außenbereich. Weiter östlich 
befindet sich die Bundesstraße B 212.  
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Teilbereich 2 

Der Teilbereich 2 befindet sich im südwestlichen Bereich der Stadt Brake und schließt 
unmittelbar nördlich an den bestehenden Windpark „Hammelwarder Moor“ (mit 5 Wind-
energieanlagen) an. Der Teilbereich 2 liegt westlich der Ortslagen Harrierwurp und 
Norderfeld und südlich der Ortslage Popkenhöge sowie nordöstlich der Ortslage Olden-
brok-Mittelort. Östlich des Plangebiets, in einer Entfernung von ca. 900 m, liegt die 
Kreisstraße K 208.   

Die Abgrenzung des Teilbereiches 2 ergibt sich im Westen durch die Stadtgrenze und 
durch Abstandsradien von 500 m zu Außenbereichswohnnutzungen. Im Süden wird die 
Grenze durch den bestehenden Windpark gebildet. Die nördliche und östliche Grenze 
ergibt sich durch Abstandsradien von 500 m zu Außenbereichswohnnutzungen. Im süd-
lichen Abschnitt wird eine Waldfläche von drei Seiten durch das Plangebiet umschlos-
sen. Mittig liegt eine jüngere Erlen-Aufforstung innerhalb des Teilbereichs. 

Der Teilbereich 2 wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt, wobei sowohl Mähwie-
sennutzung als auch Weidenutzung mit unterschiedlicher Intensität stattfindet. Die Flä-
chen sind eng durch Gräben gekammert. 

2.2 Bauleitplanung der Stadt Brake 

Nach § 35 BauGB sind Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Windenergie dienen, privilegierte Vorhaben im Außenbereich. Eine Genehmigung derar-
tiger Anlagen kann jedoch versagt werden, wenn öffentliche Belange entgegenstehen. 
Öffentliche Belange stehen dem entgegen, wenn im Flächennutzungsplan eine Auswei-
sung an anderer Stelle erfolgt ist. Mit der Darstellung von Sondergebieten für die Wind-
energienutzung kann damit die Errichtung weiterer Windenergieanlagen an anderer 
Stelle im Stadtgebiet ausgeschlossen werden. Der Flächennutzungsplan ist damit ein 
wirksames Instrument für eine ordnungsgemäße Verteilung von Windkraftanlagen im 
Stadtgebiet. Von dieser planungsrechtlichen Möglichkeit hat die Stadt Brake bereits seit 
dem Jahr 2000 Gebrauch gemacht. Sie hat im Rahmen einer 13. Änderung des Flä-
chennutzungsplans eine Sonderbaufläche für Windenergieanlagen mit einer Höhenbe-
grenzung von kleiner gleich 100 m dargestellt. Es handelt sich um den Windpark 
„Hammelwarder Moor“. Die 1. – 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 1977 wurden 
in die Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes im Jahr 2010 überführt.  

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist zudem textlich dargestellt, dass außerhalb der 
dargestellten Sonderbaufläche im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans der Stadt 
Brake keine weiteren Windenergieanlagen zulässig sind. Dies betrifft sowohl Windparks 
als auch Einzelanlagen. 

Die Darstellungen in der Fassung der Neubekanntmachung können für die jeweiligen 
Teilbereiche aus dem nachstehenden Ausschnitt entnommen werden: 

Der Teilbereich 1 ist in der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes ebenso 
wie die angrenzenden Flächen als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Mittig wird 
eine 220-kV-Leitung nachrichtlich dargestellt. 
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Der Teilbereich 2 ist in der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplanes als Fläche 
für die Landwirtschaft mit der überlagernden Darstellung von Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft darge-
stellt. Angrenzend werden Flächen für Wald und die Sonderbaufläche „Wind“ darge-
stellt. 

 

 
Ausschnitt aus dem wirksamen FNP 

Ausschnitt aus dem 
wirksamen FNP 
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Für den bestehenden Windpark südlich des Teilbereiches 2 liegt ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan vor.  

2.3 Kurzdarstellung der Inhalte und Ergebnisse des Standortkonzeptes 

Die Stadt Brake hat im Vorfeld dieser 28. Flächennutzungsplanänderung das aus dem 
Jahr 1999 resultierende Standortkonzept für die Windenergie fortgeschrieben.2 Anlass 
für die Fortschreibung waren die seit der Aufstellung des Standortkonzeptes 1999 und 
der daran anschließenden Flächennutzungsplandarstellung veränderten Rahmenbedin-
gungen, insbesondere technisch weiterentwickelte Windenergieanlagen, die die Mög-
lichkeiten einer veränderten bzw. weitergehenden Windenergienutzung im Stadtgebiet 
begründen können. Die im Zuge des Standortkonzeptes 1999 für die Standortfindung zu 
Grunde gelegten Ausschluss- und Bewertungskriterien wurden im Zuge der Fortschrei-
bung des Standortkonzeptes auf der Basis der zum heutigen Zeitpunkt vorliegenden 
Rechtsprechung und der weiterentwickelten Planungspraxis angepasst.  

Insbesondere wurde zwischenzeitlich durch die Rechtsprechung klargestellt, dass in 
"harte" und "weiche" Tabuzonen zu unterscheiden ist (Bundesverwaltungsgericht vom 
13.12.2012 Entscheidung 4 CN 1.11). Die Rechtsprechung definiert demnach harte 
Tabuzonen als solche Zonen, die für die Windenergienutzung von vornherein ausschei-
den, weil tatsächliche und rechtliche Belange dieser Nutzung entgegenstehen. Harte 
Tabuzonen sind nicht der planerischen Abwägung zuzuordnen. Die Stadt hat hier keinen 
Bewertungs- und Abwägungsspielraum. In Abgrenzung dazu sind weiche Tabuzonen 
nach der Definition der Rechtsprechung solche Zonen, in denen Windenergieanlagen 
zwar tatsächlich und rechtlich möglich sind, in denen aber nach den städtebaulichen 
Vorstellungen der Stadt keine Windenergieanlagen aufgestellt werden sollen. Diese 
städtebaulichen Vorstellungen kann und muss die Stadt Brake anhand eigener Kriterien 
entwickeln. Die weichen Tabuzonen tragen dem Vorsorgegedanken besonders Rech-
nung. Die Ermittlung der weichen Tabuzonen ist der planerischen Abwägung zugäng-
lich. Entsprechend sind die weichen Tabuzonen städtebaulich zu rechtfertigen. Zusam-
menfassend gilt nach dem o.g. Urteil, dass sich die Stadt zur Vermeidung eines Fehlers 
im Abwägungsvorgang den Unterschied zwischen harten und weichen Tabuzonen be-
wusst machen und ihn dokumentieren muss. Die Stadt Brake hat entsprechend bei den 
Tabuzonen in harte und weiche Tabuzonen unterschieden.  

Im Zuge des Standortkonzeptes wurde das Stadtgebiet Brake flächendeckend betrach-
tet. Bei einer zu erwartenden Anlagenhöhe von rund 200 m wurde vorausgesetzt, dass 
nach den vorliegenden durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten ein wirtschaftlicher 
Betrieb der Anlagen im gesamten Stadtgebiet möglich ist, so dass die Windhöffigkeit als 
standortbezogenes Kriterium vernachlässigt werden kann. Es wurde neben einer Ge-
samthöhe von rund 200 m Höhe eine derzeit marktübliche Leistung von 2 bis 3 MW be-
rücksichtigt. 

2.3.1 Ermittlung der harten Tabuzonen 

Der Stadt Brake ist ein Urteil des OVG Münster vom 01.07.2013 bekannt ("Bürener Ur-
teil"). In der Urteilsbegründung werden zu den harten Tabuzonen eines Gemeindegebie-

                                                
2  NWP Planungsgesellschaft mbH: Stadt Brake: Standortkonzept Windenergienutzung 2014, Oldenburg, Februar 

2014 
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tes nur die der Windenergienutzung entgegenstehenden Flächennutzungen selber, oh-
ne zusätzliche Abstandsflächen gezählt, so z.B. besiedelte Splittersiedlungen im Au-
ßenbereich, Verkehrswege, Naturschutzgebiete etc.. Nach Abzug dieser harten 
Tabuzonen ohne Abstandsflächen verbleiben in Brake 1.250 ha Potenzialflächen.  

Für die Stadt Brake ist das Vorgehen, auf Abstandsfläche als harte Tabuzone zu ver-
zichten, nicht nachvollziehbar und kaum begründbar. Aus Sicht der Stadt Brake spre-
chen sowohl rechtliche als auch tatsächliche Gründe gegen ein solches Vorgehen. Am 
Beispiel der Siedlungsnutzung wird deutlich, dass die Errichtung einer Windenergiean-
lagen unmittelbar neben einer Wohnnutzung rechtlich (keine Genehmigung) und auch 
tatsächlich nicht möglich ist, so dass es durchaus angemessen erscheint, einen Abstand 
als harte Tabuzone zur Siedlungsnutzung vorzusehen, in dem keine Windenergieanla-
gen errichtet werden können. Es handelt sich bei dem Bürener Urteil zudem um ein Ur-
teil aus Nordrhein-Westfalen, das bislang in der niedersächsischen Rechtsprechung 
nicht bestätigt wurde. Insgesamt erkennt die Stadt Brake die begründete Notwendigkeit, 
auch zu einzelnen Kriterien (z.B. Siedlungsnutzungen) Abstandsflächen auch als harte 
Tabuzonen vorzusehen. Sie hat sich deshalb dafür entschieden, in die harten Tabuzo-
nen auch solche Abstandsflächen einzubeziehen, die über die sehr enge Auslegung des 
Bürener Urteils hinausgehen. 

Die relevanten harten und weichen Tabuzonen wurden unter den Themenkomplexen 
Siedlung, verkehrliche und technische Infrastruktur, Natur und Landschaft und Raum-
ordnung zusammengestellt.  

 

Themenkomplex Siedlung (Karten 1a und 1b des Standortkonzeptes) 

Die Begründungen der einzelnen Abstandsflächen sind auch in den Tabellen weiter un-
ten angegeben.  

Harte Tabuzonen  

Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 24.06.2010 (AZ: 8 A 
2764/09) wurde als Anhaltspunkt für eine erdrückende Wirkung genannt: Ist der Ab-
stand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe der Anlage, dürfte die Einzelfallprü-
fung überwiegend zu einer dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage 
gelangen. Ein Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von der 
Anlage überlagert und vereinnahmt. Auch tritt die Anlage in einem solchen Fall durch 
den verkürzten Abstand und den damit vergrößerten Betrachtungswinkel derart unaus-
weichlich in das Sichtfeld, dass die Wohnnutzung überwiegend in unzumutbarer Weise 
beeinträchtigt wird. Bei einer Gesamthöhe von 200 m ergäbe sich demnach ein Min-
destabstand von 400 m. Im Zuge des Standortkonzeptes 2014 wurde daher zu Wohn-
bauflächen, gemischten Bauflächen und Außenbereichssiedlungslagen ein Mindestab-
stand von 400 m als harte Tabuzone berücksichtigt.  

Weiche Tabuzonen (Vorsorgeabstand) Reine Wohngebiete 

Über den o.g. Mindestabstand von 400 m als harte Tabuzone hinaus berücksichtigt die 
Stadt Brake einen zusätzlichen Abstand von 600 m zu Reinen Wohngebieten, um dem 
Schutz der Anwohner besonders Rechnung zu tragen. Die weiche Tabuzone zu Reinen 
Wohngebieten beträgt entsprechend 1.000 m. Der besondere Schutzanspruch eines 
Reinen Wohngebietes wird aus dem Lärmschutz/ der DIN 18005 abgeleitet. Nach der 
DIN 18005 wird Reinen Wohngebieten ein um 5 dB(A) höherer Schutzanspruch beige-
messen als Allgemeinen Wohngebieten.  
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Weiche Tabuzonen (Vorsorgeabstand) Wohnbauflächen, Allgemeine Wohngebiete 
(WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), Sonderbauflächen Zweckbestimmung „Wochenend-
hausgebiet“ 

Über den o.g. Mindestabstand von 400 m hinaus berücksichtigt die Stadt Brake einen 
zusätzlichen Abstand zu Wohnbauflächen, Allgemeinen Wohngebieten und Kleinsied-
lungsgebieten von 350 m, um dem Schutz der Anwohner besonders Rechnung zu tra-
gen. Die weiche Tabuzone zu diesen Bauflächen/ Baugebieten beträgt entsprechend 
750 m. In einer Entfernung von 750 m werden i.d.R. Beurteilungspegel von ca. 35 dB(A) 
erreicht, so dass der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 von 40 dB(A) 
für Allgemeine Wohngebiete zur Nachtzeit deutlich unterschritten wird. Moderne, dreh-
zahlvariable Windenergieanlagen können zudem grundsätzlich im schallreduzierten Be-
trieb gefahren werden. Bei dieser Betriebsweise können die vorgegeben Grenzwerte zu 
jeder Tages- und Nachtzeit automatisch durch eine Reduzierung der Drehzahl eingehal-
ten werden.  

Aufgrund eines vergleichbaren Schutzanspruchs gelten die zuvor genannten Tabuzonen 
des Allgemeinen Wohngebietes auch für Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung 
„Wochenendhausgebiete“. 

Weiche Tabuzonen (Vorsorgeabstand) gemischte Bauflächen und Außenbereichs-
wohnnutzungen 

Über den o.g. Mindestabstand hinaus berücksichtigt die Stadt Brake einen zusätzlichen 
Abstand zu Außenbereichssiedlungslagen und gemischten Bauflächen (Dorfgebiete, 
Mischgebiete) von 100 m, um dem Schutz der Anwohner besonders Rechnung zu tra-
gen. Die weiche Tabuzone zu diesen Nutzungen beträgt in der Fortschreibung des 
Standortkonzepts entsprechend 500 m. In einer Entfernung von 500 m werden i.d.R. 
Beurteilungspegel von ca. 40 dB(A) erreicht, so dass der schalltechnische Orientie-
rungswert der DIN 18005 für gemischte Bauflächen und Außenbereichswohnnutzungen 
von 45 dB(A) zur Nachtzeit i.d.R. sicher eingehalten wird.  

Zu weiteren Baugebietskategorien siehe die Tabelle weiter unten.  

Der von den Windenergieanlagen hervorgerufene Schatten kann die umgebenden Nut-
zungen ebenfalls beeinträchtigen. Maßgebliche Parameter für die Berechnung der 
Schattenwurfimmissionen sind die Nabenhöhe und der Rotordurchmesser der Wind-
energieanlage sowie die Koordinaten inkl. der geografischen Höhe der Immissionspunk-
te und der Anlage. Für die Erheblichkeit der Belästigung ist die zeitliche Einwirkdauer 
als maßgeblich anzusehen. Nach den Hinweisen zur Ermittlung und Beurteilung der 
optischen Immissionen von Windenergieanlagen gilt eine Belästigung durch Schatten-
wurf als zumutbar, wenn maximal 30 Stunden pro Jahr (worst-case) bzw. maximal 30 
Minuten pro Tag nicht überschritten werden. Bei Überschreitung der Werte können 
technische Einrichtungen zur Schattenabschaltung an den WEA vorgesehen werden. 
Aufgrund dieser technischen Möglichkeit werden zum Schutz vor Schattenschlag keine 
über die o.g. Abstände hinausgehenden Abstände berücksichtigt.  
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Bei den nach Überlagerung aller harten und weichen Tabuzonen aus den zuvor genannten 
Bereichen verbleibenden Positivflächen handelte es sich um den bestehenden Windpark 
„Hammelwarder Moor“ und die nördlich daran angrenzenden Flächen in einer Gesamtsum-
me von ca. 56 ha (ca. 24 ha Bestand und ca. 32 ha zusätzliches Flächenpotenzial).  

Aufgrund der relativ geringen Erweiterungspotenziale bei Berücksichtigung der Vorrangge-
biete für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung (im Folgenden Vorranggebiete 
Grünland) als harte und weiche Tabuzonen, hat die Stadt Brake eine Auswertung der Er-
gebniskarten ohne die Vorranggebiete Grünland durchgeführt. Nach Auffassung der Stadt 
Brake liegen die gesetzlichen Voraussetzungen der Zielabweichung nach § 6 Abs. 2 ROG 
vom Grundsatz her im Stadtgebiet vor, so dass eine vertiefende Betrachtung verbleibender 
Potenzialflächen unter Nichtberücksichtigung der Vorranggebiete für Grünlandbewirtschaf-
tung, -pflege und -entwicklung als harte und weiche Tabuzonen sinnvoll erschien.  

Ohne Berücksichtigung der Vorranggebiete Grünland verblieben die folgenden Positivflä-
chen: 

Fläche 1: ca. 56 ha bestehender Windpark „Hammelwarder Moor“ und die nördlich daran 
angrenzenden Flächen (ca. 24 ha Bestand und ca. 32 ha zusätzliches Flächen-
potenzial) 

Fläche 2: ca. 104 ha im Nordwesten des Stadtgebietes, nördlich und südlich des Schma-
lenflether Sieltiefs (zuzüglich ca. 2,2 ha, die nur durch eine Hochspannungslei-
tung von der übrigen Positivfläche getrennt ist) 

Fläche 3: ca. 24 ha im Westen des Stadtgebietes, nordwestlich der Ortslage Meyershof 

Fläche 4: ca. 29 ha östlich der Ortslage Harrierwurp und westlich von Brake 

Fläche 5: ca. 27 ha westlich von Brake nordwestlich der Ortslage Käseburg und südöstlich 
von Norderfeld 

und kleinere Splitterflächen von jeweils deutlich unter 1 ha. In der Gesamtsumme ergab sich 
damit eine Flächengröße von rund 242 ha ohne die Splitterflächen.  

Die verbliebenen Positivflächen hat die Stadt Brake in einem weiteren Arbeitsschritt einer 
vergleichenden Bewertung unter siedlungsstrukturellen und naturschutzfachlichen Kriterien 
zugeführt. Sie ist zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

Der bestehende und im Flächennutzungsplan der Stadt Brake dargestellte Windpark Ham-
melwarder Moor wurde bestätigt. Zusätzlich wurden die nördlich anschließenden Erweite-
rungsflächen in einer Größenordnung von ca. 32 ha zur Darstellung eines Sondergebietes 
„Wind“ im Flächennutzungsplan empfohlen. Für diese Flächen wurden keine Abwägungsbe-
lange festgestellt, die einer Realisierung grundsätzlich entgegenstehen würden. 

Die Fläche 2 wurde differenziert. Der nördliche Teil der Fläche (nördlich des Schmalenflether 
Sieltiefs) wurde aufgrund der naturschutzfachlichen Belange (Brutvögel) nicht zur Darstel-
lung eines Sondergebietes „Wind“ im Flächennutzungsplan empfohlen. Für den Teil südlich 
des Schmalenflether Sieltiefs wurden keine besonderen Konflikte erkannt, allerdings wurde 
aus avifaunistischen Gründen ein Abstand von 100 m zum Schmalenflether Sieltief empfoh-
len. Nach Abzug dieser Flächen ergab sich eine Potenzialfläche von ca. 52 ha. Diese wur-
den zur Darstellung eines Sondergebietes „Wind“ im Flächennutzungsplan empfohlen. Zu-
sätzlich wurde ausgeführt, dass die Flächen im Bereich der Hochspannungsleitung in die 
Flächendarstellung im Flächennutzungsplan einbezogen werden könnten, um eine zusam-
menhängende Fläche zu erzielen und die konkreten Abstandserfordernisse nicht vorweg zu 
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nehmen, sondern einem anschließenden Planungsverfahren zu überlassen. Positiv wurde 
hervorgehoben, dass die verbleibende Fläche mit 52 ha (zuzüglich der Flächen im Bereich 
der Hochspannungsleitung) aufgrund ihrer Größe besonders geeignet sind, ein vergleichs-
weise hohes Leistungspotenzial im Sinne der energiepolitischen Ziele des Bundes und der 
Länder zu erbringen. 

Voraussetzung für die abschließende Durchführung einer Flächennutzungsplanänderung 
(Feststellungsbeschluss) wäre die erfolgreiche Durchführung eines Zielabweichungsverfah-
rens. 

Die Flächen 3, 4 und 5 wurden aufgrund der aus siedlungsstruktureller Sicht ungünstigen 
Lagen nicht zur Darstellung eines Sondergebietes „Wind“ im Flächennutzungsplan empfoh-
len.  

2.3.2 Umsetzung der Empfehlungen in der 28. Flächennutzungsplanänderung 

Im Ergebnis wurden im Zuge des Standortkonzeptes 2014 der bestehende Windpark 
„Hammelwarder Moor“ bestätigt und zusätzlich geeignete Erweiterungsflächen unmittelbar 
nördlich an den bestehenden Windpark angrenzend in einer Größenordnung von ca. 32 ha 
und im Nordwesten des Stadtgebietes, südlich des Schmalenflether Sieltiefs, in einer Grö-
ßenordnung von ca. 52 ha erkannt.  

Die empfohlenen Erweiterungsflächen nördlich des bestehenden Windparks werden in die 
Flächennutzungsplandarstellungen überführt und im Teilbereich 2 als Sonstiges Sonderge-
biete mit der Zweckbestimmung „Windenergieanlagen und landwirtschaftliche Nutzungen“ 
dargestellt. Für diese Flächen wurden keine Abwägungsbelange festgestellt, die einer Reali-
sierung grundsätzlich entgegenstehen würden. Im Rahmen der örtlichen Bestanderhebung 
wurde eine Erlenanpflanzung festgestellt, die mittig durch den Teilbereich 2 verläuft. Diese 
wird bestandsorientiert als Fläche für Wald dargestellt, in Konkretisierung der Ergebnisse 
des Standortkonzeptes. 

Auch die Empfehlungen zur Positivfläche im Nordwesten des Plangebietes werden umge-
setzt. Auf eine Darstellung der Fläche nördlich des Schmalenflether Sieltiefs wird verzichtet. 
Die südlich des Sieltiefs gelegenen Flächen werden dargestellt, wobei ein Abstand von 100 
m zum Schmalenflether Sieltief berücksichtigt wird. Die Flächen im Bereich der Hochspan-
nungsleitung werden in die Flächendarstellung einbezogen, um eine zusammenhängende 
Fläche zu erzielen und die konkreten Abstandserfordernisse nicht vorweg zu nehmen. Die 
empfohlenen Flächen werden in die Flächennutzungsplandarstellungen überführt und im 
Teilbereich 1 als Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Windenergieanlagen 
und landwirtschaftliche Nutzungen“ dargestellt. 

Insgesamt haben der bestehende Windpark und die zwei neuen Darstellungsbereiche ein 
ausreichendes Potenzial, um der Nutzung der Windenergie in der Stadt Brake einen sub-
stanziellen Beitrag zu eröffnen. Die drei Darstellungsbereiche werden als ausreichend ange-
sehen, um einen ausreichenden kommunalen Beitrag zur Erreichung der energiepolitischen 
Ziele zu erreichen. Der Windkraft wird ein ausreichender, aber deutlich begrenzter Spiel-
raum zugebilligt. Die Stadt Brake verzichtet auf die Darstellung weiterer Sondergebiete für 
die Windenergienutzung. Für die im Standortkonzept herausgearbeiteten weiteren Positiv-
flächen wurden Einschränkungen festgestellt, die Darstellungen entgegenstehen.  
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3. Auswirkungen der Planung/ Wesentliche Abwägungsbelange 

3.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

3.1.1 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 

• Der Landkreis Wesermarsch hat darauf hingewiesen, dass sich der Teilbereich 1 in ei-
nem Vorranggebiet (VRG) für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung befindet. 
Der Teilbereich 1 stehe damit den Zielen der Raumordnung entgegen. 

Aufgrund der Lage des Teilbereiches 1 im Vorranggebiet wurde ein Antrag für eine Zielab-
weichung nach § 8 NROG i. V. m. § 6 Abs. 2 ROG gestellt. Über diese 28. Flächennut-
zungsplanänderung kann die Stadt Brake nur abschließend beschließen, wenn der Land-
kreis dem Antrag auf Zielabweichung zustimmt. Diese Sachlage ist der Stadt Brake bekannt. 

• Die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat darauf hingewiesen, dass 
bislang keine  Vorabstimmung über die vorgesehenen Transportwege stattgefunden habe. 
Um Übersendung aussagekräftiger Unterlagen wird gebeten. Die K 207 und die K 208 seien 
auf 9 t gewichtsbeschränkt. 

Detailliertere Aussagen sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich, da die genauen WEA-
Standorte noch nicht bekannt sind. Eine Vorabstimmung über die genauen Transportwege 
erfolgt sobald die Standorte feststehen. Dann werden auch aussagekräftige Unterlagen zu 
den Einmündungsbereichen an die Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr über-
sandt. Neben der K 207 und der K 208 stehen weitere qualifizierte Straßen zur Verfügung.  

• Die Stadlander Sielacht hat darauf hingewiesen, dass am westlichen und südlichen 
Rand des Teilbereiches 1, der Zuggraben II. Ordnung „Golzwarderwurp", Nr. 3.1, verläuft. 
Ein Gewässerunterhaltungsstreifen von 10,00 m sei zu berücksichtigen. 

Ein entsprechender Hinweis wurde in die Begründung aufgenommen.  

• Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat eine frühzeitige Abstimmung mit den 
Inhabern von landwirtschaftlichen Betrieben in der Umgebung der Plangebiete angeregt, um 
Nutzungskonflikte zu vermeiden bzw. Betriebsentwicklungsplanungen frühzeitig berücksich-
tigen zu können. Waldverluste oder -beeinträchtigungen sollten durch eine Aufforstung kom-
pensiert werden. 

Eine Abstimmung erfolgt zu gegebener Zeit. Die in Teilbereich 2 vorhandene Erlenanpflan-
zung wurde zum Entwurfsstand als Fläche für Wald in die Planzeichnung aufgenommen. 
Soweit Flächeninanspruchnahmen, beispielsweise für Erschließungswege, oder sonstige 
Beeinträchtigungen des Waldes auf nachfolgender Planungsebene nicht vollständig ver-
meidbar sind, wird das Kompensationserfordernis in dem entsprechenden Verfahren geprüft 
und dargelegt. 

• Die ExxonMobil Production Deutschland GmbH hat darauf hingewiesen, dass von dem 
Planvorhaben ihre Bergbauberechtigung (Konzession) betroffen ist.  

Das Bergwerkseigentum steht einer Überplanung des Gebietes oder einer Bebauung nicht 
im Wege. Das Bergwerkseigentum stellt lediglich eine Berechtigung dar, zur Aufsuchung 
und Gewinnung von Erdöl, Erdgas und anderen bituminösen Stoffen Bohrungen vornehmen 
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zu dürfen. Dem Inhaber des Bergwerkseigentums ist es aber noch nicht gestattet, bergbau-
liche Tätigkeiten im Sinne des § 2 BbergG aufzunehmen. Alle Maßnahmen im Rahmen der 
bergbaulichen Tätigkeit sind jeweils vom zuständigen Bergamt in einem gesonderten Ge-
nehmigungsverfahren zuzulassen. Sollten tatsächlich entsprechende Rohstoffe abgebaut 
werden, müssten dabei die vorhandenen Bebauungen etc. beachtet werden. 

• Die EWE Netz GmbH hat darum gebeten, eine Versorgungstrasse zur Verfügung zu 
stellen.  

Die Darstellung einer Versorgungstrasse ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Ebene der 
Flächennutzungsplanänderung nicht sinnvoll und wird auch von der EWE Netz nicht weiter in 
der Örtlichkeit präzisiert. 

• Der OOWV hat auf eine Trinkwasserhauptleitung DN 700 des OOWV im Teilbereich 1 
hingewiesen.  

Die Trinkwasserhauptleitung wurde nachrichtlich in den Planteil eingetragen. Die Begrün-
dung wurde um einen Hinweis auf die Leitung ergänzt. 

• Die Gemeinde Ovelgönne hat darauf hingewiesen, dass sie sich in einer 23. Änderung 
des Flächennutzungsplanes ebenfalls mit der Ausweisung von Windenergieflächen befasst. 
Der Plan befände sich im Genehmigungsverfahren. Es sei ein Abstand von 1.000 m zu Sied-
lungen / Ortschaften bzw. 600 m zu Einzelhäusern festgesetzt. Diese Abstände sollten auch 
in Brake verwendet werden, mindestens für Gebäude im Gebiet der Gemeinde Ovelgönne. 

Der Anregung zur Erweiterung der Abstände wird nicht nachgekommen. In Niedersachsen 
existieren keine rechtlich verbindlichen Abstandsmaße zu Siedlungsnutzungen. Die Kommu-
nen haben daher in Niedersachsen einen Abwägungsspielraum und können/ müssen im 
Zuge des Planungsprozesses eigene Definitionen zu den erforderlichen Mindestabständen 
treffen. Insofern sind auch unterschiedliche Abstände bei benachbarten Kommunen möglich. 
Die Stadt Brake hat in ihrem Standortkonzept und darauf basierend in ihrer 28. Flächennut-
zungsplanänderung die weichen Tabuzonen zu reinen Wohngebieten von 1.000 m und zu 
Wohnbauflächen von 750 m berücksichtigt. In einer Entfernung von 750 m werden i.d.R. 
schalltechnische Beurteilungspegel von unter 35 dB(A) erreicht, so dass der schalltechni-
sche Orientierungswert der DIN 18005 von 40 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete zur 
Nachtzeit deutlich unterschritten wird. Zu Außenbereichssiedlungslagen und gemischten 
Bauflächen wurde die weiche Tabuzone mit 500 m in Ansatz gebracht. In einer Entfernung 
von 500 m werden i.d.R. Beurteilungspegel von ca. 40 dB(A) erreicht, so dass der schall-
technische Orientierungswert der DIN 18005 für gemischte Bauflächen und Außenbereichs-
wohnnutzungen von 45 dB(A) zur Nachtzeit i.d.R. sicher eingehalten wird. Die genannten 
Abstände sind gängige Planungspraxis und entsprechen dem Vorsorgeprinzip. Sie gelten für 
alle Gebäude im Stadtgebiet von Brake und soweit im Einwirkungsbereich der Planungen 
auch für die umliegenden Gemeinden. Sie basieren auf der derzeitigen deutschen Gesetz-
gebung und der deutschen Rechtsprechung, die sich in den letzten Jahren, insbesondere 
auch in den Jahren nach 2002 weiterentwickelt hat. Größere Abstände würden aus Sicht der 
Stadt Brake den Schutzanspruch der Wohnnutzungen überbewerten. Zudem werden auf 
Ebene der anschließenden verbindlichen Bauleitplanung Schall- und Schattenwurfgutachten 
erstellt, in denen die immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit nachzuweisen ist. 

• Die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Brake hat darauf hingewiesen, dass sich 
die denkmalrechtlich relevanten Gebäude Golzwarderwurp 12 für den nördlichen Teilbe-
reich 1 und Norderfeld 16/Süderfeld 34 für den südlichen Teilbereich 2 in einem Abstand von 
mehr als 500 m vom jeweiligen Plangebiet befinden. Dementsprechend könne, insbesonde-



 

 
Stadt Brake: 28. Änderung des Flächennutzungsplans 

22 

 
re vor dem Hintergrund, dass die in Rede stehenden Objekte nicht solitär stehen und somit 
vom Betrachter nicht als hervortretende, der Kulturlandschaft prägende Gebäude wahrge-
nommen werden, eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Ein unzulässiger Eingriff in 
das Erscheinungsbild der dortigen Denkmale (Umgebungsschutz) sei folglich nicht erkenn-
bar. Auch seien bedeutsame archäologische Denkmale nicht betroffen. 

Die Begründung wurde um diese Aussagen ergänzt. 

• Die Gemeinde Stadland hat darauf hingewiesen, dass in ca. 5 km Entfernung auf ihrem 
Gebiet ein Windpark bestehe und damit die Abstandskriterien des Landesraumordnungspro-
gramms des Landes Niedersachsen nicht eingehalten würden. Eine räumliche Rücknahme 
des Teilbereiches 1 wird gefordert. Aufgrund des Landschaftsbildes und in Bezug auf den 
Windpark Rodenkircherwurp (dort ist die zulässige Gesamthöhe mit 150 m festgeschrieben) 
wird angeregt, die Gesamt-Anlagenhöhe der geplanten Windenergieanlagen auf 150 m zu 
begrenzen.  

Als naturschutzrechtlichen Ausgleich des Windparks Rodenkircherwurp seien im Bereich des 
Lockfleth Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. Durch die Ausweisung des Teilbereichs 1 
sei das Kompensationsziel gefährdet. 

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen vom 30. Januar 2008 und in der Verord-
nung zur Änderung der Verordnung über das Landesraumordnungsprogramm Niedersach-
sen (LROP) vom 24. September 2012 werden keine Aussagen zu Mindestabständen zwi-
schen Windparks getroffen. Es liegen lediglich die „Empfehlungen zur Festlegung von Vor-
rang- oder Eignungsgebieten für die Windenergienutzung" des niedersächsischen Landwirt-
schaftsministeriums aus dem Jahr 2004 vor. Demnach empfiehlt sich, bei der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des Abwägungsvorgangs von 5.000 m zwischen den einzelnen 
Vorrang- oder Eignungsgebieten auszugehen. Die Empfehlungen richten sich an die „Träger 
der Regionalplanung“ und nicht an die kommunalen Planungsträger und entfalten keine Bin-
dungswirkung. Insgesamt liegen in Niedersachsen keine rechtlich verbindlichen Abstands-
maße zwischen Windparks vor, die Kommunen haben daher einen eigenen Abwägungs-
spielraum. Die Stadt Brake wägt wie folgt ab: Bei Anwendung des 5 KM Radius um die be-
stehenden Windparks Rodenkircherwurp und Hammelwarder Moor als zusätzliches Tabukri-
terium, würde das Plankonzept der Stadt Brake mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr den 
Ansprüchen der ständigen Rechtsprechung genügen, wonach der Windenergie substanziell 
Raum zu verschaffen ist. Im Stadtgebiet Brake würden kaum mehr geeignete Flächen für 
die Windenergienutzung bestehen. Insofern hat die Stadt Brake unter Berücksichtigung ihrer 
individuellen Situation erkannt, dass das 5-km-Abstandskriterium für sie kein geeignetes 
Kriterium darstellt. Die Entfernung des Teilbereiches 1 zu den südlichsten Anlagen im Wind-
park Rodenkircherwurp beträgt ca. 3,5 Kilometer. Die Stadt Brake erachtet diese Entfernung 
als ausreichend, zumal zwischen dem Windpark Rodenkircherwurp und dem Teilbereich 1 
keine Siedlungszusammenhänge vorhanden sind. 

Der Anregung einer Höhenbegrenzung wird nicht gefolgt. Neue leistungsstarke Anlagen der 
2 bis 3 MW Klasse weisen i.d.R. Gesamthöhen von 150 m bis 210 m und Rotorblätter mit 
Durchmessern zwischen 70 m und 115 m auf. In größeren Höhen herrschen günstigere 
Windbedingungen mit höheren Windgeschwindigkeiten und gleichmäßigerer Strömung, da 
die Einflüsse von Geländestruktur und Bodenrauigkeiten mit zunehmender Höhe deutlich 
abnehmen. Mit hohen Windenergieanlagen wächst damit der lokale Beitrag zum Klima-
schutz und zu einer von Importen unabhängigen, schadstofffreien und ressourcenschonen-
den Energieerzeugung. Aus der örtlichen Situation und insbesondere der Ausprägung des 
Landschaftsbildes im Einwirkungsbereich des geplanten Windparks sind auch keine Betrof-
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fenheiten ersichtlich, die eine Höhenbegrenzung zur Minderung der Auswirkungen im Land-
schaftsbild – zu Lasten der optimalen Energieausbeute des Standortes – erforderlich er-
scheinen lassen. Dies gilt umso mehr, als zwischen dem Teilbereich der vorliegenden FNP-
Änderung und dem Windpark Rodenkircherwurp der Gemeinde Stadland ein Abstand von 
ca. 3,5 km besteht. Beide Windparks werden somit als separate Windparks wahrgenommen 
werden, so dass kein Erfordernis ersichtlich ist, auf ein – zumindest hinsichtlich der Höhe – 
einheitliches Erscheinungsbild hinzuwirken. 

Im Hinblick auf die Kompensationsfläche am Lockfleth beträgt der Abstand zwischen Teilbe-
reich 1 der vorliegenden Planung und der Kompensationsfläche ca. 1,8 km. Der Abstand 
zwischen dem Windpark Rodenkircherwurp der Gemeinde Stadland und der Kompensati-
onsfläche beträgt ca. 0,7 km. Der seitens der Stadt Brake geplante Windparkstandort weist 
somit einen deutlich größeren Abstand zu der Kompensationsfläche auf als der vorhandene 
Windpark der Gemeinde Stadland. 

Nach den zur Verfügung gestellten Unterlagen ist auf den Kompensationsflächen die Ent-
wicklung extensiv genutzten Grünlandes mit besonderem Fokus auf Brutvögel (Wiesenbrü-
ter) vorgesehen. Im Erläuterungsbericht zur 14. F-Planänderung wird hierzu ein Mindestab-
stand von 500 m zum Windpark vorausgesetzt. 

Da der Teilbereich 1 der vorliegenden Planung den angeführten Mindestabstand von 500 m 
sehr deutlich überschreitet, ist der Stadt Brake nicht ersichtlich, dass durch die vorliegende 
Planung die Kompensationsziele der genannten Fläche gefährdet würden. Auch seitens der 
Gemeinde Stadland wird nicht näher ausgeführt, worin die befürchtete Gefährdung des 
Kompensationsziels konkret gesehen wird. Die Stadt Brake geht somit davon aus, dass wei-
tere Maßnahmen zur Vermeidung hinsichtlich des Kompensationsziels der genannten Kom-
pensationsfläche im Rahmen der vorliegenden Planung nicht erforderlich werden. 

• Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat darauf hingewiesen, dass die Entschei-
dung gemäß § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftGV), ob Flugsicherungseinrichtungen durch ein-
zelne Bauwerke gestört werden können, erst getroffen werden kann, sobald eine konkrete 
Vorhabenplanung (z.B. Bauantrag) vorgelegt wird. 

Dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung wird zu gegebener Zeit die konkrete Vorhaben-
planung vorgelegt. 

3.1.2 Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

• Von einigen Bürgern werden Schäden an ihren Gebäuden befürchtet. Die Standsicherheit 
von Bauwerken sei aufgrund der extrem moorigen Bodenverhältnisse insbesondere bei 
Grundwasserabsenkungen stark gefährdet. Der Ersatz von Schäden müsse nach dem Ver-
ursacherprinzip allgemein verpflichtend vorgeschrieben werden. 

Die genannten Punkte sind auf Ebene der anschließenden Bebauungsplanverfahren und im 
Genehmigungsverfahren zu thematisieren, also zu einem Zeitpunkt zu dem die Anlagen-
standorte, die Anlagentypen und die Erschließungswege feststehen. Auf dieser wesentlich 
konkreteren Ebene wird die Stadt Brake von dem Betreiber/ Vorhabenträger ein plausibles 
und überprüfbares Konzept über die Art der Gründung der Windenergieanlagen, die Wege-
führung der Antransporte sowie Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden einfordern. 
Grundsätzlich stehen technische Möglichkeiten und Verfahren zur Verfügung, um Schäden 
an Gebäuden und anderen sensiblen Nutzungen zu vermeiden. Sollte es zu Schäden kom-
men, so greifen die maßgeblichen Bundesgesetze (Schadensersatzrecht, Verursacherprin-
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zip), an die sowohl der Vorhabenträger als auch die Bürger gebunden sind. Die Stadt Brake 
hat keine Möglichkeit, dieses allgemein gültige Recht durch anderslautende Verträge auszu-
hebeln.  

• Bürger bemängeln, dass die Erschließung nicht genau umschrieben sei. Die K 208 sei 
gewichtsbeschränkt. 

Derzeit stehen die Anlagenstandorte noch nicht fest. Daher ist auch die Erschließung der 
Anlagenstandorte noch nicht geklärt. Grundsätzlich können die Änderungsbereiche über das 
qualifizierte Straßennetz und die Erschließungswege als erschlossen betrachtet werden. 
Neben der gewichtsbeschränkten K 208 stehen in der Umgebung der Teilbereiche weitere 
qualifizierte Straßen zur Erschließung zur Verfügung. 

• Von einigen Einwendern werden Lärmimmissionen befürchtet. Es werden Lärmgutachten 
gefordert, auch die Vorbelastungen seien zu berücksichtigen. Es sei nicht nachvollziehbar, 
warum der Außenbereich weniger schützenswert sei als Wohngebiete. 

Derzeit stehen auf Ebene dieser 28. Flächennutzungsplanänderung weder die Anlagen-
standorte, noch die Anzahl der Anlagen oder der Anlagentyp fest. Von daher sind derzeit 
gutachterliche Schallimmissionsprognosen nicht sinnvoll. Im Zuge der anschließenden Be-
bauungsplanverfahren und in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist 
ein Schallgutachten bzw. eine Schallimmissionsprognose zu erstellen. Gemäß BImSchG ist 
der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche eine Voraussetzung für 
die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Maßgeblich für die Ermitt-
lung und Beurteilung der Geräusche von Windenergieanlagen sind die Bestimmungen der 
TA Lärm. Die in der näheren Umgebung zum Plangebiet bereits vorhandenen Windenergie-
anlagen sowie ggf. vorhandene andere gewerbliche Geräuschquellen sind bei den Berech-
nungen als Vorbelastungen zu berücksichtigen. Verkehrsgeräusche von Straßen und Bahn-
linien werden nicht mit betrachtet, da für die unterschiedlichen Lärmquellenarten (Gewerbe-
lärm / Verkehrslärm) keine gemeinsam anzuwendenden Mess- und Beurteilungsverfahren 
bestehen. 

Die Unterscheidung in Allgemeine Wohngebiete und Außenbereichswohnnutzungen ist gän-
gige Planungspraxis, wird auch in anderen Gemeinden vollzogen und ist auch in der TA 
Lärm und in der DIN 18005 vorgesehen. Den Außenbereichswohnnutzungen ist aufgrund 
der geringeren Anzahl Betroffener und dem fehlenden Entwicklungsaspekt ein geringerer 
Schutzanspruch beizumessen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Windenergieanlagen 
im Außenbereich seitens des Gesetzgebers eine Privilegierung beigemessen wird. 

• Von Einwendern werden durch Infraschall gesundheitliche Beeinträchtigungen befürchtet. 
Auf das Forschungsvorhaben „zur Geräuschbelastung durch tieffrequenten Schall“ im Auf-
trag des Umweltbundesamtes wird verwiesen. Die Ergebnisse sollten abgewartet werden. 

Bei Infraschall handelt es sich um Töne, die so tief sind, dass Menschen sie normalerweise 
nicht wahrnehmen. Nur wenn der Pegel (also quasi die Lautstärke) sehr hoch ist, kann der 
Mensch Infraschall hören oder spüren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall 
nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von 
Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung 
aber deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem 
Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das 
Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen (vergl. Bayerisches Landesamt für Um-
welt; Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: Windkraftanlagen 
– beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit; 2012). Die genannte Forschungsstudie bringt für 
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diese Flächennutzungsplanänderung keine abwägungsrelevanten neuen Erkenntnisse, die 
zu berücksichtigen wären. 

• Von Einwendern werden Schattenwurfbelastungen und ein Diskoeffekt befürchtet. Es 
wird ein Schattenwurfgutachten gefordert. 

Derzeit stehen auf Ebene dieser 28. Flächennutzungsplanänderung weder die Anlagen-
standorte noch die Anzahl der Anlagen oder der Anlagentyp fest. Von daher sind auf dieser 
Planungsebene gutachterliche Schattenwurfgutachten nicht realisierbar. Auf Ebene der Be-
bauungspläne bzw. im Genehmigungsverfahren nach BImSchG ist gutachterlich nachzuwei-
sen, dass keine unzulässigen Immissionen im Bereich der Wohnnachbarschaft auftreten. 
Bei theoretisch möglicher Überschreitung der Werte können technische Einrichtungen zur 
Schattenabschaltung an den WEA vorgesehen werden.  

• Einwender befürchten durch die Kennzeichnungspflicht erhebliche Einschränkungen, 
Blendwirkungen und Lichtreflexionen. 

Die Stadt Brake ist im Rahmen ihrer Abwägung zu dem Ergebnis gekommen, der optimalen 
windenergetischen Nutzung des Standortes Vorrang gegenüber einer absoluten Vermeidung 
von Lichtemissionen und sonstigen optischen Auswirkungen einzuräumen. Darin einge-
schlossen sind auch die Auswirkungen der ab 100 m Anlagenhöhe erforderlichen Tages- 
und Nachtkennzeichnung einschließlich Farbmarkierungen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass gerade Anlagen über 100 m einen besonders hohen Beitrag zur Stromerzeugung und 
zum Klimaschutz leisten. In größeren Höhen herrschen günstigere Windbedingungen mit 
höheren Windgeschwindigkeiten und gleichmäßigerer Strömung, da die Einflüsse von Ge-
ländestruktur und Bodenrauhigkeit mit zunehmender Höhe deutlich abnehmen. Geringe Be-
einträchtigungen durch die Kennzeichnung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen sind von 
den Anwohnern hinzunehmen. Zur Minderung der Störwirkungen der Anlagen-
Kennzeichnung eignen sich verschiedene Maßnahmen, die als Auflagen in der Genehmi-
gung festgesetzt werden können. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz einer Sichtwei-
tenmessung, die es ermöglicht, sowohl bei der Tages- als auch bei der Nachtkennzeichnung 
die Nennlichtstärke der Befeuerung bei Sichtweiten über fünf Kilometer auf 30 Prozent und 
bei Sichtweiten über zehn Kilometer auf zehn Prozent zu reduzieren. Zudem besteht die 
Möglichkeit zur Abschirmung der Befeuerung nach unten. Eine weitere Möglichkeit kann ggf. 
die Blockbefeuerung darstellen, bei der nur die äußeren Anlagen in einem Park gekenn-
zeichnet werden. 

• Einwender befürchten eine Gesundheitsgefährdung aufgrund der Schall-, Infraschall- und 
Schattenwurfimmissionen sowie aufgrund der Kennzeichnungspflicht. Einwender führen 
zahlreiche Krankheiten an, die in Verbindung mit Windkraftanlagen genannt werden (u.a. 
Herz- und Kreislaufkrankheiten).  

Die bundesimmissionsschutzrechtlichen Vorgaben sowie die Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Auswirkungen auf 
das Schutzgut Mensch in einem angemessenen Rahmen halten lassen. Nach Stand der 
aktuell am Markt verfügbaren Anlagentechnik gibt es für die Minderung der Immissionen (zur 
Hinderniskennzeichnung, Abschaltautomatik Schattenwurf, drehzahlvariable Anlagen mit 
schalloptimiertem Betrieb) mittlerweile bewährte Lösungen, die in der Summe dazu beitra-
gen, dass eine Gesundheitsgefährdung nicht zu befürchten ist. Der Schutz vor und die Vor-
sorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen beim Betrieb von Windenergieanlagen wird 
zudem durch ein Genehmigungsverfahren gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz geprüft 
und sichergestellt. Der Stadt Brake sind keine belastbaren Untersuchungen bekannt, wo-
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nach von ordnungsgemäß betriebenen Windenergieanlagen die Gesundheit des Menschen 
beeinträchtigt bzw. bereits bestehende Krankheiten in ihrem Verlauf verschlimmert würden. 
Im anschließenden Bebauungsplanverfahren bzw. im Genehmigungsverfahren ist gutachter-
lich nachzuweisen, dass keine unzulässigen Immissionen im Bereich der Wohnnachbar-
schaft auftreten. 

• Einwender befürchten eine Gefährdung durch Eisabwurf. Es wird nachgefragt, welche 
Eiswurfweite veranschlagt wurde und ob ein entsprechendes Gutachten vorliege. 

Zu den klassifizierten Straßen wurde ein Sicherheitsabstand von 150 m als „weiche Tabuzo-
ne“ berücksichtigt. Der Abstand zu Wohnhäusern im Außenbereich beträgt mindestens  
500 m. Es ist sicherzustellen, dass eine Gefährdung durch eventuellen Eisabwurf der Wind-
energieanlagen durch eine automatische Abschaltung der betreffenden Anlagen bei mögli-
chem Eisansatz an den Rotorblättern ausgeschlossen wird. Da derzeit weder die genauen 
Anlagenstandorte noch die Anlagentypen feststehen, ist die Erstellung eines Eiswurfgutach-
tens nicht sinnvoll. Ein Eiswurfgutachten wird ggf. im Bebauungsplan- oder im Genehmi-
gungsverfahren erstellt. Auf Genehmigungsebene ist sicherzustellen, dass von den Wind-
energieanlagen in Bezug auf Eisabwurf keine Gefährdungen ausgehen.  

• Von Einwendern wird kritisiert, dass die Abstände zwischen Wohnnutzungen und Wind-
energienutzung/ Plangebiet zu gering seien, gefordert wird ein Mindestabstand von 1.000 
Metern und mehr. Einwender verweisen auf andere Gemeinden in denen größere Abstände 
vorgesehen wurden. Im Jahr 2000 sei ein Abstand von 500 m von der Stadt versprochen 
und fixiert worden. Gefordert wird ein Abstand von 5 Kilometern zwischen Windparks. 

In Niedersachsen existieren keine rechtlich verbindlichen Abstandsmaße zu Siedlungsnut-
zungen. Die Kommunen haben daher in Niedersachsen einen Abwägungsspielraum und 
können/ müssen im Zuge des Planungsprozesses eigene Definitionen zu den erforderlichen 
Mindestabständen treffen. Daher sind auch unterschiedliche Abstände, selbst bei benach-
barten Kommunen möglich. Den Anforderungen an die Abwägung der erforderlichen Ab-
stände ist die Stadt Brake wie folgt nachgekommen: 

Die Stadt Brake hat im Vorfeld der Flächennutzungsplanänderung ein flächendeckendes 
Standortkonzept erstellt, in dem die geeignetsten Flächen in einem transparenten Prozess 
herausgearbeitet wurden. Darin wurden in einem ersten Arbeitsschritt die Bereiche im Stadt-
gebiet ermittelt, in denen die Errichtung von Windenergieanlagen mit den vorhandenen Nut-
zungsansprüchen einschließlich der minimalen Mindestschutzabstände grundsätzlich nicht 
vereinbar ist (harten Tabuzonen). In einem zweiten Schritt wurden im Standortkonzept dieje-
nigen Bereiche im Stadtgebiet ermittelt, die aus Sicht der Stadt ebenfalls der Windenergie-
nutzung entgegenstehen, auch wenn sie nicht auf einer gesetzlich fixierten Grundlage beru-
hen. In diesem Arbeitsschritt wurden zum Teil die o.g. harten Tabuzonen um Vorsorgeab-
stände (weiche Tabuzone) erweitert. Die weiche Tabuzone zu reinen Wohngebieten wurde 
mit 1.000 m in Ansatz gebracht, zu Wohnbauflächen wurden 750 m berücksichtigt. In einer 
Entfernung von 750 m werden i.d.R. schalltechnische Beurteilungspegel von unter 35 dB(A) 
erreicht, so dass der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 von 40 dB(A) für 
Allgemeine Wohngebiete zur Nachtzeit deutlich unterschritten wird. Zu Außenbereichssied-
lungslagen und gemischten Bauflächen wurde die weiche Tabuzone mit 500 m in Ansatz 
gebracht. In einer Entfernung von 500 m werden i.d.R. Beurteilungspegel von ca. 40 dB(A) 
erreicht, so dass der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 für gemischte Bau-
flächen und Außenbereichswohnnutzungen von 45 dB(A) zur Nachtzeit i.d.R. sicher einge-
halten wird.  
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Im weiteren Planungsprozess hat die Stadt die o.g. „weichen“ Tabuzonen in Ansatz gebracht 
und damit dem Vorsorgegedanken besonders Rechnung getragen. Die genannten Abstände 
sind gängige Planungspraxis. Sie basieren auf der derzeitigen deutschen Gesetzgebung 
und der deutschen Rechtsprechung, die sich in den letzten Jahren, insbesondere auch in 
den Jahren nach 2002 weiterentwickelt hat, so dass eine Vergleichbarkeit mit den früher 
angesetzten Abständen nur noch bedingt gegeben ist.  

Nach bisherigen Erkenntnissen reichen diese Abstände aus, um die betroffene Bevölkerung 
hinreichend vor von den Windenergieanlagen ausgehenden Immissionen zu schützen. Die 
Anlagenstandorte und Anlagentypen sind derzeit nicht konkret bekannt. Daher sind reale, an 
den zu errichtenden Anlagen orientierte Aussagen zum jetzigen Planungsstand nicht mög-
lich. In der sich anschließenden verbindlichen Bauleitplanung ist mit entsprechenden Gut-
achten nachzuweisen, dass die betroffene Bevölkerung nachhaltig und ausreichend vor 
schädlichen Einflüssen der Windenergieanlagen geschützt wird. 

In Niedersachsen liegen die „Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder Eignungsge-
bieten für die Windenergienutzung" des Landwirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2004 
vor. Demnach empfiehlt sich, bei der Entscheidungsfindung im Rahmen des Abwägungs-
vorgangs zu Gebieten mit Wohnbebauung von einem Mindestabstand von 1.000 m auszu-
gehen und von 5.000 m zwischen den einzelnen Vorrang- oder Eignungsgebieten. Die Emp-
fehlungen richten sich an die „Träger der Regionalplanung“ und nicht an die kommunalen 
Planungsträger und entfalten keine Bindungswirkung. In Niedersachsen liegen keine recht-
lich verbindlichen Abstandsmaße zwischen Windparks vor, die Kommunen haben daher ei-
nen eigenen Abwägungsspielraum. Die Stadt Brake hat wie folgt abgewogen: Bei Anwen-
dung des 5 km-Radius um die bestehenden Windparks Rodenkircherwurp und Hammelwar-
der Moor als zusätzliches Tabukriterium, würde das Plankonzept der Stadt Brake mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht mehr den Ansprüchen der ständigen Rechtsprechung genügen, 
wonach der Windenergie substanziell Raum zu verschaffen ist. Im Stadtgebiet Brake würden 
kaum mehr geeignete Flächen für die Windenergienutzung bestehen. Insofern hat die Stadt 
Brake unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation erkannt, dass das 5-km-
Abstandskriterium für sie kein geeignetes Kriterium darstellt. 

• Gefordert wird eine Höhenbegrenzung auf 100 m oder 150 m hohe Windenergieanlagen 
bzw. ein Verzicht auf die Aufhebung der in der 13. Flächennutzungsplanänderung dargestell-
ten Höhenbegrenzung von kleiner/ gleich 100 m. Es sei nicht zwingend erforderlich 200 m 
hohe Windenergieanlagen zuzulassen. Es gäbe auch kleinere Windenergieanlagen im Leis-
tungsbereich von 2-3 MW. Alternative Höhen seien nicht ausreichend geprüft worden. Im 
Jahr 2000 sei den Anwohnern eine maximale Anlagenhöhe von 100 m als Mindestschutz 
von der Stadt versprochen worden. 

Planung ist grundsätzlich als dynamischer Prozess zu verstehen, der auf veränderte Rah-
menbedingungen wie neue Anlagentechniken und neue Gesetzesgrundlagen sowie Ent-
scheidungen der Gerichte reagieren muss. Dem trägt die Stadt Brake im Ergebnis mit dieser 
28. Änderung des Flächennutzungsplanes Rechnung. Neue leistungsstarke Anlagen der 2 
bis 3 MW Klasse weisen i.d.R. Gesamthöhen von 150 m bis 210 m und Rotorblätter mit 
Durchmessern zwischen 70 m und 115 m auf. In größeren Höhen herrschen günstigere 
Windbedingungen mit höheren Windgeschwindigkeiten und gleichmäßigerer Strömung, da 
die Einflüsse von Geländestruktur und Bodenrauigkeiten mit zunehmender Höhe deutlich 
abnehmen. Auch wenn heute kleinere Anlagen mit 2 MW oder 3 MW (als maximale elektri-
sche Leistung) auf dem Markt zur Verfügung stehen, so wird die tatsächliche elektrische 
Leistung in erster Linie durch die Windgeschwindigkeit bestimmt.  
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Durch die Errichtung hoher Anlagen bzw. das Repowering lässt sich deutlich mehr Strom 
erzeugen als mit kleineren Anlagen und mit kleineren Rotoren. Mit hohen Windenergieanla-
gen wächst der lokale Beitrag zum Klimaschutz und zu einer von Importen unabhängigen, 
schadstofffreien und ressourcenschonenden Energieerzeugung. Außerdem sind die neuen 
Windenergieanlagen optimiert in Bezug auf die Schallemissionen, die Lichtreflexe sowie eine 
bedarfsgerechte Regelung der Windenergieanlagen bezüglich Schalloptimierung und Schat-
tenwurf. Zudem haben neue Windenergieanlagen eine geringere Rotordrehzahl und eine 
gleichmäßige Rotordrehung, wodurch sich eine Entlastung des Landschaftsbildes ergeben 
kann.  

• Einwender befürchten erhebliche Immobilienwertverluste. 

Die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage als wertmindernder Faktor gesehen wird, hängt 
vom Einzelfall ab und beruht sowohl auf objektiven als auch auf subjektiven Kriterien. Bei 
der objektiven Betrachtungsweise steht die klare Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im 
Mittelpunkt. Auf Genehmigungsebene ist gutachterlich nachzuweisen, dass die gesetzlichen 
Vorgaben eingehalten werden. Dann werden die Windenergieanlagen objektiv keinen wert-
mindernden Einfluss auf Immobilien haben. Auch der Petitionsausschuss des Bundestages 
vom 13.04.2011 hat verdeutlicht, dass eine Wertminderung von Immobilien nur in Betracht 
käme, wenn von einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit des Grund-
stückes auszugehen sei. Dies könne jedoch ausgeschlossen werden, wenn die Immissionen 
nicht das zulässige Maß überschreiten. Diese Auffassung wird auch durch einen Beschluss 
des BVerwG vom 09.02.1995 (UPR 10/1995, S. 390 ff.) gestützt. Demnach sind „die Auswir-
kungen, die die Errichtung von baulichen Anlagen in der Umgebung eines Grundstückes auf 
dessen Verkehrswert haben, alleine keine für die planerische Abwägung erheblichen Belan-
ge. Vielmehr kommt es auf die von der (neu) zugelassenen Nutzung unmittelbar zu erwar-
tenden tatsächlichen Beeinträchtigungen an.“ Bei subjektiver Betrachtungsweise spielt das 
persönliche Empfinden des Einzelnen eine Rolle. Dies ist jedoch kein Belang der in die Bau-
leitplanung einzustellen wäre. 

• Bürger befürchten eine Zerstörung der bislang idyllischen, ländlich geprägten Lage. Von 
anderer Seite wird ausgeführt, bereits jetzt bestünden Sichtachsen zwischen den bestehen-
den Windparks Oldenbrok – Hammelwarder Moor sowie Hammelwarder Moor – Rodenkir-
chen. Durch die geplanten zusätzlichen Flächenausweisungen und die Aufhebung der Hö-
henbeschränkung würde dieser Eindruck erheblich verschärft und das Image der Weser-
marsch völlig verändert. Es wird bemängelt, dass die Auswirkungen der erforderlichen Flug-
sicherungskennzeichnung, insbesondere auch der Farbkennzeichnung, im Landschaftsbild 
nicht angemessen berücksichtigt seien. 

Dass mit der Errichtung von Windenergieanlagen erhebliche Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes verbunden sind, die einen Eingriff darstellen, ist der Stadt Brake bewusst und 
in den Planunterlagen dargelegt. Die konkreten örtlichen Betroffenheiten werden auf Grund-
lage der Erfassung des Landschaftsbildes benannt, soweit dies dem vorbereitenden Stand 
der Flächennutzungsplanung entspricht. Eine unzumutbare Verunstaltung der Landschaft 
oder gar eine vollständige Zerstörung des Landschaftsbildes sind der Stadt Brake jedoch 
nicht ersichtlich. Die Teilbereiche selbst sind nicht durch eine außergewöhnliche Vielfalt, 
Eigenart oder Naturnähe des Landschaftsbildes gekennzeichnet. In der Umgebung der Teil-
bereiche erreichen die Vordeichsflächen an der Weser sowie die Siedlungsbänder von 
Frieschenmoor und von Harrierwurp über Sandfeld nach Niederort eine hohe Bedeutung für 
das Landschaftsbild. Innerhalb der Siedlungsbänder wird die Eingriffsintensität allerdings 
aufgrund des Gehölzreichtums gemildert, da von einem vergleichsweise hohen Anteil an 
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sichtverschatteten Bereichen auszugehen ist. Die erheblichen Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes werden der Konfliktbewältigung in der Eingriffsregelung zugeführt. Eine 
weitergehende Konkretisierung der Eingriffsfolgen und der erforderlichen Ausgleichsmaß-
nahmen wird auf nachgelagerter Planungs- oder Zulassungsebene erforderlich, wenn insbe-
sondere die Anzahl, Höhe und Standorte der WEA festgelegt sind. 

Dass sich die Wirkradien der geplanten WEA einerseits mit den Wirkradien der vorhande-
nen Windparks (Rodenkircherwurp und Oldenbrok) und andererseits auch zwischen Teilbe-
reich 1 und 2 überschneiden, ist in den Unterlagen bereits dargelegt. Allerdings ist der Stadt 
Brake nicht ersichtlich, dass sich durch die räumliche Verdichtung von Windparks das Image 
der Wesermarsch wesentlich verändern würde. Wie der Beschreibung der landschaftlichen 
Gegebenheiten zu entnehmen ist, handelt es sich im aktuellen Zustand bereits um eine 
durch vielfältige Nutzungseinflüsse geprägte Kulturlandschaft. 

Aussagen zu den Auswirkungen der erforderlichen Flugsicherungskennzeichnung im Land-
schaftsbild wurden in den Planunterlagen ergänzt. Allerdings lassen sich diese Auswirkun-
gen nicht losgelöst von den sonstigen optischen Auswirkungen von WEA betrachten, da die 
Flugsicherungskennzeichnung als Bestandteil der Anlagengestaltung wirkt. Auch in den 
gängigen methodischen Leitfäden (z.B. Breuer 2001) ist keine separate Betrachtung der 
Flugsicherungskennzeichnung vorgesehen. Die für hohe WEA vorgesehene Farbkennzeich-
nung verstärkt die optischen Auswirkungen während des Tageszeitraums, die Nachtbefeue-
rung weitet die Wirkdauer auch in die Dunkelheit aus. Die grundsätzlichen Aussagen zur 
Reichweite der erheblich beeinträchtigten Bereiche wie auch der betroffenen Landschafts-
bild-Einheiten haben weiterhin Bestand. 

• Bürger verweisen darauf, dass die aktuelle Bundesregierung die Ausbauziele für erneuer-
bare Energien und die Windenergienutzung reduziert habe, dies müsse berücksichtigt wer-
den. Die Standortwahl sollte nicht im Norden Deutschlands erfolgen, wo bereits eine Über-
versorgung mit Windenenergie vorliege. Verwiesen wird auf die Länderöffnungsklausel, 
demnach seien größere Abstände zu den Wohnnutzungen möglich.  

Auf ihrer Homepage teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 
(http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-reform.html - zuletzt 
recherchiert am 25.06.2014), dass „der Anteil erneuerbarer Energien von 40 bis 45 Prozent 
im Jahre 2025 und von 55 bis 60 Prozent im Jahr 2035 erreicht und die Kosten begrenzt 
werden sollen. Dazu sollen für die verschiedenen Arten erneuerbarer Energien jeweils tech-
nologiespezifische Ausbaukorridore im Gesetz verbindlich so festgelegt werden, dass der 
Ausbau auf die kostengünstigen Technologien konzentriert wird: 

• ..... 

• - bei der Windenergie an Land ein jährlicher Zubau von 2.500 Megawatt (netto), 

• .....“ 

Die jährliche Begrenzung auf 2.500 Megawatt bedeutet eine Steigerung der in den Jahren 
2012 und 2013 installierten Windleistung an Land. Nach dem Bericht des Leipziger Instituts 
für Energie GmbH (Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichts 2014 
gem. § 65 EEG, im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit) betrug der Leistungszubau der Windleistung an Land im Jahr 2012 2.139 MW und 
im Jahr 2013 2.183 MW. Die EEG-Novelle als Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist am 1. August 2014 in Kraft getreten. 
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Auch der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung (www.tagesschau.de/inland/ koaliti-
onsvertrag136.pdf, zuletzt recherchiert 10.07.2014) sieht weiterhin ehrgeizige Ausbauziele 
für die erneuerbaren Energien vor. Im Koalitionsvertrag wird die Energiewende „als richtiger 
und notwendiger Schritt auf dem Weg in eine Industriegesellschaft, die dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit und der Bewahrung der Schöpfung verpflichtet ist, bewertet und dabei bekräf-
tigt, dass sie die Entwicklung zu einer Energieversorgung ohne Atomenergie und mit stetig 
wachsendem Anteil erneuerbarer Energien konsequent und planvoll fortführen sollen.“ 

Insgesamt deckt sich die Planung der Stadt Brake damit mit den Zielen der Bundesregie-
rung. Über die Verteilung von erneuerbaren Energien im Bundesgebiet kann nur auf Bun-
desebene entschieden werden, darauf hat die Stadt Brake keinen Einfluss. 

Im Zusammenhang mit der Windenergienutzung an Land hat der Bundestag das Gesetz zur 
Einführung einer Länderöffnungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen 
Windenergieanlagen und zulässigen Nutzungen am 15. Juli 2014 beschlossen. Die Länder-
öffnungsklausel ermöglicht den Ländern, den Privilegierungstatbestand für Windenergiean-
lagen durch bis zum 31.12.2015 zu verkündende Landesgesetze von der Einhaltung von 
Mindestabständen zu bestimmten zulässigen baulichen Nutzungen abhängig zu machen. 
Bislang haben nur Bayern und Sachsen angekündigt, davon Gebrauch zu machen, von der 
niedersächsischen Landesregierung sind keine entsprechenden Bestrebungen bekannt. 
Eine klare gesetzlich vorgeschriebene Abstandsregel ist damit in Niedersachsen auf abseh-
bare Zeit nicht erkennbar. 

• Bürger wenden ein, dass nicht erkennbar sei, wo die Ausgleichsmaßnahmen zu verorten 
seien.  

Bei Umsetzung der geplanten Windpark-Flächen werden erhebliche Beeinträchtigungen von 
Naturhaushalt und Landschaftsbild verursacht, für die im Rahmen der Eingriffsregelung 
Ausgleichsmaßnahmen zu treffen sind. Der Umfang ist u.a. abhängig von den Standorten 
und der Anzahl von WEA, die innerhalb der dargestellten Sondergebiete realisiert werden. 
Diese Eingangsgrößen für die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs stehen auf Ebene der Flä-
chennutzungsplanung nicht fest, deshalb ist hier auch keine abschließende Festlegung des 
Ausgleichsbedarfs möglich. Dies entspricht dem vorbereitenden Charakter der Flächennut-
zungsplanung. Im Rahmen eines auf die Flächennutzungsplanung folgenden Bebauungs-
plan-Verfahrens wird die Stadt Brake den Ausgleichsbedarf konkret ermitteln und die erfor-
derlichen Maßnahmen zum Ausgleich in der Umsetzung sichern. Der Stadt Brake sind der-
zeit keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass für die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
keine Flächen verfügbar gemacht werden könnten. 

• Bürger bemängeln, dass der Informationszeitraum vom 2. Juni bis zum 15. Juni zu kurz 
bemessen sei. 

Im Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung bestand vom 26. Mai 2014 bis zum 10. Juni 2014 
die Möglichkeit, sich die Vorentwurfsplanungen von Vertretern der Stadt erläutern zu lassen. 
Stellungnahmen zu der in Vorbereitung befindlichen Planung konnten bis zum 15. Juni 2014 
abgegeben werden. Auf diese Zeiträume wurde in der öffentlichen Bekanntmachung hinge-
wiesen. Insgesamt hatten die Bürger damit fast drei Wochen Gelegenheit, ihre Stellung-
nahme zu verfassen. Zusätzlich hatten die Bürger die Möglichkeit, sich über die Planung im 
Rahmen der Informationsveranstaltung am 2. Juni zu informieren. Die Dauer und die Form 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wird nicht durch den Gesetzgeber/ das Baugesetzbuch 
vorgeschrieben, sondern liegt im Ermessen der Stadt. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung hät-
te auch lediglich als Veranstaltung durchgeführt werden können. Mit der getroffenen Form 
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und dem Zeitrahmen ist die Stadt Brake damit deutlich über das vom Gesetzgeber vorgese-
hene Mindestmaß hinausgegangen. 

• Bürger bemängeln, dass das Entwicklungspotenzial für andere Flächennutzungen durch 
die Darstellungen zu stark eingeschränkt werde. 

Die flächenbezogenen Entwicklungspotenziale für die Siedlungsentwicklung werden im Flä-
chennutzungsplan der Stadt Brake für eine Zeitperspektive von ca. 20 Jahren durch die Dar-
stellung entsprechender Bauflächen dargestellt und dokumentiert. Diese Entwicklungspoten-
ziale wurden im Standortkonzept einschließlich entsprechender Abstandsflächen als harte 
bzw. weiche Tabuzonen berücksichtigt. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass 
das Entwicklungspotenzial der Stadt Brake durch die Darstellung der Sondergebiete für die 
Windenergienutzung nicht in entscheidendem Maße eingeschränkt wird. 

• Bürger befürchten, dass die maritime Wirkung Brakes und der umgebende ländliche 
Raum mit kleineren und mittleren Gewerbebetrieben überprägt wird. 

Die Hafenanlagen befinden sich in einem deutlichen Abstand von ca. 3 und mehr Kilometern 
zu den Änderungsbereichen, die Gewerbebetriebe konzentrieren sich auf die ausgewiese-
nen Gewerbegebiete, die sich im Wesentlichen an den Siedlungsrändern des Stadtgebietes 
von Brake in ebenfalls deutlichem Abstand von zwei bis drei Kilometern zu den Änderungs-
bereichen befinden. Insofern ist die Befürchtung einer Überprägung schon alleine aufgrund 
der Abstände nicht nachzuvollziehen. Allerdings ist den genannten Hafennutzungen und den 
Gewerbebetrieben auch kein gesonderter Schutzanspruch beizumessen. 

• Bürger befürchten, dass vorhandene Wohngebiete an Attraktivität verlieren würden. 

Zusammenhängende Wohngebiete der Stadt Brake befinden sich in einem Abstand von ca. 
2.500 m zum Teilbereich 2 der FNP Änderung. Die meisten Wohngebiete sind noch deutlich 
weiter vom Plangebiet entfernt. In Anbetracht dieser Entfernungen kann ein Attraktivitätsver-
lust nicht nachvollzogen werden. 

• Bürger bemängeln, dass nicht alle Waldflächen im FNP erfasst seien, obwohl als Pla-
nungsziel festgelegt sei, Waldflächen nicht in die Windenergienutzung einzubeziehen. Es 
fehlten Waldflächen im Hammelwardermoor. Es wird eine Überprüfung bezüglich der Voll-
ständigkeit der Waldflächen gefordert. 

Die in Höhe Harrierwurp innerhalb des Teilbereichs 2 vorhandene Erlen-Anpflanzung ist in 
den Planunterlagen bereits textlich erwähnt und im Bestandsplan Biotoptypen dargestellt. 
Zum Entwurfsstand wird sie in der Planzeichnung als Fläche für Wald dargestellt. Eine Um-
wandlung des Waldes ist nicht planerische Zielsetzung der Stadt Brake. Soweit Flächenin-
anspruchnahmen, beispielsweise für Erschließungswege, oder sonstige Beeinträchtigungen 
des Waldes auf nachfolgender Planungsebene nicht vollständig vermeidbar sind, erfolgt eine 
Konfliktlösung in dem entsprechenden Verfahren. 

Weitere Waldflächen sind innerhalb der Änderungsbereiche nicht vorhanden. Eine diesbe-
zügliche Überprüfung wird nicht für erforderlich gehalten, da ausreichend Kenntnisse zu den 
Bereichen vorliegen und auch die benannte Fläche bereits erfasst war. 

• Bürger bemängeln, dass für das Hammelwarder Moor keine Gutachten zu Flora und Fau-
na vorlägen. 

Wie im Umweltbericht dargelegt, liegen für das Hammelwarder Moor eine aktuelle Biotopty-
pen-Erfassung der zusätzlich dargestellten Sondergebietsflächen sowie Kenntnisse für Brut- 
und Gastvögel zu besonders bedeutsamen Bereichen aus der Fortschreibung des Land-



 

 
Stadt Brake: 28. Änderung des Flächennutzungsplans 

32 

 
schaftsrahmenplans des Landkreises Wesermarsch vor. Hinsichtlich der Schutzgüter Flora 
und Fauna geht die Stadt Brake davon aus, dass die vorliegenden Kenntnisse für eine 
grundsätzliche Beurteilung der Änderungsbereiche ausreichend ist und das zusätzliche Gut-
achten erst auf nachgelagerter Planungsebene erforderlich werden. Im Rahmen der frühzei-
tigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB hat die Untere Naturschutzbehörde 
keine weitergehenden Anforderungen an den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
der Umweltprüfung der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung formuliert (Landkreis 
Wesermarsch, Stellungnahme vom 21.06.2014). 

• Bürger befürchten, dass in den Bereichen seltene Fledermäuse, Buntspechte und andere 
Spechte leben. Rastvögel müssten als Tabuzone gewertet werden. 

Im Hinblick auf Fledermäuse bestehen wirksame Möglichkeiten, um nachteilige Auswirkun-
gen der geplanten WEA zu minimieren. Vorliegend sind insbesondere temporäre Abschal-
tungen der WEA während Zeiten hoher Fledermausaktivität zu nennen. Hierdurch können 
kollisionsbedingte Tötungen von Fledermäusen weitgehend vermieden werden. Entspre-
chende Abschaltzeiten stellen heute gängige Planungspraxis dar. 

Spechte weisen nach Kenntnisstand keine besondere Empfindlichkeit gegenüber WEA auf. 
Dies gilt sowohl für Meidungsreaktionen als auch für kollisionsbedingte Tötungen. In der 
Fundkartei des Landesumweltamtes Brandenburg werden für Deutschland lediglich ein 
Grün- und ein Buntspecht als Kollisionsopfer geführt, (Stand 04. April 2014, zuletzt recher-
chiert am 08.07.2014). Zudem sind innerhalb der Änderungsbereiche kaum Altbaumbestän-
de mit besonderem Lebensraumpotential für Spechte vorhanden. Bei den zu Teilbereich 1 
vorliegenden avifaunistischen Untersuchungen wurden auch keine gefährdeten Spechtarten 
festgestellt. Die Belange des Schutzes von Fledermäusen und Spechten stehen damit einer 
Flächenausweisung für die Windenergienutzung nicht grundsätzlich entgegen. 

Das Vorkommen von Rastvögeln an sich steht der Errichtung von Windenergieanlagen nicht 
grundsätzlich entgegen, so dass sich daraus keine harten Tabuzonen ableiten lassen. Bei 
der Definition weicher Tabuzonen misst die Stadt Brake anderen Belangen, so dem vorsor-
genden Schutz von Wohnnutzungen und dem europäischen Schutzgebietssystem Natura 
2000 ein besonderes Gewicht bei. Die bekannten Bereiche mit besonderer Bedeutung für 
Rastvögel werden deshalb erst auf Ebene der vergleichenden Potenzialflächenbetrachtung 
berücksichtigt, wie auch andere Belange. Für Teilbereich 1 sind keine Flächen verzeichnet, 
die aufgrund der Rastvogelvorkommen als schutzwürdiger Bereich eingestuft sind (im Rah-
men der aktuellen Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans). Auch aus den vorliegen-
den aktuellen Erhebungen ist keine besondere Bedeutung des Teilbereichs 1 für Rastvögel 
ersichtlich. Der Stadt Brake sind somit keine Gründe ersichtlich, weshalb die Belange des 
Rastvogelschutzes die Nutzung der Fläche für die Windenergie hindern würden. 

• Bürger führen aus, dass im Landschaftsrahmenplan speziell für den Teilbereich 1 eine 
Freihaltung von baulichen Anlagen aufgezeigt sei.  

Die Freihaltung von baulichen Anlagen ist im Landschaftsrahmenplan 1992 weder in der 
Karte „Entwicklungsziele und Maßnahmen“ noch bei den textlich formulierten erforderlichen 
Maßnahmen für das Grünlandgebiet Lockfleth (NWB 5) explizit als Ziel für den Teilbereich 1 
formuliert. Die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans ist derzeit noch nicht abge-
schlossen. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass der Landschaftsrahmenplan ein Fach-
plan des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist. Im Rahmen der Bauleitplanung sind 
diese Belange ebenso wie die übrigen privaten und öffentlichen Belange in eine gerechte 
Abwägung einzustellen. Hierbei kommt die Stadt Brake zu dem Ergebnis, dass im Teilbe-
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reich 1 die Belange, die für eine Ausweitung der Nutzung der erneuerbaren Ressource Wind 
sprechen, höher gewichtet werden als ein Freihalten von baulichen Anlagen. 

• Bürger befürchten Auswirkungen auf die Naherholung und den Tourismus. 

Im Rahmen des Standortkonzeptes wurden Landschaftsschutzgebiete als Tabukriterien 
berücksichtigt. Hierdurch wird deren im Regelfall hohe Bedeutung für das Landschaftsbild, 
für die landschaftsgebundene Erholungsnutzungen und den sanften Tourismus gewürdigt. 
Die Teilbereiche 1 und 2 selbst sind kaum für die landschaftsgebundene Erholungsnut-
zungen geeignet, da die Wegeerschließung überwiegend nicht durchgängig und/ oder 
unbefestigt ist. Auch im näheren Umfeld sind keine Erholungsnutzungen oder touristische 
Einrichtungen mit besonderer Empfindlichkeit bekannt. Außerdem wird die 
Erholungsfunktion des Plangebietes nicht vollständig durch die Windenergieanlagen 
verhindert. Die touristisch bedeutsamen Radwege Deutsche Sielroute, der Weserradweg 
und der Unterweser-Radweg verlaufen parallel zur Weser und damit in deutlichem Abstand 
zu den Teilbereichen. Relevante Beeinträchtigungen der Radwege sind nicht zu erwarten. In 
der Stadt Brake stehen zudem insbesondere im Bereich der Weser noch ausreichend 
andere Erholungsräume zur Verfügung. 

• Bürger befürchten Auswirkungen auf das denkmalgeschützte Gebäude Golzwarderwurp 
12 und den Jedutenhügel und fragen nach, wie der Denkmalschutz einbezogen wurde. 

Im Hinblick auf das denkmalrechtlich relevante Gebäude Golzwarderwurp 12 werden seitens 
der Unteren Denkmalschutzbehörde keine Bedenken gegenüber der Planung vorgebracht 
(Stellungnahme vom 13.06.2014). Der Abstand betrage mehr als 500 m und das in Rede 
stehende Objekt stünde nicht solitär, würde somit vom Betrachter auch nicht als 
hervortretendes, die Kulturlandschaft prägendes Gebäude wahrgenommen. Das gilt auch für 
die Grundstücke Norderfeld 16 und Süderfeld 34. Die Begründung wurde um die Belange 
des Denkmalschutzes ergänzt.  

Der Jedutenhügel (künstlicher, ca. 1000 Jahre alter Hügel vermutlich zur Beobachtung feind-
licher Truppenbewegungen) liegt in Schmalenfleth, in einer Entfernung von ca. 1,6 Kilome-
tern vom Teilbereich 1 entfernt. Negative Auswirkungen auf den Jedutenhügel sind daher 
nicht zu erwarten. 

• Bürger erwarten eine Konfliktsituation mit dem Dorferneuerungsprogramm „Hammelwar-
der Moor“. 

In dem Dorferneuerungsplan wurden neben privaten Maßnahmen eine Reihe von öffentli-
chen Maßnahmen vorgeschlagen. In räumlicher Nähe zum Plangebiet befanden sich ledig-
lich die Maßnahme 12, die Errichtung eines Beobachtungsturmes und die Maßnahme 11, 
die Bepflanzung entlang der Straße zum Windpark. Die übrigen öffentlichen Maßnahmen 
lagen im Mittelort (Gemeinde Ovelgönne) und in Sandfeld (Stadt Elsfleth). Die Dorferneue-
rungsmaßnahme und die damit verbundene Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen 
ist abgeschlossen. Der Förderzeitraum reichte bis 2012. 

3.1.3 Ergebnisse der parallel zur öffentlichen Auslegung durchgeführten Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die Ergebnisse werden im weiteren Verfahren ergänzt. 
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3.1.4 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung 

Die Ergebnisse werden im weiteren Verfahren ergänzt. 

3.2 Relevante Abwägungsbelange 

3.2.1 Vereinbarkeit mit den Zielen der Landesplanung und der Regionalen Raum-
ordnung 

Landesraumordnung 

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen vom 30. Januar 2008 wird ausgeführt, 
dass für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbedeutsame Standorte zu sichern 
und unter Berücksichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen als Vorranggebiete oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzule-
gen sind. In der Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landesraumordnungs-
programm Niedersachsen (LROP) vom 24. September 2012 wird der Abschnitt 4.2 u.a. so 
geändert, dass in Vorranggebieten für Windenergie keine Höhenbegrenzungen festgelegt 
werden sollen. Wald soll in der Regel nicht für die Windenergienutzung in Anspruch ge-
nommen werden. Die Vorgaben der Landesraumordnung werden im Rahmen dieser 28. 
Flächennutzungsplanänderung beachtet.  

Regionale Raumordnung 

Der Landkreis Wesermarsch hatte in seinem Regionalen Raumordnungsprogramm 2003 
Vorrangstandorte für die Windenergiegewinnung in der Zeichnerischen Darstellung ab-
schließend räumlich festgelegt. Mit der Standortfestlegung war das raumordnerische Ziel 
des Ausschlusses von Windkraftanlagen und Windkraftparks im übrigen Planungsraum des 
Landkreises verbunden. Im März 2010 wurde eine Satzung zur Änderung der Satzung über 
das Regionale Raumordnungsprogramm Landkreis Wesermarsch von 2003 beschlossen. Im 
Rahmen dieser Änderung wurde der bisherige Satz „mit der Standortfestlegung für Wind-
kraftanlagen verbindet sich der Ausschluss von Windkraftanlagen und Windkraftparks im 
übrigen Planungsraum des Landkreises“ ersatzlos gestrichen. Mit der Änderungsplanung 
hat der Landkreis Wesermarsch folglich die Ausschlusswirkung aufgehoben. In der Begrün-
dung dazu wird aufgeführt, dass damit einerseits den vorhandenen Windparks – soweit 
möglich – Erweiterungsmöglichkeiten eröffnet werden sollen, andererseits auch potenzielle 
Suchräume zur Errichtung von Windkraftanlagen durch den bislang raumordnerisch festge-
setzten kategorischen Ausschluss nicht behindert werden sollen. Weitere Vorrangstandorte 
für die Windenergienutzung wurden nicht festgelegt. Vielmehr wurde in der Begründung 
ausgeführt, dass die Standortsuche vorzugsweise der kommunalen Bauleitplanung überlas-
sen wird. Mit der Aufhebung der Ausschlusswirkung entfällt die Anpassungspflicht des § 1 
(4) BauGB.  

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Wesermarsch legt für das Stadt-
gebiet Vorranggebiete für Natur und Landschaft, für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und  
–entwicklung sowie für Siedlungsentwicklung fest. Vorranggebiete für Natur und Landschaft 
sowie für Siedlungsentwicklung stehen als Ziele der Raumordnung der Windenergienutzung 
entgegen und wurden daher als harte Tabuzone bereits berücksichtigt.  
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Nach Einstufung des Landkreises Wesermarsch stehen auch Vorranggebiete für Grünland-
bewirtschaftung, -pflege und –entwicklung als Ziele der Raumordnung der Windenergienut-
zung entgegen. Der Teilbereich 1 dieser 28. Flächennutzungsplanänderung ist im RROP als 
Vorranggebiet für Grünlandbewirtschaftung, -pflege und –entwicklung dargestellt. Bevor ein 
Feststellungsbeschluss über diese 28. Flächennutzungsplanänderung mit der Darstellung 
des Teilbereiches 1 als Sondergebiet für die Windenergienutzung getroffen werden kann, 
wäre daher ein erfolgreich abgeschlossenes Zielabweichungsverfahren Voraussetzung. Die 
Stadt Brake hat im April 2014 auf Grundlage der vorliegenden avifaunistischen Gutachten 
(insb. der Brut- und Rastvögel aus 03/2014) für den Teilbereich 1 den Antrag auf Zielabwei-
chung gem. §§ 8,6 NROG beim Landkreis Wesermarsch eingereicht. 

Bezüglich der Zulässigkeit eines Zielabweichungsverfahrens für den Teilbereich 1 ist zu be-
rücksichtigen, dass das Plangebiet nur einen kleinen Teil des im RROP 2003 dargestellten 
Vorranggebietes Grünland ausmacht und im östlichen Randbereich eines großflächigen Vor-
ranggebietes liegt, aus dem die bestehenden Windparks insel- und halbinselartig ausge-
nommen sind. Der mit der Darstellung des Sondergebietes „Wind“ verlorengehende Grün-
landanteil wäre äußerst gering und unbeachtlich im Verhältnis zur Gesamtgröße des festge-
setzten Vorranggebietes.  

Insgesamt liegen nach Auffassung der Stadt Brake die gesetzlichen Voraussetzungen der 
Zielabweichung nach § 6 Abs. 2 ROG für den Teilbereich 1 vor. 

3.2.2 Erschließung 

Die Realisierung der Planung ist auf ein leistungsfähiges Straßennetz angewiesen, da auf-
grund des hohen Gewichtes der Transportfahrzeuge (bis zu 100 t) vor allem eine hohe Trag-
fähigkeit der Wege erforderlich ist. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass das 
klassifizierte Straßennetz über ein ausreichendes Tragfähigkeitsvermögen verfügt.  

Östlich des Teilbereiches 1 verläuft die neue und die alte Trasse der B212 und südöstlich die 
Landesstraße L 889. Insbesondere die alte B212, welche heute nach der Abstufung eine 
Gemeindestraße in Trägerschaft der Stadt Brake ist, wird für die Erschließung des Parks 
voraussichtlich eine wichtige Funktion wahrnehmen.  

Der Teilbereich 2 ist zu allen Seiten von qualifizierten Straßen umgeben: Nördlich des Teil-
bereiches 2 liegen die B 211, die L 855 und die L 886, westlich die B 211. Östlich des Teilbe-
reiches 2 liegen die Kreisstraßen K 207 und K 208, südlich befindet sich die Kreisstraße  
K 211. Die K 207 und die K 208 sind auf 9 t gewichtsbeschränkt. 

Detailliertere Aussagen zur äußeren Anbindung sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mög-
lich, da die genauen WEA-Standorte nicht feststehen. Eine genaue Beschreibung der Er-
schließungs- und Transportwege erfolgt auf nachfolgender Planungsebene. Die weitere äu-
ßere Erschließung der Standorte von den klassifizierten Straßen bis zum Standort der Anla-
gen und die innere Erschließung erfolgen nach Möglichkeit unter Einbeziehung der vorhan-
denen landwirtschaftlichen Wege. 
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3.2.3 Immissionsschutz 

3.2.3.1 Schallimmissionen  

Derzeit stehen auf Ebene dieser 28. Flächennutzungsplanänderung weder die Anlagen-
standorte, noch die genaue Anzahl der Anlagen oder der Anlagentyp fest. Von daher sind 
derzeit gutachterliche Schallimmissionsprognosen nicht sinnvoll. Die Stadt Brake hat die 
Belange des Immissionsschutzes bereits insofern berücksichtigt, als dass Mindestabstände 
von 500 m zu Außenbereichswohnnutzungen, 750 m zu Wohnbauflächen und 500 m zu ge-
mischten Bauflächen eingehalten werden. Bei diesen Abständen handelt es sich um soge-
nannte weiche Tabuzonen, die auf Basis des vorbeugenden Immissionsschutzes getroffen 
wurden, so dass in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass außerhalb der wei-
chen Tabuzonen eine Vereinbarkeit von Wohnnutzungen einerseits und Windenergieanla-
gen andererseits hergestellt werden kann. 

Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern sind genehmigungsbedürf-
tig nach dem BImSchG. Im Zuge eines ggf. nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens oder 
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist eine Schallimmissionsprognose 
zu erstellen. Die in der näheren Umgebung zum Plangebiet bereits vorhandenen Windener-
gieanlagen sowie ggf. vorhandene andere gewerbliche Geräuschquellen sind bei den Be-
rechnungen als Vorbelastungen zu berücksichtigen. Die in der Umgebung zum Plangebiet 
vorhandenen Wohnnutzungen werden als einzelne Immissionsorte in Ansatz gebracht.  

Der gemäß TA Lärm während der Nacht in Dorf- und Mischgebieten zulässige Beurteilungs-
pegel von 45 dB(A) wird auch von einer hohen leistungsstarken Windenergieanlage in der 
Regel bereits in einer Entfernung von deutlich weniger als 500 Metern zum Anlagenstandort 
eingehalten. Moderne drehzahlvariable Windenergieanlagen können im „schalloptimierten 
Betrieb“ gefahren werden. Bei dieser Betriebsweise können die vorgegebenen Schallgrenz-
werte zu jeder Tages- und Nachtzeit automatisch durch eine Reduzierung der Drehzahl ein-
gehalten werden. Der Pegel kann um 4 dB(A) und mehr reduziert werden. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes – Schall – sind daher nach dem bisherigen Stand der 
Planungen keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für die umliegenden Siedlungsnutzun-
gen erkennbar. 

3.2.3.2 Infraschall 

Bei Infraschall handelt es sich um Töne, die so tief sind, dass Menschen sie normalerweise 
nicht wahrnehmen. Nur wenn der Pegel (also quasi die Lautstärke) sehr hoch ist, kann der 
Mensch Infraschall hören oder spüren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall 
nur dann Folgen haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von 
Windkraftanlagen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung 
aber deutlich unterhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem 
Stand der Wissenschaft Windenergieanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das 
Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen (vergl. Bayerisches Landesamt für Um-
welt; Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: Windkraftanlagen 
– beeinträchtigt Infraschall die Gesundheit; 2012). Das Bayerische Landesamt für Umwelt-
schutz führte in den Jahren 1998 bis 1999 eine Langzeit-Geräusch-Immissionsmessung 
durch. Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass „die im Infraschallbereich liegenden 
Schallemissionen der Windkraftanlage weit unter der Wahrnehmungsschwelle des Men-
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schen liegen und daher zu keinen Belästigungen führt“. Außerdem wurde festgestellt, dass 
der durch den Wind verursachte Infraschall deutlich stärker ist als der ausschließlich vom 
Windrad erzeugte Infraschall. 

Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen 
erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich 
die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist 
kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab (vergl. Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: Windenergie und  
Infraschall; Februar 2013). Sämtliche wissenschaftlich belastbare Studien weisen keine In-
fraschallauswirkungen nach (DStGB; Dokumentation Nr. 111: Kommunale Handlungsmög-
lichkeiten beim Ausbau der Windenergie – unter besonderer Berücksichtigung des 
Repowering; Seite 26). Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem Thema Infraschall be-
schäftigt. Das Verwaltungsgericht Würzburg hat festgestellt, dass hinreichende wissen-
schaftlich begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende Wirkung der von Windkraftanla-
gen hervorgerufenen Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. (VG 
Würzburg Urteil vom 7. Juni 2011, AZ W 4 K 10.754).  

Es liegen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall im Auftrage 
des Umweltbundesamtes vor (Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit: Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall im 
Auftrag des Umweltbundesamtes, Juni 2014). Ziel des Forschungsvorhabens war die wis-
senschaftliche Aufbereitung der Immissionsbelastung durch Infraschall und tieffrequente 
Geräusche, um damit eine Grundlage für weitergehende Untersuchungen zu schaffen. In 
der Studie wird ausgeführt, dass bei Konflikten mit Infraschall im Allgemeinen die TA Lärm 
und die DIN 45680 zur Anwendung kommen. Speziell zur Erfassung von Infraschallimmissi-
onen gäbe es die internationale Norm ISO 7196. Die Forschungsarbeiten haben gezeigt, 
dass diese Normen Defizite im Hinblick auf die Beurteilung von Infraschall aufweisen und 
deshalb weiterentwickelt werden sollten. Die derzeitige Überarbeitung der DIN 45680 weise 
einen Weg, wie Inkonsistenzen im tieffrequenten Bereich behoben werden können. Befra-
gungen der Immissionsschutzbehörden der Länder und die Auswertung von Internetkom-
munikation hätten ergeben, dass die Infraschallbelastung im süddeutschen Raum höher sei 
als in den übrigen Landesteilen. Deutschlandweit waren in 33 % der Fälle Anlagen für Ener-
gieerzeugung und Energietransport Anlass für Beschwerden, davon entfielen allerdings nur 
3 % auf Windenergieanlagen. Insgesamt bringt die Studie für diese Flächennutzungs-
planänderung keine abwägungsrelevanten neuen Erkenntnisse, die zu berücksichtigen wä-
ren.  

Auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung sind weitere Aussagen zum Infraschall nicht 
möglich und nicht sinnvoll, da weder die Anlagenstandorte noch die Anlagentypen festste-
hen. Im weiteren Planverfahren ist die Stadt Brake bzw. sind die Gutachter an die zum (zu-
künftigen) Zeitpunkt der Gutachtenerstellung maßgeblichen DIN Vorschriften gebunden. 
Zum heutigen Zeitpunkt geht die Stadt Brake davon aus, dass der von den Windenergiean-
lagen erzeugte Infraschall nicht gesondert zu prüfen ist. Die Stadt Brake wird zum gegebe-
nen Zeitpunkt entsprechende Lärmgutachter zu Rate ziehen. 

3.2.3.3 Schattenwurf 

Bei Sonnenschein werfen Windenergieanlagen einen Schatten. Die sich drehenden Rotor-
blätter bewirken, dass der von ihnen ausgehende Schatten sich ebenfalls bewegt. Der 
Schlagschatten eines sich drehenden Rotorblattes (auch Diskoeffekt genannt) kann zu einer 
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Störung der Anwohner der umgebenden Siedlungsnutzungen führen und ist daher als Be-
lang in die Abwägung einzubeziehen. Derzeit stehen auf Ebene dieser 28. Flächennut-
zungsplanänderung weder die Anlagenstandorte noch die Anzahl der Anlagen oder der An-
lagentyp fest. Von daher sind auf dieser Planungsebene gutachterliche Schattenwurfprog-
nosen nicht realisierbar. 

Für die Erheblichkeit der Schattenwurfbelästigung ist die zeitliche Einwirkdauer als maßgeb-
lich anzusehen. Zur Beurteilung, inwiefern die Wirkung von Schattenwurf im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes als erhebliche Belästigung anzusehen ist, gibt es derzeit kei-
ne einheitliche Grundlage. Ebenfalls existieren keine verbindlichen Richtwerte. Immissions-
richtwerte von maximal 30 Stunden pro Jahr (worst-case) bzw. maximal 30 Minuten pro Tag 
finden in der gängigen Planungspraxis Anwendung. Das tägliche Maximum von 30 Minuten 
gilt als überschritten, wenn es an mehr als an zwei Tagen im Jahr zu Überschreitungen des 
Richtwertes kommt. Die worst-case Betrachtung umfasst die astronomisch mögliche Schat-
tenwurfdauer, die nur unter der Voraussetzung erreicht wird, dass die Sonne nie durch Be-
wölkung verdeckt wird und die Rotorebene immer im rechten Winkel zur WEA-IP-Achse 
steht. Beide Voraussetzungen werden in der Praxis jedoch nur in 25 – 35 % der astrono-
misch möglichen Schattenwurfzeiten erfüllt. 

Auf Ebene der Bebauungspläne bzw. im Genehmigungsverfahren nach BImSchG ist gut-
achterlich nachzuweisen, dass keine unzulässigen Immissionen im Bereich der Wohnnach-
barschaft auftreten. Bei theoretisch möglicher Überschreitung der Werte können technische 
Einrichtungen zur Schattenabschaltung an den WEA vorgesehen werden. Aufgrund dieser 
technischen Möglichkeit werden zum Schutz vor Schattenschlag keine über die unter Lärm-
gesichtspunkten veranschlagten Abstände hinausgehenden Abstände berücksichtigt. Ab-
schalteinrichtungen können nicht im Flächennutzungsplan festgesetzt werden, entsprechen-
de Regelungen werden im Bebauungsplanverfahren und im Genehmigungsverfahren getrof-
fen.  

Die Stadt Brake kommt im Rahmen ihrer Abwägung zu dem Ergebnis, der optimalen wind-
energetischen Nutzung des Standortes Vorrang gegenüber einer absoluten Vermeidung von 
Schlagschatten einzuräumen. Geringe Beeinträchtigungen durch den Schlagschatten im 
Rahmen des gesetzlich Zulässigen sind von den Anwohnern ggf. hinzunehmen. 

3.2.3.4 Lichtreflexionen 

Windenergieanlagen müssen als „Luftfahrthindernis“ gekennzeichnet werden, wenn sie au-
ßerhalb von Flugplatzbereichen eine Gesamthöhe von 100 Metern übersteigen. Die Kenn-
zeichnungspflicht umfasst eine Tages- und Nachtkennzeichnung.  

Die Stadt Brake ist im Rahmen ihrer Abwägung zu dem Ergebnis gekommen, der optimalen 
windenergetischen Nutzung des Standortes Vorrang gegenüber einer absoluten Vermeidung 
von Lichtemissionen einzuräumen. Darin eingeschlossen sind auch die Auswirkungen der ab 
100 m Anlagenhöhe erforderlichen Tages- und Nachtkennzeichnung einschließlich Farb-
markierung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade Anlagen über 100 m einen besonders 
hohen Beitrag zur Stromerzeugung und Klimaschutz leisten. In größeren Höhen herrschen 
günstigere Windbedingungen mit höheren Windgeschwindigkeiten und gleichmäßigerer 
Strömung, da die Einflüsse von Geländestruktur und Bodenrauhigkeit mit zunehmender Hö-
he deutlich abnehmen. Geringe Beeinträchtigungen durch die Kennzeichnung im Rahmen 
des gesetzlich Zulässigen sind von den Anwohnern hinzunehmen. 
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Zur Minderung der Störwirkungen der Anlagen-Kennzeichnung eignen sich verschiedene 
Maßnahmen, die als Auflagen in der Genehmigung festgesetzt werden können. Besonders 
wirkungsvoll ist der Einsatz einer Sichtweitenmessung, die es ermöglicht, sowohl bei der 
Tages- als auch bei der Nachtkennzeichnung die Nennlichtstärke der Befeuerung bei Sicht-
weiten über fünf Kilometer auf 30 Prozent und bei Sichtweiten über zehn Kilometer auf zehn 
Prozent zu reduzieren. Zudem besteht die Möglichkeit zur Abschirmung der Befeuerung 
nach unten. Eine weitere Möglichkeit kann ggf. die Blockbefeuerung darstellen, bei der nur 
die äußeren Anlagen in einem Park gekennzeichnet werden. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die aktuellen Vorschriften zur Kennzeichnungspflicht 
von Windenergieanlagen eine deutliche Verminderung der Störwirkungen ermöglichen, ins-
besondere durch die Option der sichtweitenabhängigen Lichtstärkereduzierung. Darüber 
hinaus wurde auch mit Einführung des „Feuer W, rot“ und dem Einsatz von LED-Technik zur 
Tages- und Nachtkennzeichnung eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem im Zeit-
raum 2000 bis 2003 eingesetzten Xenon-Doppelblitzsystem erreicht. 

Das Energiekonzept der Bundesregierung sieht vor, die Lichtemissionen von Windenergie-
anlagen weiter zu reduzieren. Die Bundesregierung unterstützt dabei perspektivisch auch 
den Einsatz der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung, vorausgesetzt, dass das beste-
hende Sicherheitsniveau des Luftverkehrs aufrechterhalten wird. Vor dem Hintergrund wird 
derzeit die bedarfsgesteuerte Schaltung der Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen 
auf Grundlage von Primärradar fachlich geprüft.  

Auf die Frage des Abgeordneten Ingbert Liebing (CDU/ CSU) nach dem aktuellen Stand der 
Pilotvorhaben und Zulassungsverfahren für eine bedarfsgerechte Befeuerung für Windkraft-
anlagen hat im Juli 2013 Enak Ferlemann (Parlamentarischer Staatssekretär beim damali-
gen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) geantwortet, dass das Bun-
desministerium gemeinsam mit den betroffenen Fachbehörden den Entwurf der Systeman-
forderungen für eine bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung an Windenergieanlagen über-
arbeitet. Ziel sei die zeitnahe Aufnahme dieser Anforderungen in die relevanten Kennzeich-
nungsvorschriften.  

Von Katharina Reiche (Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur) wurde jetzt ein Zeitplan für die Umsetzung einer "bedarfsgerechten Befeuerung“ 
durch eine Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen (AVV) vorgelegt. Demnach sei es Ziel des Ministeriums die Änderung am 
19. September in den Bundesrat einzubringen. Zukünftig wäre dann die Nachtkennzeich-
nung nur noch dann aktiviert, wenn sich tatsächlich ein Luftfahrzeug dem Anlagenstandort 
nähert. 

Im Rahmen der nachgeordneten Genehmigungsplanung wird sichergestellt, dass Maßnah-
men zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen soweit als möglich und sinn-
voll umgesetzt werden. Dazu gehört auch eine mattierte Farbgebung der Windenergieanla-
gen, die Lichtreflexionen und Blendwirkungen unterbindet.  

3.2.4 Landwirtschaft 

Die Flächen im Plangebiet werden derzeit, mit Ausnahme der Wege und Gräben landwirt-
schaftlich genutzt. Diese landwirtschaftliche Nutzung soll mit Ausnahme der geplanten Anla-
genstandorte und der Erschließungswege auf dem überwiegenden Teil der Flächen auch 
weiterhin betrieben werden. 
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Für die Landwirtschaft ist mit der Realisierung der Windenergieanlagen ein geringer Flä-
chenverlust verbunden, der für die betroffenen Landwirte geringfügige wirtschaftliche Einbu-
ßen bedeuten kann. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass durch die Verpach-
tung der Flächen ein entsprechender Ausgleich für die Einbußen erfolgt, so dass die Belan-
ge der Landwirtschaft durch die Planung insgesamt nicht wesentlich berührt werden. Die 
Erschließung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzflächen wird durch die geplanten 
Windenergieanlagen nicht eingeschränkt. 

3.2.5 Leitungen 

Der Teilbereich 1 wird durch eine 220-kV-Leitung gequert. Die Flächen beidseitig der Lei-
tung, im Bereich der Schutzstreifen, werden in die Flächendarstellung einbezogen. Die kon-
kreten Abstandserfordernisse werden auf nachfolgender Planungsebene berücksichtigt. 

Am westlichen Rand des Teilbereiches 1 befindet sich eine Trinkwasserhauptleitung DN 700 
des OOWV. Die Leitung ist nachrichtlich im Planteil dargestellt.   

3.2.6 Natur und Landschaft 

Die Belange von Natur und Landschaft werden im Rahmen des Umweltberichtes im Detail 
geprüft und dargelegt (s. Teil B der Begründung). Die wesentlichen Aussagen zu Natur und 
Landschaft werden nachfolgend zusammengefasst: 

Im aktuellen Zustand sind die Teilbereiche 1 und 2 vorwiegend landwirtschaftlich als Grün-
land genutzt. Es besteht ein enges Grabennetz. In Teilbereich 2 ist zudem eine flächige Er-
len-Anpflanzung vorhanden. In der bestehenden Windparkfläche sind fünf WEA realisiert. 

Für Teilbereich 1 liegen nähere Untersuchungen zu Brutvögeln, Gastvögeln und Fledermäu-
sen vor. Innerhalb des Teilbereichs wurden Brutvorkommen von Feldlerche (5 Brutpaare), 
Wiesenpieper (3 Brutpaare), Schilfrohrsänger (5 Brutpaare randlich) und Blaukehlchen (2 
Brutpaare) festgestellt. Als Gastvogel-Vorkommen wurden innerhalb des Teilbereichs und 
der näheren Umgebung Kiebitze, Lach- und Sturmmöwen, Goldregenpfeifer und Pfeifenten 
beobachtet. Gänse traten hier nur vereinzelt auf. Unter den Fledermäusen wurden Breitflü-
gel-, Rauhaut- und Wasserfledermaus relativ häufig, Zwergfledermaus, Großer Abendsegler 
und Teichfledermaus vergleichsweise selten festgestellt. 

Weder Teilbereich 2 noch die bestehende Windparkfläche sind als schutzwürdige Bereiche 
hinsichtlich der Avifauna eingestuft. 

In allen Teilbereichen kann das Vorhandensein potenziell sulfatsaurer Böden nicht ausge-
schlossen werden. Die Grundwasserneubildungsrate ist gering. Es besteht ein enges Netz 
an Oberflächengewässern (s.o.). Lokalklimatische Besonderheiten sind nicht ersichtlich. 

Landschaftlich sind die Teilbereiche und deren Umgebung (3 km-Radius) durch überwie-
gend offene, teils auch stärker gehölzgegliederte Grünlandbereiche geprägt. Neben einzel-
nen flächenhaften Siedlungsgebieten (Stadt Brake u.a.) sind bandartige Siedlungslagen ent-
lang der Straßen charakteristisch. Von hoher Bedeutung für das Landschaftsbild sind die 
störungsarmen Vordeichsflächen im Nordosten des Untersuchungsraumes sowie die altge-
hölzreichen und zugleich störungsarmen Siedlungsbänder von Frieschenmoor, Harrierwurp, 
Sandfeld und Niederort. In einigen Bereichen bestehen deutliche Vorbelastungen durch die 
verkehrsreiche Bundesstraße B 212, gewerbliche Bauten, Freileitungen, WEA u.ä. 
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Im Hinblick auf die Vorgaben des besonderen Artenschutzes sind nach derzeitigem Kennt-
nisstand keine Konflikte ersichtlich, die die Umsetzung der Planung dauerhaft hindern. Die 
Verträglichkeit mit Schutzzwecken und Erhaltungszielen von FFH-Gebieten und EU-
Vogelschutzgebieten wird als gegeben eingestuft. 

Durch die Planung werden erhebliche Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Land-
schaftsbild im Sinne der Eingriffsregelung vorbereitet. Eine vollständige Vermeidung dieser 
Eingriffe ist mit den Zielen der Planung nicht vereinbar. Es werden folgende eingriffsrelevan-
te Auswirkungen prognostiziert: 

• direkte Inanspruchnahme von Biotopen (vermutlich vorwiegend Grünlandflächen 
und Gräben betroffen), 

• ggf. Lebensraum-Beeinträchtigungen für Brut- und Rastvögel (Teilbereich 2, beste-
hende Windparkfläche), 

• Neuversiegelung/ Befestigung von Böden, 

• abschnittsweise Strukturveränderung von Gräben, 

• Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bis in Entfernungen der 15-fachen WEA-
Höhe, abzüglich der sichtverschatteten Bereiche sowie bereits erheblich vorbelaste-
ter Bereiche. 

Die Belange des allgemeinen Natur- und Landschaftsschutzes werden dadurch berücksich-
tigt, dass eine gezielte räumliche Steuerung und Konzentration der Windenergienutzung 
stattfindet. Darüber hinaus werden die unvermeidbaren Eingriffsfolgen entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Diese sind auf nachge-
ordneter Planungsebene konkret festzulegen. 

3.2.7 Belange der Wasserwirtschaft 

Am westlichen und südlichen Rand des Teilbereiches 1 verläuft der Zuggraben II. Ordnung 
„Golzwarderwurp", Nr. 3.1. Nach der Satzung der Stadlander Sielacht ist an Verbandsge-
wässern sowie an Gewässern II. Ordnung ein Gewässerunterhaltungsstreifen von  
10,00 m, gemessen von der Böschungsoberkante, freizuhalten. 

3.2.8 Belange des Bergbaus 

Von dem Planvorhaben ist die Bergbauberechtigung (Konzession) Bergwerkseigentum Ja-
de-Weser der OEG Oldenburgische Erdölgesellschaft mbH betroffen. Das Bergwerkseigen-
tum steht einer Überplanung des Gebietes oder einer Bebauung nicht im Wege. Das Berg-
werkseigentum stellt lediglich eine Berechtigung dar, zur Aufsuchung und Gewinnung von 
Erdöl, Erdgas und anderen bituminösen Stoffen Bohrungen vornehmen zu dürfen. 

Dem Inhaber des Bergwerkseigentums ist es aber noch nicht gestattet, bergbauliche Tätig-
keiten im Sinne des § 2 BbergG aufzunehmen. Alle Maßnahmen im Rahmen der bergbauli-
chen Tätigkeit sind jeweils vom zuständigen Bergamt in einem gesonderten Genehmigungs-
verfahren zuzulassen. Sollten tatsächlich entsprechende Rohstoffe abgebaut werden, müss-
ten dabei die vorhandenen Bebauungen etc. beachtet werden (Windhund-Prinzip). 
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3.2.9 Belange des Denkmalschutzes 

Denkmalrechtlich relevant sind die Gebäude Golzwarderwurp 12 für den nördlichen Teilbe-
reich 1 und Norderfeld 16/Süderfeld 34 für den südlichen Teilbereich 2. Auf dem Grundstück 
Golzwarderwurp 12 befindet sich auch der Standort des sogenannten „Mordstein" (aufge-
stellt als Mahnmal und Erinnerung an den Mord an der Haushälterin Anna Rüdebusch). 
Nach § 8 NDSchG dürfen Anlagen in der Umgebung eines Baudenkmals nicht errichtet wer-
den, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Baudenkmals beeinträchtigt wird.  

Die Untere Denkmalschutzbehörde wurde am Verfahren beteiligt. Sie hat mit Schreiben vom 
13.06.2014 mitgeteilt, dass keine Bedenken gegen die 28. Flächennutzungsplanänderung 
bestehen. Aufgrund eines Abstandes von mindestens 500 m und vor dem Hintergrund, dass 
die in Rede stehenden Gebäude nicht solitär stehen, und somit vom Betrachter nicht als 
hervortretendes, die Kulturlandschaft prägendes Gebäude wahrgenommen werden, sei eine 
Beeinträchtigung ausgeschlossen. Ein unzulässiger Eingriff in das Erscheinungsbild der dor-
tigen Denkmale (Umgebungsschutz) sei folglich nicht erkennbar. 

Die Stadt Brake hat die Stellungnahme der Unteren Denkmalschutzbehörde einer nachvoll-
ziehenden Prüfung unterzogen und teilt die Einschätzung der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde. Die Stadt Brake erkennt damit keine denkmalschutzrechtlichen Belange, die gegen 
die Flächennutzungsplandarstellungen sprechen würden. Die Denkmäler werden nach Auf-
fassung der Stadt Brake nicht beeinträchtigt. 

Ergänzend zu der fachlichen Bewertung der Unteren Denkmalschutzbehörde führt die Stadt 
Brake aus, dass die Hofanlage Golzwarderwurp 12 ist in Richtung Westen stark eingegrünt 
ist und damit Sichtbeziehungen zwischen Hofstelle und Plangebiet (Teilbereich 1) nur sehr 
eingeschränkt vorhanden sind. Auch zur Straße hin ist das Grundstück eingegrünt, so dass 
das Baudenkmal von den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen nicht gut einsehbar 
ist. Die eingebundene, nicht solitäre und nicht exponierte Lage wird dadurch unterstrichen, 
dass auch nördlich und südlich gelegene Grundstücke bebaut und dicht mit Gehölzen be-
standen sind.  

3.2.10 Belange des Waldes 

Bereits auf Ebene des Standortkonzeptes wurden Waldflächen ab einer festgelegten Min-
destgröße als harte Tabuzone berücksichtigt. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung 
werden die Ergebnisse des Standortkonzeptes auf Grundlage der örtlichen Bestandserhe-
bung hinsichtlich der Belange des Waldes fortgeschrieben und konkretisiert. 

Innerhalb des Teilbereichs 2 ist eine flächige Erlenanpflanzung vorhanden, die mittig in süd-
westlich- nordöstlicher Ausrichtung durch den Teilbereich verläuft. Zum Entwurfsstand wird 
diese in der Planzeichnung als Fläche für Wald dargestellt. Eine Umwandlung des Waldes 
ist nicht planerische Zielsetzung der Stadt Brake. Soweit Flächeninanspruchnahmen, bei-
spielsweise für Erschließungswege, oder sonstige Beeinträchtigungen des Waldes auf nach-
folgender Planungsebene nicht vollständig vermeidbar sind, erfolgt eine Konfliktlösung in 
dem entsprechenden Verfahren. Die gesetzlichen Anforderungen des NWaldLG werden 
dabei berücksichtigt. 
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4. Aufhebung der Höhenbegrenzung 

Die Stadt Brake verzichtet auf eine Höhenbegrenzung für die Windenergieanlagen in den 
neu dargestellten Teilbereichen und hebt die im Zuge der 13. Änderung des Flächennut-
zungsplanes für die dargestellte Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „Windenergie-
anlagen“ festgelegte Begrenzung der zulässigen Gesamthöhe von kleiner/gleich 100 m auf. 
Damit sind in den Sondergebieten der Stadt Brake Anlagen ohne Höhenbegrenzung zuläs-
sig. Für den bestehenden Windpark wird ein Ersetzen der bestehenden Windenergieanla-
gen (WEA) durch neue leistungsfähigere und höhere Anlagen vorbereitet (Repowering). Im 
Anschluss wäre dazu jedoch die Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes für den 
bestehenden Windpark erforderlich. 

Neue leistungsstarke Anlagen der 2 bis 3 MW Klasse weisen i.d.R. Gesamthöhen von 150 
m bis 210 m und Rotorblätter mit Durchmessern zwischen 70 m und 115 m auf. Die hohen 
Anlagen verfügen zudem über größere Rotorblätter, da eine Steigerung der Nennleistung 
nur bei einer Vergrößerung der Rotorkreisfläche möglich ist. Der Einsatz großer Rotorblätter 
erfordert andererseits auch hohe Türme, damit ein ausreichender Abstand der Blattspitzen 
zur Geländeoberfläche sichergestellt wird. Zudem herrschen in größeren Höhen günstigere 
Windbedingungen mit höheren Windgeschwindigkeiten und gleichmäßigerer Strömung, da 
die Einflüsse von Geländestruktur und Bodenrauigkeiten mit zunehmender Höhe deutlich 
abnehmen. Die Leistung einer Windenergieanlage hängt von der dritten Potenz der Windge-
schwindigkeit ab, die doppelte Windgeschwindigkeit bringt also den achtfachen Ertrag. Eine 
Verdoppelung des Rotordurchmessers führt bei gleicher Nabenhöhe zum vierfachen Ertrag, 
ein Anstieg der Nabenhöhe um 1 m führt zu einer Ertragssteigerung von etwa 1 %. 

Durch neue Anlagen lässt sich damit im Vergleich zu älteren Anlagen deutlich mehr Strom 
erzeugen. Damit wächst der lokale Beitrag zum Klimaschutz und zu einer von Importen un-
abhängigen, schadstofffreien und ressourcenschonenden Energieerzeugung. Zudem wird 
durch das Repowering i.d.R. auch die Anzahl der WEA auf gleicher Fläche reduziert. 

Auch im LROP 2012 wird im Abschnitt 4.2 aufgeführt, dass in Vorranggebieten für Wind-
energie keine Höhenbegrenzungen festgelegt werden sollen. 

Der um ein vielfaches höheren Stromerzeugung von WEA mit Gesamthöhen über 100 m 
steht die größere Sichtwirkung der Anlagen gegenüber. Außerdem sind diese WEA i.d.R. 
mit einer Befeuerung als Luftfahrthindernis zu kennzeichnen. Daraus ergibt sich, dass die 
Auswirkungen dieser Flächennutzungsplanänderung auf das Landschaftsbild einen beson-
deren Abwägungsbelang darstellen (vergl. Kap. 2.3.2 des Umweltberichtes). 

5. Abstände zwischen Windparks 

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen vom 30. Januar 2008 und in der Verord-
nung zur Änderung der Verordnung über das Landesraumordnungsprogramm Niedersach-
sen (LROP) vom 24. September 2012 werden keine Aussagen zu Mindestabständen zwi-
schen Windparks getroffen. Es liegen lediglich die „Empfehlungen zur Festlegung von Vor-
rang- oder Eignungsgebieten für die Windenergienutzung" des niedersächsischen Landwirt-
schaftsministeriums aus dem Jahr 2004 vor. Demnach empfiehlt sich, bei der Entschei-
dungsfindung im Rahmen des Abwägungsvorgangs von 5.000 m zwischen den einzelnen 
Vorrang- oder Eignungsgebieten auszugehen. Die Empfehlungen richten sich an die „Träger 
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der Regionalplanung“ und nicht an die kommunalen Planungsträger und entfalten keine Bin-
dungswirkung.  

Insgesamt liegen in Niedersachsen keine rechtlich verbindlichen Abstandsmaße zwischen 
Windparks vor, die Kommunen haben daher einen eigenen Abwägungsspielraum. Die Stadt 
Brake wägt wie folgt ab: Bei Anwendung des 5 km-Radius um die bestehenden Windparks 
Rodenkircherwurp und Hammelwarder Moor als zusätzliches Tabukriterium, würde das 
Plankonzept der Stadt Brake mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr den Ansprüchen der 
ständigen Rechtsprechung genügen, wonach der Windenergie substanziell Raum zu ver-
schaffen ist. Im Stadtgebiet Brake würden kaum mehr geeignete Flächen für die Windener-
gienutzung bestehen. Insofern hat die Stadt Brake unter Berücksichtigung ihrer individuellen 
Situation erkannt, dass das 5-km-Abstandskriterium für sie kein geeignetes Kriterium dar-
stellt. Die Entfernung des Teilbereiches 1 zu den südlichsten Anlagen im Windpark Ro-
denkircherwurp beträgt ca. 3,5 Kilometer. Die Stadt Brake erachtet diese Entfernung als 
ausreichend, zumal zwischen dem Windpark Rodenkircherwurp und dem Teilbereich 1 keine 
Siedlungszusammenhänge vorhanden sind. 

6. Planungsinhalte 

Mit der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Realisierung von Windenergieanlagen geschaffen werden. Die Anlagen unter-
scheiden sich von den übrigen Baugebietstypen gemäß §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich, so 
dass die Teilbereiche 1 und 2 im Flächennutzungsplan als Sonstige Sondergebiete gemäß 
§ 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Windenergieanlagen und landwirtschaftliche Nut-
zungen" dargestellt werden.  

Es werden folgende textliche Darstellungen getroffen: 

(1) Außerhalb der im wirksamen Flächennutzungsplan und dieser 28. Flächennutzungs-
planänderung dargestellten Sonstigen Sondergebiete zur Steuerung der Zulässigkeit 
von privilegierten Windenergieanlagen sind gemäß § 35 [3] Satz 3 BauGB im Gel-
tungsbereich des Flächennutzungsplanes der Stadt Brake in der Regel keine weite-
ren Windenergieanlagen gemäß § 35 [1] Nr. 5 BauGB zulässig. Dies betrifft sowohl 
Windparks als auch Einzelanlagen. 

(2) Die im Zuge der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes für die dargestellte Son-
derbaufläche mit der Zweckbestimmung „Windenergieanlagen“ festgelegte Begren-
zung der zulässigen Gesamthöhe von kleiner/gleich 100 m wird aufgehoben.  

Es gilt die BauNVO 1990.  
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Die Flächen weisen die folgenden Größen auf: 

Teilbereich 1: 59,1 ha 

Teilbereich 2: 32,1 ha, davon 

  30,5 ha SO Wind 

  1,6 ha Fläche für Wald 

 

Brake, den 

Der Bürgermeister 
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Teil B der Begründung: Umweltbericht 

1. Einleitung 

Gemäß § 2 [4] BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Belange des Umwelt-
schutzes, insbesondere die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen, im Rahmen 
einer Umweltprüfung zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu 
bewerten. Hierbei sind vor allem die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführten Belange zu 
berücksichtigen und die in § 1a BauGB genannten Vorschriften anzuwenden. Die 
Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Aufstellungsverfahren des Bauleitplanes in die 
Abwägung einzustellen. 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2 a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. Der 
Umweltbericht wird entsprechend den in Anlage 1 des BauGB aufgeführten inhaltlichen 
Anforderungen erstellt und gegliedert. 

1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplanes 

Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Brake erfolgt mit dem Ziel, die 
Steuerung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Stadtgebiet weiter fortzuentwickeln. 
Die Stadt Brake hat bereits auf Basis eines Standortkonzeptes „Wind“ von 1999 im rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan eine Sonderbaufläche für Windenergieanlagen im 
Hammelwarder Moor dargestellt. Das Gebiet wurde zwischenzeitlich realisiert. 

Aufgrund von mittlerweile geänderten Planungsrahmenbedingungen beabsichtigt die Stadt 
Brake, die Nutzung der erneuerbaren Ressource Wind auszuweiten. 

Zu diesem Zweck werden mit der vorliegenden 28. Änderung des Flächennutzungsplans 
folgende Regelungen getroffen: 

• Im nordwestlichen Teil des Stadtgebietes wird auf 59,1 ha ein Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Windenergieanlagen und landwirtschaftliche 
Nutzungen dargestellt (Teilbereich 1) und hierdurch ein zusätzlicher Standort für die 
Nutzung der Windenergie eröffnet. Die bisherige Darstellung als Fläche für die 
Landwirtschaft wird hierdurch geändert. 

• Im südwestlichen Teil des Stadtgebiets werden innerhalb des 32,1 ha großen 
Teilbereichs 2 ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
Windenergieanlagen und landwirtschaftliche Nutzungen auf 30,5 ha und Fläche für Wald 
auf 1,6 ha dargestellt und somit eine Erweiterung des bestehenden Windpark-Standortes 
im Hammelwarder Moor ermöglicht. Die bisherige Darstellung als Fläche für die 
Landwirtschaft und als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wird hierdurch geändert. 

• Für das im Zuge der 13. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellte Sonstige 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung WEA wird die festgelegte Begrenzung der 
zulässigen Gesamthöhe von kleiner/ gleich 100 m durch eine entsprechende textliche 
Darstellung aufgehoben. Hiermit wird eine dem Stand der Technik entsprechende, 
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optimierte Ressourcennutzung im Zuge eines künftigen Repowerings der bestehenden 
WEA vorbereitet. 

 

Genaue Angaben zur Verkehrserschließung und zur Anzahl geplanter Anlagen werden erst 
auf der nachgeordneten Ebene der verbindlichen Bauleitplanung oder des 
Zulassungsverfahrens festgelegt. Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans trifft 
hierzu keine Regelung. 

1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Nachfolgend werden gemäß der Anlage zu § 2 [4] und § 2a BauGB die relevanten Ziele des 
Umweltschutzes dargestellt, die sich aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 
ergeben. Weiterhin wird aufgeführt, inwieweit diese Ziele im Rahmen der vorliegenden 
Planung berücksichtigt werden. 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Die Bauleitpläne ... sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung ... zu fördern ... 

Mit der vorliegenden Planung befördert die Stadt Brake die Nutzung regenerativer Energien 
und trägt somit zum allgemeinen Klimaschutz bei. 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Schutzgebiete des Europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 (FFH-Gebiete, Vogel-
schutzgebiete) werden durch die geplanten Darstellungen nicht direkt in Anspruch 
genommen. 

Die nächstgelegenen FFH-Gebiete sind 

• das Gebiet „Dornebbe, Braker Sieltief und Colmarer Tief“, das ca. 1,5 km südlich 
Teilbereich 1 und mehr als 2 km nördlich Teilbereich 2 lokalisiert ist (Gewässerlauf 
Braker Sieltief), 

• das Gebiet „Teichfledermausgewässer im Raum Bremerhaven/ Bremen“ ca. 2 km 
südöstlich des bestehenden Windparks und 

• das Gebiet „Nebenarme der Weser mit Strohhauser Plate und Juliusplate“ ca. 3 km 
nordöstlich Teilbereich 1. 

Aufgrund der deutlichen Entfernungen zwischen den genannten FFH-Gebieten und den 
dargestellten Sondergebieten wird von einer FFH-Verträglichkeit ausgegangen. Dies gilt 
insbesondere auch, da mit dem Betrieb von WEA keine stofflichen Emissionen verbunden 
sind, die auf dem Luft- oder Wasserpfad in die FFH-Gebiete hingelangen könnten, da keine 
bedeutsamen funktionalen Wechselbeziehungen (insbesondere für Tiere und Pflanzen) 
zwischen den genannten FFH-Gebieten und den Sondergebieten bekannt sind und da – im 
Hinblick auf Fledermäuse (betriebsbedingte Tötungen) – wirksame Vermeidungsmöglichkei-
ten bestehen. 
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Das nächstgelegene EU-Vogelschutzgebiet ist das Gebiet „Unterweser (ohne Luneplate)“, 
welches sich ca. 2 km nordöstlich des Teilbereichs 1 und ca. 4 km östlich des Teilbereichs 2 
erstreckt. 

Aufgrund der deutlichen Abstände wird davon ausgegangen, dass die vorliegende Planung 
mit Schutzzweck und Erhaltungszielen des EU-Vogelschutzgebietes vereinbar ist. Aus dem 
Teilbereich 1 liegen aktuelle Erfassungen der Brut- und Gastvögel vor, aus denen sich keine 
Hinweise auf großräumige Funktionsbezüge ergeben, die diese Einstufung in Frage stellen 
würden. 

Zusammenfassend wird somit von einer Verträglichkeit der Planung mit den Belangen des 
Europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 ausgegangen. 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

Mit der vorliegenden Planung befördert die Stadt Brake die Nutzung regenerativer Energien. 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen ... die 
Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser. 

Durch die Planung werden die Voraussetzungen für eine Energieerzeugung in den 
Änderungsbereichen geschaffen bzw. optimiert und somit die allgemeine Energieversorgung 
gestützt. 

 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; ... 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im 
notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Mit der Errichtung von Windenergieanlagen gehen i.d.R. nur in geringem Umfang Bodenver-
siegelungen einher. Der für die Erschließung der WEA erforderliche Umfang an Grund und 
Boden kann bei der Standortfestlegung im Rahmen der konkretisierenden Planung (Bebau-
ungsplan, immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) minimiert werden. 

Für Wohnzwecke genutzte Flächen werden durch die Planung nicht in Anspruch 
genommen. In den Teilbereich 2 ist gemäß der örtlichen Bestandserhebung eine Waldfläche 
(Erlenanpflanzung) integriert, um eine nicht zu kleinteilige Abgrenzung des Teilbereichs zu 
treffen. Diese wird bestandsorientiert als Fläche für Wald dargestellt. 

Für die WEA und deren Erschließung werden in begrenztem, notwendigem Umfang 
landwirtschaftliche Flächen umgenutzt. In den übrigen Bereichen bleibt die 
landwirtschaftliche Nutzung weiterhin zulässig. Da es sich bei Windenergieanlagen 
grundsätzlich um außenbereichsprivilegierte Vorhaben handelt, kommt eine Umsetzung der 
Planungsziele durch Maßnahmen der Innenverdichtung nicht in Betracht. Die Abgrenzung 
der Änderungsbereiche basiert auf einer das gesamte Stadtgebiet einbeziehenden 
Untersuchung der Standortpotenziale. 

Im bestehenden Sonstigen Sondergebiet findet mit der Aufhebung der Höhenbegrenzung 
keine Umnutzung statt. 
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Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 
Rechnung getragen werden. 

Mit der Planung wird die Nutzung regenerativer Energien gefördert und somit dem 
Klimawandel entgegengewirkt. Maßnahmen zur Anpassung an Folgen des Klimawandels 
sind nicht vorgesehen und drängen sich für die Änderungsbereiche auch nicht auf. 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes 
eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die 
volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung 
langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien 
zu fördern. 

Mit der Planung wird die Nutzung der regenerativen Energiequelle „Wind“ gefördert und 
somit den Klima- und Umweltschutzzielen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
entsprochen. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Niedersächsisches Ausführungsgesetz 
zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und 
Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 

Mit der Nutzung der Windenergie wird in besonderem Maße zum Erhalt der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter beigetragen, da 
die Nutzung fossiler Brennstoffe entsprechend verringert wird. Allerdings werden durch die 
Errichtung der WEA nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der Landschaft verursacht. Diese Auswirkungen werden nach 
Möglichkeit minimiert und ansonsten durch entsprechende Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle kompensiert. 

 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere ... Luft und Klima ... zu schützen; ... dem Aufbau einer nachhaltigen 
Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 
kommt eine besondere Bedeutung zu. 

Mit der Planung wird diesem Ziel entsprochen. 
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Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historisch gewachsene 
Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, 
Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 

Naturlandschaften sind durch die Planung nicht betroffen. Eine unzulässige Betroffenheit 
von Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern ist nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht 
gegeben. Die im Umfeld der Teilbereiche vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude 
weisen Abstände von 500 m oder mehr zu den Teilbereichen auf. Sie werden zudem 
aufgrund von Gehölzbeständen und umliegender Bebauung nicht als solitär stehende, die 
Kulturlandschaft in besonderem Maße prägende Gebäude wahrgenommen. 

Im Rahmen des Standortkonzeptes wurden Landschaftsschutzgebiete als Tabukriterien 
berücksichtigt. Hierdurch wird deren im Regelfall hohe Bedeutung für das Landschaftsbild 
und landschaftsgebundene Erholungsnutzungen gewürdigt. 

Weiterhin wurden die Vorsorgegebiete Erholung sowie die Vorbelastungen des 
Landschaftsbildes im Standortkonzept als Abwägungskriterien in die vergleichende 
Beurteilung der nach Anwendung der Ausschlusskriterien verbleibenden Potenzialflächen 
eingestellt. 

Eine vollständige Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist bei 
Errichtung von WEA nicht möglich. Insoweit werden auch bei Realisierung der vorliegenden 
Planung eingriffsrelevante Auswirkungen in der umliegenden Kulturlandschaft verursacht. 
Auf Ebene der Flächennutzungsplanung werden diese Auswirkungen auf Grundlage einer 
Landschaftsbild-Kartierung im Umkreis von rd. 3 km um die Teilbereiche 1 und 2 
beschrieben. Die sich abzeichnenden Auswirkungen im Landschaftsbild können einer 
Konfliktlösung im Rahmen der Eingriffsregelung zugeführt werden. 

Schutzgebiete und geschützte Objekte nach Naturschutzrecht 

Im Rahmen des Standortkonzeptes wurden Naturschutzgebiete (mit 200 m Schutzabstand) 
und Landschaftsschutzgebiete als Tabuzonen berücksichtigt. Entsprechende Gebiete sind 
auch in der näheren Umgebung der Teilbereiche nicht vorhanden. 

Nach Kenntnisstand sind innerhalb der Teilbereiche und in deren näheren Umfeld auch 
keine Naturdenkmäler oder Geschützten Landschaftsbestandteile vorhanden. 

Besonders geschützte Biotope wurden nach Kenntnisstand ebenfalls als Tabuzonen in das 
Standortkonzept eingestellt. Südwestlich von Teilbereich 1 ist in geringer Entfernung ein 
besonders geschützter Biotop vorhanden. 

Im April 2014 wurde eine Biotoptypen-Kartierung der Änderungsbereiche durchgeführt. 
Hierbei wurden innerhalb der Änderungsbereiche keine besonders geschützten Biotope 
festgestellt. 

Bezüglich der FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete sei auf die obenstehenden 
Ausführungen unter dem Gliederungspunkt Baugesetzbuch verwiesen. 

Ziele des speziellen Artenschutzes 

Aufgrund der Komplexität der artenschutzrechtlichen Vorgaben wird die Vereinbarkeit der 
Planung mit den Zielen des speziellen Artenschutzes in einem gesonderten Kapitel (s. Kap. 
1.3 des Umweltberichtes) dargestellt. 
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Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
(Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen; 
Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und 
Nährstoffkreisläufen, Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen 
aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum 
Schutz des Grundwassers) sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
so weit wie möglich vermieden werden. 

Mit der Errichtung von Windenergieanlagen gehen i.d.R. nur in geringem Umfang Bodenver-
siegelungen einher. Der für die Erschließung der WEA erforderliche Umfang an 
Neuversiegelungen kann bei der Standortfestlegung im Rahmen der konkretisierenden 
Planung (Bebauungsplan, immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren) minimiert 
werden. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) 

Die Gewässer (oberirdische Gewässer, Küstengewässer und Grundwasser) sind als 
Bestandteile des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. 

Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, dass eine nachteilige Veränderung seines men-
genmäßigen und chemischen Zustandes vermieden wird. 

Die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes ist zu erhalten. Vergrößerung und Beschleuni-
gung des Wasserabflusses sind zu vermeiden. 

Am westlichen und südöstlichen Rand des Teilbereichs 1 verläuft ein größeres Sieltief 
(Zuggraben Golzwarderwurp), zudem werden die landwirtschaftlichen Flächen durch ein 
dichtes Grabennetz entwässert. Ca. 100 m nördlich des Teilbereichs verläuft das 
Schmalenflether Sieltief. 

Auch Teilbereich 2 und die Flächen des bestehenden Windparks weisen ein engmaschiges 
Grabennetz auf. 

Aller Voraussicht nach werden für die Erschließung der WEA auf nachfolgender 
Planungsebene in größerer Anzahl Gewässerquerungen erforderlich. Auf dieser 
Planungsebene sind im Rahmen der Standortfestlegung der WEA die Möglichkeiten zur 
Vermeidung von Gewässerbeeinträchtigungen zu prüfen. 

Da für die Errichtung und Erschließung von Windenergieanlagen i.d.R. nur in begrenztem 
Umfang Flächenversiegelungen erforderlich sind, sind nachteilige Auswirkungen auf die 
Grundwasserneubildung und eine Vergrößerung oder Beschleunigung des Wasserabflusses 
nicht zu erwarten. 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter sollen vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt werden. 

Bezüglich Lärm und Schattenwurf ist auf nachfolgender Planungsebene darzulegen, dass 
durch die geplanten WEA keine schädlichen Umwelteinwirkungen verursacht werden. Durch 
die im Standortkonzept zugrunde gelegten Schutzabstände zu Wohnnutzungen kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass die getroffenen Darstellungen grundsätzlich einen 
ausreichenden Schutz ermöglichen. 
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Mit dem Betrieb von WEA sind keine Emissionen von Luftschadstoffen verbunden, die sich 
nachteilig auf die Umweltschutzgüter auswirken würden. Es wird im Gegenteil sogar ein 
Beitrag zur Senkung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und der damit verbundenen 
Schadstoffemissionen geleistet. 

Ziele der Landschaftsplanung 

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Wesermarsch liegt aus dem Jahr 1992 vor. 

Nach der Karte Entwicklungsziele und Maßnahmen liegt der Teilbereich 1 innerhalb eines 
Bereichs, der als schutzwürdig als Naturschutzgebiet eingestuft wird. Zudem handelt es sich 
gemäß Kartendarstellung um Grünland mit besonderer Bedeutung als 
Wiesenvogellebensraum und um einen von Anpflanzungen freizuhaltenden Bereich. 

In den textlichen Erläuterungen wird als Schutzzweck für den Naturschutzwürdigen Bereich 
Grünlandgebiet Lockfleth die Erhaltung und Entwicklung eines Wiesenvogelbrut- und  
–lebensraumes und der das gesamte Gebiet durchziehenden Gräben als Lebensstätte von 
artenreicher Flora und Wasserfauna mit vorhandenen oder zu entwickelnden gut 
ausgebildeten und zonierten Beständen verschiedener Grabengesellschaften angegeben. 

Der Teilbereich 2 wie auch die Flächen des bestehenden Windparks werden im 
Landschaftsrahmenplan als möglicher Entwicklungsbereich für Wiesenvögel eingestuft. 

 

Die landschaftsplanerischen Zielsetzungen des Landkreises Wesermarsch werden derzeit 
fortgeschrieben. Aus dieser Fortschreibung liegt der Stadt Brake eine vorläufige Karte mit 
Stand 15.07.2014 vor, in der schutzwürdige Bereiche mit besonderer Bedeutung als Brut- 
und Rasthabitate für die Avifauna sowie mögliche Entwicklungsbereiche mit 
Verbindungsfunktion für die Avifauna dargestellt sind. 

In dieser Karte ist der Teilbereich 1 zwar als Entwicklungsbereich, nicht jedoch als 
schutzwürdiger Bereich ausgewiesen. Eine Ausweisung als schutzwürdiger Bereich wird für 
die nordwestlich angrenzenden Flächen und die Flächen nördlich des Schmalenflether 
Sieltiefs vorgenommen. Wertgebend sind hier sowohl Brutvögel als auch Rastvögel. Der 
Teilbereich 2 sowie die Flächen des bestehenden Windparks sind weder als schutzwürdiger 
Bereich noch als Entwicklungsbereich verzeichnet. Auch in der näheren Umgebung finden 
sich keine entsprechenden Flächenausweisungen. 

Die geplante Darstellung als Sondergebiet für die Windenergienutzung würde in Teilbereich 
1 einer Ausweisung als Naturschutzgebiet entgegenstehen. Da eine entsprechende 
Ausweisung bisher nicht erfolgt ist und sich weder aus der aktuellen Neubewertung der 
schutzwürdigen Bereiche hinsichtlich der Avifauna noch aus der örtlichen 
Biotoptypenkartierung und den aktuellen faunistischen Bestandsdaten (s. Kap. 2.1) Hinweise 
darauf ergeben, dass aktuell noch eine schutzwürdigkeit als Naturschutzgebiet gegeben ist, 
geht die Stadt Brake davon aus, dass kein grundsätzlicher Konflikt zwischen der 
vorliegenden Planung und den Zielen des Landschaftsrahmenplans besteht. (Gehölz-) 
Anpflanzungen sind nicht vorgesehen, und der Schutz der Grabenfauna und –flora steht 
nicht grundsätzlich im Widerspruch zur vorliegenden Planung. 

Zudem hat die Stadt Brake die vorliegenden avifaunistischen Gutachten (vgl. Kap. 2.1) im 
Rahmen der Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen an die Untere 
Naturschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch gegeben. Abstimmungsgemäß sollen 
bestehende Gutachten im Rahmen der Neuaufstellung des LRP berücksichtigt werden. Die 
Stadt Brake geht davon aus, dass bei der Neuaufstellung des LRP somit keine hohe 
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Wertigkeit für den Teilbereich 1 (im Hinblick auf die Avifauna) verzeichnet wird und auch 
eine Ausweisung als Entwicklungsbereich nicht erfolgt. 

Für Teilbereich 2 und das bestehende Sondergebiet lassen sich ebenfalls keine 
grundsätzlichen Konflikte mit den Zielsetzungen der Landschaftsrahmenplanung erkennen. 
Zwar ist eine Entwicklung der Flächen für Wiesenvögel mit einer Windenergienutzung nicht 
sinnvoll vereinbar; allerdings ist diese Zielsetzung im Landschaftsrahmenplan 1992 bereits 
zurückhaltend formuliert (möglicher Entwicklungsbereich) und soll nach dem aktuellen 
Kenntnisstand bei der Fortschreibung nicht weiter aufrechterhalten bleiben. 

1.3 Ziele des besonderen Artenschutzes 

Gemäß § 44 BNatSchG bestehen bestimmte Schutzvorschriften für besonders und streng 
geschützte Tier- und Pflanzenarten. Diese Verbote richten sich zwar nicht an die 
Planungsebene, sondern untersagen konkrete Handlungen. Im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens ist allerdings zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Vorgaben die 
Umsetzung der Planung dauerhaft hindern. 

Gemäß § 44 (5) BNatSchG sind die Verbote des speziellen Artenschutzes für zulässige 
Vorhaben nur anzuwenden, sofern und soweit Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder 
europäische Vogelarten betroffen sind9. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich 
deshalb auf diese Artenvorkommen. 

Welche relevanten Arten kommen vor? 

Da sämtliche einheimischen Vogelarten den Schutzbestimmungen als Europäische 
Vogelarten unterliegen, sind die in den Änderungsbereichen auftretenden Brut- und 
Gastvögel in die folgende Betrachtung einzubeziehen – insbesondere sofern es sich um 
gegenüber WEA empfindliche Arten handelt und die Änderungsbereiche nicht nur 
sporadisch genutzt werden. 

Wie in Kap. 2.1.1 näher beschrieben, liegen für Teilbereich 1 aktuelle Erfassungen von 
Brut- und Gastvögeln vor. Demnach wurden innerhalb des Teilbereichs Brutvorkommen von 
Feldlerche (5 Brutpaare), Wiesenpieper (3 Brutpaare), Schilfrohrsänger (5 Brutpaare 
randlich) und Blaukehlchen (2 Brutpaare) festgestellt. In der näheren Umgebung fanden sich 
weitere vereinzelte Brutpaare von Blaukehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper und 
Schilfrohrsänger. Im Raum nördlich des Schmalenflether Sieltiefs war mit 5 Brutpaaren der 
Uferschnepfe, 2 Paaren des Rotschenkels und 8 Paaren des Kiebitzes die größte 
Konzentration von Wiesenvögeln innerhalb des Untersuchungsgebietes vorhanden. 

Bei den Untersuchungen der Gastvögel wurden innerhalb des Teilbereichs 1 mehrfach 
Kiebitze festgestellt (überwiegend in Trupps < 50 Individuen). Weiterhin wurden innerhalb 
der Fläche und in der näheren Umgebung Lach- und Sturmmöwen, Goldregenpfeifer und 
Pfeifenten beobachtet. Gänse nutzten die Umgebung der geplanten Windparkfläche nur 
vereinzelt, sie traten deutlich häufiger nördlich des Schmalenflether Sieltiefs sowie beidseitig 
der Kreisstraße K 200 zwischen Sürwürden und Golzwarden auf. 

 

Für den Teilbereich 2 und die bestehende Windparkfläche wurden keine aktuellen 
Erfassungen zu Brut- oder Gastvögeln durchgeführt. 
                                                
9 Darüber hinaus sind solche Arten zu berücksichtigen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 (1) Nr. 2 BNatSchG aufge-

führt sind. Eine Rechtsverordnung auf dieser Ermächtigungsgrundlage wurde bislang nicht erlassen. 
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Allerdings liegt der Stadt Brake aus der Fortschreibung der landschaftsplanerischen 
Zielsetzungen des Landkreises Wesermarsch eine vorläufige Karte mit Stand 15.07.2014 
vor, in der schutzwürdige Bereiche mit besonderer Bedeutung als Brut- und Rasthabitate für 
die Avifauna sowie mögliche Entwicklungsbereiche für die Avifauna dargestellt sind. Der 
Teilbereich 2 sowie die Flächen des bestehenden Windparks sind hier weder als 
schutzwürdiger Bereich noch als Entwicklungsbereich verzeichnet. Auch in der näheren 
Umgebung finden sich keine entsprechenden Flächenausweisungen. 

 

Zudem sind sämtliche heimischen Fledermausarten in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
gelistet und deshalb artenschutzrechtlich von Belang. 

Auch zu dieser Artengruppe liegen aus Teilbereich 1 aktuelle Untersuchungen vor (vgl. 
Kap. 2.1.1). Es wurden insgesamt sechs Arten (zuzüglich einiger unbestimmter 
Lautäußerungen der Gattung Myotis) festgestellt, und zwar Wasserfledermaus, 
Teichfledermaus, Großer Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus und 
Rauhautfledermaus. Dabei wurden Breitflügelfledermaus und Rauhautfledermaus häufig 
festgestellt, die Wasserfledermaus mit mittlerer Häufigkeit. Die übrigen Arten wurden nur 
selten angetroffen. Quartiere wurden innerhalb der geplanten Windparkfläche nicht 
festgestellt, sondern ausschließlich in den umliegenden Siedlungsbereichen ermittelt. 

Für den Teilbereich 2 und die bestehende Windparkfläche liegen keine aktuellen 
Erfassungen zu Fledermaus-Vorkommen vor. 

 

Vorkommen von in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten sonstigen Tierarten sind in den 
Änderungsbereichen nicht bekannt. Vorkommen solcher Arten, die zugleich eine besondere 
Empfindlichkeit gegenüber WEA aufweisen würden, sind auch nicht wahrscheinlich. 

Vorkommen von Pflanzenarten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie können anhand ihrer 
Verbreitungsgebiete und Habitatansprüche mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 
werden. 

 

Welche Verbotstatbestände werden voraussichtlich/ vermutlich erfüllt? 

Die im Rahmen der Bauleitplanung relevanten Zugriffsverbote sind in § 44 (1) BNatSchG 
normiert. In Zusammenhang mit der vorliegenden Planung sind näher zu betrachten: 

1. Verletzung/ Tötung von Tieren: Zu einer Verletzung oder Tötung von Fledermäusen und 
Vögeln kann es einerseits durch Kollisionsverluste an den WEA-Rotoren kommen, 
andererseits wenn im Zuge der Baufeldfreimachung besetzte Vogelniststätten (mit Eiern 
oder nicht flüggen Jungvögeln) oder besetzte Fledermausquartiere zerstört werden. 

Im Hinblick auf die Baufeldfreimachung kann eine Tötung von Tieren jedoch i.d.R. 
vermieden werden, beispielsweise durch einen Erhalt von Gehölzen mit Vogelniststätten 
oder Fledermausquartieren oder eine zeitliche Anpassung der Bauphase. 

Im Hinblick auf Kollisionen ist der artenschutzrechtliche Tatbestand des Tötungsverbots 
nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes nur dann erfüllt bzw. 
planungsrelevant berührt, wenn sich das Kollisionsrisiko für die geschützten Tiere unter 
Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht 
(BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008, 9 A 14.07). Für die Prüfung der Signifikanz ist eine 



 

 
Stadt Brake: 28. Änderung des Flächennutzungsplans 

55 

 
individuenbezogene Auslegung des Verbotstatbestandes maßgeblich, eine Bezugnahme auf 
die lokale Population ist nicht angezeigt (BVerwG, Urteil vom 14. Juli 2011, 9 A 12.10). 

Somit ist die Verwirklichung des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes insbesondere 
dann zu befürchten, wenn durch die Planung bedeutende Wanderwege, traditionelle 
Flugwege oder sonst regelmäßig genutzte Teillebensräume kollisionsempfindlicher Arten 
betroffen sind. 

Unter den im Teilbereich 1 und der näheren Umgebung festgestellten Brutvogelarten ist 
einzig für die Feldlerche von einer artspezifisch erhöhten Kollisionswahrscheinlichkeit 
auszugehen. Für die innerhalb der geplanten Windparkfläche brütenden Feldlerchen kann 
somit eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos nicht ausgeschlossen werden. Da diese 
Art jedoch in Teilbereich 1 keine besonders hohe Bestandsdichte aufweist und zudem bei 
Windparkplanungen in der offenen Agrarlandschaft häufig betroffen ist, wird davon 
ausgegangen, dass eine artenschutzrechtliche Ausnahme möglich ist. In diesem 
Zusammenhang werden voraussichtlich Maßnahmen erforderlich, um den Bestand der 
Feldlerche zu stützen. 

Unter den im Teilbereich 1 und der näheren Umgebung festgestellten Gastvogelarten sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand vor allem Lachmöwe und Sturmmöwe als 
kollisionsgefährdet einzustufen. Beide Arten wurden bei den Erfassungen an mehreren 
Terminen registriert, wobei sich die Rastvorkommen in kleineren Trupps weitgehend über 
das gesamte Untersuchungsgebiet verteilten. Da die geplante Windparkfläche nicht 
bevorzugt aufgesucht wurde, ist eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die 
Möwenarten nicht ersichtlich. 

 

Soweit im Teilbereich 2 kollisionsgefährdete Vogelarten festgestellt werden, die das Gebiet 
nicht nur sporadisch nutzen, sind zunächst Vermeidungsmöglichkeiten zu prüfen (z.B. 
Schutzabstände zu Greifvogelhorsten in der benachbarten Waldfläche). Soweit eine 
Minimierung des Tötungsrisikos auf ein dem allgemeinen Lebensrisiko entsprechendes Maß 
nicht möglich ist, werden für die Realisierung der Planung artenschutzechtliche Ausnahmen 
erforderlich. 

Ob durch die Aufhebung der Höhenbegrenzung in der bestehenden Windparkfläche das 
Kollisionsrisiko für Vögel tendenziell zu- oder abnimmt, lässt sich zum gegenwärtigen 
Kenntnisstand nicht eindeutig prognostizieren. Hierbei ist relevant, dass eine größere WEA-
Gesamthöhe i.d.R. auch mit einer Vergrößerung des Rotorradius´ einhergeht (zunehmende 
Kollisionswahrscheinlichkeit), dass dabei jedoch innerhalb der Windparkfläche 
voraussichtlich weniger WEA realisiert werden (sinkende Kollisionswahrscheinlichkeit) und 
dass sich auch die Höhenlage des Rotors nach oben verschiebt (sinkende 
Kollisionswahrscheinlichkeit für Arten und Situationen mit niedriger Flughöhe, steigende 
Kollisionswahrscheinlichkeit für Arten und Situationen mit größerer Flughöhe). Sofern sich 
bei Konkretisierung des Repowerings Hinweise darauf ergeben, dass das 
artenschutzrechtliche Tötungsverbot durch die Planung berührt wird, werden auch hier 
artenschutzrechtliche Ausnahmen erforderlich. 

 

Nach der zentralen Fundkartei sind unter den Fledermäusen die Arten Abendsegler, 
Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus besonders häufig als Kollisionsopfer an WEA 
festgestellt worden. Von diesen wurde die Rauhautfledermaus bei den Untersuchungen in 
Teilbereich 1 häufig festgestellt, mit Aktivitätsmaxima während des Frühjahrs- und 
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Herbstzuges. Abendsegler und Zwergfledermaus wurden nur mit geringen Aktivitäten er-
fasst. 

Für den Teilbereich 2 und die bestehende Windparkfläche sind Vorkommen 
kollisionsgefährdeter Fledermausarten ebenfalls wahrscheinlich. 

Eine signifikante Erhöhung des Kollisionsrisikos für Fledermäuse lässt sich nach gängiger 
Planungspraxis jedoch vermeiden, indem temporäre Abschaltungen der WEA zu Zeiten mit 
hoher Flugaktivität vorgenommen werden. Entsprechende Maßnahmen sind im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens umsetzbar. 

 

2. Erhebliche Störung von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten: Im artenschutzrechtlichen Sinne ist eine Störung 
nur dann erheblich, wenn sich durch sie der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert. 

Die Auswirkungen der vorliegenden Planung werden folgendermaßen beurteilt: 

Störungen von Brutvögeln werden als Beschädigung bzw. Zerstörung von Fort-
pflanzungsstätten im folgenden Abschnitt thematisiert. Es wird davon ausgegangen, dass 
hier der Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG die speziellere Norm darstellt 
und das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht berührt wird. 

Im Hinblick auf Gastvögel wurden bei den durchgeführten Untersuchungen weder innerhalb 
des Teilbereichs 1 noch in der näheren Umgebung Gastvogelvorkommen von besonderer 
Bedeutung festgestellt. Zwar werden die Flächen innerhalb des Windparks und in einem 
Radius von bis zu ca. 500 m voraussichtlich künftig durch empfindliche Gastvogelarten 
(insbesondere Gänse, auch Kiebitze) gemieden oder mit geringerer Intensität genutzt. 
Aufgrund der aktuell bereits begrenzten Bedeutung werden hierdurch jedoch keine 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Rastbestände erwartet. 

Für Teilbereich 2 und insbesondere auch für die bestehende Windparkfläche ist nach 
Kenntnisstand ebenfalls nicht von einer essentiellen Bedeutung für gegenüber WEA 
empfindlichen Gastvögeln auszugehen. 

Bei den Fledermäusen sind Meidungsreaktionen gegenüber WEA nach dem aktuellen 
Kenntnisstand nur nachrangig relevant. Soweit sich im konkreten Einzelfall 
populationsrelevante Störungen nicht ausschließen ließen, wären Vermeidungsmöglichkei-
ten durch temporäre Abschaltungen gegeben. 

 

3. Beschädigung/ Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tiere: Gemäß § 44 
Abs. 5 BNatSchG ist dieses artenschutzrechtliche Verbot dann nicht berührt, wenn die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. 

Im Hinblick auf eine direkte Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungsstätten im 
Zuge der Baumaßnahmen gelten die im Abschnitt Verletzung/ Tötung von Tieren 
getroffenen Aussagen zu den Vermeidungsanforderungen entsprechend. 

Unter den in Teilbereich 1 und der näheren Umgebung festgestellten Brutvogel-Arten sind 
für Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel Scheuch- und Vertreibungswirkungen mit einer 
Reichweite von ca. 100 m (ggf. bis 200 m) zu erwarten. Die festgestellten Brutvorkommen 
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dieser Arten wiesen größere Abstände zum Teilbereich 1 auf, so dass Funktionsverluste der 
Niststätten nicht zu erwarten sind. 

Für Feldlerche und Wiesenpieper sind kleinräumige Meidungsreaktionen nicht vollständig 
auszuschließen. Beide Arten wurden auch innerhalb der Windparkfläche erfasst. Ggf. 
werden sie bei Realisierung der Planung – je nach Standorten der WEA – mit 
Verschiebungen der Niststätten reagieren. Die ökologische Funktion wird jedoch aller 
Voraussicht nach im räumlichen Zusammenhang weiterhin gewahrt. 

Sollten in Teilbereich 2 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gegenüber WEA empfindlicher 
Vogelarten vorhanden sein, wären zunächst Vermeidungsmöglichkeiten zu prüfen. Weiterhin 
wäre zu prüfen, ob die Funktionalität der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin bestehen würde bzw. durch entsprechende Maßnahmen aufrecht erhalten werden 
könnte. Andernfalls wären die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu 
prüfen. 

Eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten gegenüber WEA empfindlicher 
Vogelarten im Bereich der bestehenden Windparkfläche ist aufgrund der bestehenden 
Vorbelastung unwahrscheinlich. 

Fledermaus-Quartiere wurden in Teilbereich 1 nicht festgestellt. Soweit in Teilbereich 2 oder 
in der bestehenden Windparkfläche Quartiere vorhanden sind, lassen sich Betroffenheiten 
aller Voraussicht nach durch die Standortwahl der WEA und Erschließungseinrichtungen 
vermeiden. 

 

Fazit 

Zum derzeitigen Kenntnisstand sind keine artenschutzrechtlichen Konflikte erkennbar, die 
die Umsetzung der Planung dauerhaft hindern würden. Insbesondere für den Teilbereich 2 
und das Repowering der bestehenden Windparkfläche ist diese Einschätzung spätestens 
auf Ebene des Zulassungsverfahrens durch entsprechende aktuelle Bestanderhebungen zu 
verifizieren. 

 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Im Folgenden werden für die einzelnen Umweltschutzgüter die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung beschrieben, wobei der Fokus insbesondere auf solche 
Auswirkungen gerichtet wird, die ein erhebliches nachteiliges Ausmaß erreichen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung darstellen. 

Die Prognose der Auswirkungen setzt dabei zunächst eine Beschreibung und Bewertung 
des aktuellen Zustands voraus. Darüber hinaus ist auch die weitere Entwicklung bei 
Nichtdurchführung der Planung zu beschreiben. 
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2.1 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

2.1.1 Arten und Lebensgemeinschaften 

Biotoptypen 

Die Ausprägung der Biotoptypen wurde in den Teilbereichen 1 und 2 im April 2014 nach 
dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen10 erfasst. Die Ergebnisse werden 
nachfolgend beschrieben und sind in den Bestandsplänen Biotoptypen im Anhang 
dargestellt. 

Die Bewertung der Biotoptypen wird entsprechend der Arbeitshilfe des Niedersächsischen 
Städtetages11 vorgenommen. Hiernach werden den Biotoptypen Wertfaktoren zwischen 0 
(weitgehend ohne Bedeutung) und 5 (sehr hohe Bedeutung) zugewiesen. 

Teilbereich 1 wird sehr überwiegend durch Intensivgrünland feuchter Standorte (GIF, 
Wertfaktor 2) eingenommen, das durch verbreitete Gräser und Kräuter geprägt ist. Auf 
einigen Parzellen ist Wiesenschaumkraut eingestreut. Einige Flächen wiesen einzelne 
Grüppen auf (Zusatzcode t), jedoch ohne das ein deutliches Beetrelief ausgeprägt wäre. Die 
Flächen im zentralen Abschnitt des Teilbereichs wurden Ende April 2014 bereits mit Rindern 
oder Schafen beweidet, wohl auch infolge des günstigen Witterungsverlaufs in diesem 
Frühjahr. Die Gründlandflächen sind durch ein enges Netz nährstoffreicher Gräben (FGR, 
Wertfaktor 3) gegliedert. Offensichtlich unterliegen die Gräben regelmäßigen 
Unterhaltungsmaßnahmen. Entlang der westlichen Gebietsgrenze verläuft mit dem 
Zuggraben Golzwarderwurp ein größeres Gewässer (Breite der Wasserfläche rd. 10 m), das 
gemäß Kartierschlüssel als Kleiner Kanal (FKK, Wertfaktor 3). 

Die landwirtschaftlichen Flächen sind durch einzelne Wege (OVW) erschlossen: Drei 
Feldwege ziehen aus östlicher Richtung in das Gebiet hinein und enden hier blind. Während 
der nördlichste Weg asphaltiert ist (Wertfaktor 0), sind die übrigen Wege geschottert bzw. 
gänzlich unbefestigt (Wertfaktor 1). Entlang der westlichen Gebietsgrenze verläuft ein 
weiterer unbefestigter Feldweg, beidseitig eng begrenzt durch den Zuggraben 
Golzwarderwurp (s.o.) bzw. einen weiteren Graben. Entlang dieses Feldweges finden sich 
die einzigen Gehölzstrukturen des Gebietes. Es handelt sich um eine Baumreihe aus älteren 
Eschen (HBA, Wertfaktor 4), einen älteren Einzelstrauch (BE, Wertfaktor 3) und einige 
Einzelbäume (Eschen, Weiden; HBE, Wertfaktor 3 – 4). Nordöstlich des Änderungsbereichs 
finden sich einige weitere wegbegleitende Altbäume, die jedoch bereits außerhalb der 
Gebietsabgrenzung wachsen. 

Im Süden werden die Flächen von einer Freileitung gequert (OKV, Wertfaktor 0). 

 

Auch in Teilbereich 2 herrscht bei weitem Grünlandnutzung vor, allerdings mit einer 
stärkeren Differenzierung hinsichtlich Standortverhältnissen, Nutzungsart und 
Nutzungsintensität: 

                                                
10 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Hrsg.): Kartierschlüssel für Biotoptypen in 

Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von 
Anhang I der FFH-Richtlinie. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/4. März 2011. 

11 Niedersächsischer Städtetag: Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung. 9. 
überarbeitete Auflage 2013. 
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Gemäß den Bodenverhältnissen (s. Kap. 2.1.2) ist im südlichen Abschnitt des 
Änderungsbereichs Intensivgrünland auf Moorböden (GIM, Wertfaktor 2) ausgeprägt, 
während sich im Norden sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF, Wertfaktor 2) findet. 
Neben einigen mit Rindern oder Schafen beweideten Flächen (Zusatzcode w) waren 
einzelne Parzellen Ende April bereits gemäht (Zusatzcode m). Zudem finden sich im 
südlichen Abschnitt des Änderungsbereichs Flächen mit geringerer Nutzungsintensität. 
Diese wurden teils als artenarmes Extensivgrünland auf Moorböden (GEM, Wertfaktor 3) 
kartiert, teils als sonstiges mesophiles Grünland (GMS, Wertfaktor 3). Die GEM-Flächen 
wiesen einen hohen Anteil an Flatterbinse und Rasen-Schmiele auf, die GMS-Flächen 
stellten sich artenreicher dar mit Wiesenschaumkraut, Ruchgras, Ehrenpreis u.a. 

Das Grünland ist auch in diesem Teilbereich durch ein enges Netz nährstoffreicher Gräben 
(FGR, Wertfaktor 3) gekammert. Entsprechend der schmalen Parzellierung verlaufen die 
Gräben überwiegend in geringem Abstand parallel; Quergräben sind nur sehr vereinzelt 
vorhanden. Hinsichtlich der Vegetation variieren die Gräben deutlicher als in Teilbereich 1. 

Mittig ist der Änderungsbereich von einer Erlen-Anpflanzung (WXH, Wertfaktor 4) 
durchzogen. Die Bäume weisen Brusthöhendurchmesser von ca. 8 cm auf. Der Unterwuchs 
der recht lichten Pflanzung ist durch Gräser und Nährstoffzeiger geprägt. 

Im Südwesten ist eine weitere Waldfläche lokalisiert. Es handelt sich im überwiegenden Teil 
um einen älteren Fichtenforst (WZF, Wertfaktor 2). Im südlichen Abschnitt wird der Bestand 
durch Erlen mittleren Alters gebildet (WXH, s.o.). 

Als weitere Gehölzstrukturen sind südlich dieser Waldfläche eine Baumhecke (HFB, 
Wertfaktor 3) sowie zwei Baumgruppen (HBE, Wertfaktor 3) vorhanden. In der näheren 
Umgebung des Änderungsbereichs wachsen wenige Einzelbäume. Als Gehölzarten sind 
Eberesche, Moorbirke, Vogelkirsche und Erle zu nennen. 

Kleinere Teilflächen östlich des Waldes, angrenzend an die Baumhecke und die 
Baumgruppen, sowie eine brachliegende Grünlandparzelle werden von halbruderalen Gras- 
und Staudenfluren feuchter Standorte (UHF, Wertfaktor 3) eingenommen. Schilf und 
Brennessel sind hier charakteristisch neben einigen Grünland-Gräsern. Teilweise kommen 
bereits Brombeere und Birken-Jungwuchs auf. 

Entlang der Erlen-Anpflanzung verläuft ein unbefestigter Weg. Unmittelbar südlich des 
Änderungsbereichs ist eine der bereits realisierten Windenergieanlagen (OKW, Wertfaktor 
0) vorhanden. Die Erschließungseinrichtungen sind hier wasserdurchlässig befestigt. 

 

Da sich die Aufhebung der Höhenbegrenzung nicht unmittelbar auf die Biotoptypen auswirkt 
(vgl. Kap. 2.3.1), wurde von einer Erfassung der bestehenden Windparkfläche abgesehen. 
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Brut- und Rastvögel 

Für Teilbereich 1 liegen Avifaunistische Untersuchungen aus den Jahren 2012 und 2013 
vor:12 

Bei den Brutvogelerfassungen 2012 (10 Erfassungstermine von März bis Juli 2012), die sich 
auf einen Radius von rd. 2 km um die geplante Windparkfläche erstreckten, wurden 
Feldlerche, Kiebitz und Schilfrohrsänger besonders häufig erfasst. Weitere, aufgrund des 
Gefährdungsstatus´ hervorzuhebende Arten waren Uferschnepfe (Bundesweit vom 
Erlöschen bedroht), Rotschenkel (landesweit stark gefährdet) und Rebhuhn (bundesweit 
stark gefährdet). 

Es zeigten sich deutliche Unterschiede in der räumlichen Verteilung der 
Brutvogelvorkommen. Innerhalb des Teilbereichs wurden Brutvorkommen von Feldlerche (5 
Brutpaare), Wiesenpieper (3 Brutpaare), Schilfrohrsänger (5 Brutpaare randlich) und 
Blaukehlchen (2 Brutpaare) festgestellt. In der näheren Umgebung fanden sich weitere 
vereinzelte Brutpaare von Blaukehlchen, Feldlerche, Wiesenpieper und Schilfrohrsänger. Im 
Raum nördlich des Schmalenflether Sieltiefs war mit 5 Brutpaaren der Uferschnepfe, 2 
Paaren des Rotschenkels und 8 Paaren des Kiebitzes die größte Konzentration von 
Wiesenvögeln innerhalb des Untersuchungsgebietes vorhanden. 

Die Bedeutung des Gebietes als Lebensraum für Brutvögel wird standardmäßig anhand der 
Vorkommen von Rote-Liste-Arten bewertet. Demnach ergibt sich für den Änderungsbereich 
einschließlich der Flächen bis zum Schmalenflether Sieltief im Norden, bis zur Sieldungslage 
von Golzwarderwurp im Osten und bis zur Kreisstraße K 205 im Süden keine besondere 
Bedeutung. Die Flächen nördlich des Schmalenflether Sieltiefs sind von landesweiter 
Bedeutung mit Tendenz zur nationalen Bedeutung, die Flächen westlich des Plangebietes 
erreichen eine lokale Bedeutung. 

In 2013 wurden ergänzende Raumnutzungsbeobachtungen zur Uferschnepfe durchgeführt 
(24 Termine à 5 Stunden von Anfang April bis Ende Juni), da diese bundesweit vom 
Erlöschen bedrohte Art mit fünf Brutpaaren nördlich des Schmalenflether Sieltiefs erfasst 
worden war. Ziel der ergänzenden Untersuchung war es festzustellen, ob insbesondere die 
Flächen südlich des Schmalenflether Sieltiefs durch die Uferschnepfe in relevantem Umfang 
überflogen werden. Dies war nicht der Fall. 

In 2012/ 2013 wurden im Untersuchungsgebiet zudem Gastvogelerfassungen durchgeführt 
(wöchentliche Erfassungen von Juli 2012 bis Ende März 2013). Häufigste Art war die 
Blässgans (4.300 Individuen als Tagesmaximum), gefolgt von Kiebitz (2.692 Ind.) und 
Weißwangengans (2.480 Ind.). Ebenfalls mit höheren Tageszahlen wurden Sturmmöwe, 
Goldregenpfeifer, Graugans, Lachmöwe, Pfeif- und Stockente erfasst. Unter den 
Greifvögeln wurden Mäusebussard und Turmfalke regelmäßig als Nahrungsgäste registriert, 
die Rohrweihe mehrfach. Sonstige Greifvögel wurden jeweils nur einmalig festgestellt, 
darunter zwei Seeadler am 10.01.2013 im Norden des Untersuchungsgebietes. Weißstörche 
wurden mehrfach im Raum Sürwürden registriert. 

Innerhalb der geplanten Windparkfläche wurden mehrfach Kiebitze festgestellt, die 
Truppgrößen lagen überwiegend unter 50 Individuen, bei zwei Beobachtungen höher (83 
und 241 Ind.). Weiterhin wurden innerhalb der Fläche und in der näheren Umgebung Lach- 

                                                
12  NWP Planungsgesellschaft mbH: Avifaunistisches Gutachten zum geplanten Windpark Golzwarderwurp, Stadt Brake. 

Brutvögel 2012 und Gastvögel 2012/ 2013. Stand 31.03.2014 
   NWP Planungsgesellschaft mbH: Avifaunistisches Ergänzungsgutachten zum geplanten Windpark Golzwarderwurp, 

Stadt Brake – Flugaktivität der Uferschnepfe in der Brutperiode 2013. Stand 08. August 2013 
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und Sturmmöwe, Goldregenpfeifer und Pfeifente beobachtet. Gänse nutzten die Umgebung 
der geplanten Windparkfläche nur vereinzelt, sie traten deutlich häufiger nördlich des 
Schmalenflether Sieltiefs sowie beidseitig der Kreisstraße K 200 zwischen Sürwürden und 
Golzwarden auf. 

Die Bedeutung des Untersuchungsgebietes für Gastvögel wird standardmäßig anhand der 
Individuenzahlen (Tagesmaxima im gesamten Untersuchungsgebiet) vorgenommen. Es 
ergibt sich eine 

• nationale Bedeutung für Blässgans (an 2 Terminen) und Weißwangengans (2 
Termine) 

• landesweite Bedeutung für Blässgans (2 Termine), Weißwangengans (5 Termine), 
Kampfläufer (1 Termin) und Regenbrachvogel (1 Termin) 

• regionale Bedeutung für Blässgans (2 Termine), Weißwangengans (1 Termin), 
Graugans (1 Termin), Kiebitz (6 Termine, davon 1x knapp unterhalb landesweiter 
Bedeutung) und Sturmmöwe (1 Termin) 

• lokale Bedeutung für Blässgans (8 Termine), Kiebitz (5 Termine), Graugans (2 
Termine) sowie Goldregenpfeifer, Sturmmöwe und Berghänfling (je 1 Termin). 

Besonders deutlich wird somit eine herausragende Bedeutung des Untersuchungsgebietes 
für Gänse (an vielen Terminen bewertungsrelevante Individuenzahlen, bis nationale 
Bedeutung). Allerdings war ein Großteil der relevanten Feststellungen am östlichen Rand 
des Untersuchungsgebietes, über 1 km von der geplanten Windparkfläche lokalisiert. Die 
Beobachtungen im Zentrum des Untersuchungsgebietes bedingen eine lokale Bedeutung. 

Die wiederholt regionale Bedeutung für den Kiebitz resultiert aus einer Vielzahl kleinerer 
Trupps in der Westhälfte des Untersuchungsgebietes. Der Bereich des geplanten 
Windparks bleibt bei isolierter Betrachtung deutlich unterhalb einer lokalen Bedeutung 
(Schwellenwert 680 Ind.). 

 

Für den Teilbereich 2 und die bestehende Windparkfläche wurden keine aktuellen 
Erfassungen zu Brut- oder Gastvögeln durchgeführt. 

Allerdings liegt der Stadt Brake aus der Fortschreibung der landschaftsplanerischen 
Zielsetzungen des Landkreises Wesermarsch eine vorläufige Karte mit Stand 15.07.2014 
vor, in der schutzwürdige Bereiche mit besonderer Bedeutung als Brut- und Rasthabitate für 
die Avifauna sowie mögliche Entwicklungsbereiche für die Avifauna dargestellt sind. 

Der Teilbereich 2 sowie die Flächen des bestehenden Windparks sind hier weder als 
schutzwürdiger Bereich noch als Entwicklungsbereich verzeichnet. Auch in der näheren 
Umgebung finden sich keine entsprechenden Flächenausweisungen. 

 

Fledermäuse 

Auch zur Artengruppe der Fledermäuse liegen für den Teilbereich 1 und dessen Umgebung 
Erfassungen vor13. Die Untersuchungen wurden an 19 Terminen von Mitte April bis Ende 
September 2012 durchgeführt und erstreckten sich auf einen Radius von rd. 1 km um die 

                                                
13 Ökoplan: Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windpark Golzwarderwurp, Stadt Brake. April 2013 
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geplante Windparkfläche. Sie umfassten Transektkartierungen mit Ultraschalldetektoren 
sowie den Einsatz automatischwer Aufzeichnungseinheiten (Horchkisten). 

Es wurden insgesamt sechs Arten (zuzüglich einiger unbestimmter Lautäußerungen der 
Gattung Myotis) erfasst, und zwar Wasserfledermaus, Teichfledermaus, Großer 
Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus. Die 
Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Breitflügelfledermaus: häufig und im gesamten Untersuchungsraum auftretend, bis 
Ende Juni mit geringer Flugaktivität, ab Juli deutlich mehr 

• Rauhautfledermaus: häufig und im gesamten Untersuchungsraum auftretend, 
Frühjahrs- und Herbstzug (Maxima Anfang Mai und Ende August) 

• Wasserfledermaus: regelmäßig, mit mittlerer Häufigkeit festgestellt, bevorzugt am 
Schmalenflether Sieltief jagend 

• Zwergfledermaus: vergleichsweise selten festgestellt, vor allem im Umfeld der 
Siedlungen und Gehöfte 

• Großer Abendsegler: bis Mittel Juli nur vereinzelt, von Anfang August bis Mitte 
September deutlich höhere Flugaktivität (Herbstzug), aber insgesamt nur selten 
festgestellt 

• Teichfledermaus: nur im Spätsommer sporadisch registriert, vermutlich 
durchziehende Tiere (Herbstzug), bevorzugt am Schmalenflether Sieltief jagend 

Quartiere wurden innerhalb der geplanten Windparkfläche nicht festgestellt, sondern 
ausschließlich in den umliegenden Siedlungsbereichen ermittelt. 

Zwei Horchkisten-Standorte im Südosten des geplanten Sondergebietes wiesen 
vergleichsweise hohe Jagdaktivitäten der Breitflügelfledermaus auf. Dieser Befund wird 
darauf zurückgeführt, dass die Flächen im Untersuchungszeitraum langfristig beweidet 
wurden und aufgrund des damit einhergehenden Insektenaufkommens ein besonders 
attraktives Jagdgebiet für Breitflügelfledermäuse darstellten. 

Als Funktionsräume von besonderer (hoher) Bedeutung werden das Schmalenflether Sieltief 
(regelmäßig genutztes Jagdgebiet, Flugstraße) sowie die Streusiedlungen Sürwürderwurp, 
Schmalenfletherwurp und Golzwarderwurp (häufig genutztes Jagdgebiet, Flugstraße, 
Quartierstandort) beurteilt. Eine allgemeine (mittlere) Bedeutung wird den offenen 
Grünlandflächen beigemessen, die u.a. im geplanten Sondergebiet vorhanden sind. Hier ist 
insbesondere im Spätsommer eine Nutzung als Jagdhabitat durch Großen Abendsegler, 
Breitflügelfledermaus und Rauhautfledermaus maßgeblich. Eine geringe Bedeutung wird 
den Offenlandbereichen beigemessen, die ausschließlich von intensiv genutztem 
Mähgrünland eingenommen werden. 

Für die innerhalb des geplanten Sondergebietes lokalisierten Horchkisten-Standorte erfolgt 
zusätzlich eine Bewertung anhand der Flugaktivitäten. Es ergaben sich von Mitte April bis 
Anfang Mai vorwiegend hohe Flugaktivitäten, von Mai bis Anfang Juli mehrheitlich geringe 
Flugaktivitäten, ab ca. Mitte Juli durchschnittlich mittlere Aktivitäten, ab etwa Mitte August bis 
Mitte September hohe bis sehr hohe Flugaktivitäten und ab Mitte September mittlere bis 
hohe Flugaktivitäten. 
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Für den Teilbereich 2 und die bestehende Windparkfläche liegen keine aktuellen 
Erfassungen zu Fledermaus-Vorkommen vor. 

2.1.2 Boden, Wasser, Klima, Luft 

Boden 

Gemäß Bodenübersichtskarte (BÜK 50)14 stehen in Teilbereich 1 überwiegend 
Knickmarschen an, in östlicher Richtung gehen diese in Kleimarschen über. Für Teilbereiche 
ist hier ein mögliches Vorkommen potenziell sulfatsaurer Böden verzeichnet. Unter potenziell 
sulfatsauren Böden werden solche Böden verstanden, bei denen es durch die Oxidation von 
pyrithaltiger Sedimente zur Bildung von Schwefelsäure und zur starken Versauerung kommt. 

Der nördliche Abschnitt des Teilbereichs 2 ist von Organomarschen geprägt, während im 
südlichen Abschnitt ebenso wie in der bestehenden Windparkfläche Erd-Niedermoorböden 
anstehen. Für den Großteil der Flächen ist hier das Vorliegen potenziell sulfatsaurer Böden 
mit potenziell extremer Bodenversauerung möglich. 

Grundwasser und Oberflächengewässer 

Die Grundwasserneubildung ist in allen Teilbereichen mit unter 51 mm pro Jahr angegeben 
und damit gering.15 

Die Teilbereiche sind durch ein enges Netz von Gräben durchzogen (vgl. Kap. 2.1.1 – 
Biotoptypen-Beschreibung). Nähere Angaben zur Wasserführung und 
Wasserbeschaffenheit liegen nicht vor. 

Klimahaushalt und Luftqualität 

Großklimatisch unterliegt der Betrachtungsraum dem ausgleichenden Einfluss des Meeres, 
der sich in milden Wintern und kühlen, niederschlagsreichen Sommern äußert. Der 
Jahresniederschlag liegt bei rd. 720 mm, die Lufttemperatur liegt im Jahresdurchschnitt bei 
9 °C, im Sommerhalbjahr bei 14 °C und im Winterhalbjahr bei 4 °C16. 

Detailangaben zur Luftqualität liegen nicht vor. Im örtlichen Zusammenhang sind keine 
besonderen Belastungsquellen ersichtlich. 

2.1.3 Landschaftsbild 

Zur Erfassung des Landschaftsbildes wurde im April eine Geländebefahrung durchgeführt, 
die sich auf einen Radius von rd. 3 km um die Änderungsbereiche erstreckte. Dieser Radius 
entspricht der 15-fachen Höhe heute gängiger WEA (15 x 200 m). Da die Teilbereiche 1 und 
2 ca. 4,5 km voneinander entfernt liegen und sich die bestehende Windparkfläche im Süden 
an den Teilbereich 2 anschließt, überlagern sich die Untersuchungsradien der drei Flächen. 

Der Untersuchungsraum ist vorwiegend durch Grünlandgebiete und durch Siedlungsflächen 
geprägt, wobei jeweils Untertypen unterschieden wurden (s. Bestandsplan im Anhang). 

Bei den Grünlandgebieten dominieren die weithin offenen, gehölzarmen Bereiche, die 
marschentypischen Grünland-Graben-Areale. Aufgrund der geringen Gehölzanteile in 

                                                
14 http://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=BGL500, Zugriff am 05.05.2014 
15 a.a.O. 
16 a.a.O. 
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Kombination mit dem ebenen Relief ermöglichen diese Bereiche sehr weite 
Blickbeziehungen. Einzelne lineare Gehölzbestände markieren Straßenverläufe oder 
Gewässer. Allerdings wirken sich durch die Offenheit der Landschaft die bestehenden 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ebenfalls weiträumig aus, beispielsweise die das 
Gebiet querenden Freileitungen. Besonders großräumig sind die offenen Grünlandgebiete 
nördlich und südlich von Ovelgönne sowie südlich von Mittelort ausgeprägt. Östlich der 
Bundesstraße B 212 sowie südwestlich von Brake sind diese Bereiche bereits stärker 
zersiedelt und unterliegen zudem einer deutlichen Vorbelastung durch die verkehrsreiche 
Bundesstraße. 

Einige Teilbereiche weisen eine im Vergleich kleinräumigere Giederung durch Gehölze und 
damit eine höhere Strukturvielfalt auf. Diese Bereiche sind am westlichen Rand des 
Untersuchungsraumes sowie nördlich von Brake und im Bereich des bestehenden 
Windparks vorhanden. Als weitere grünlanddominierte Landschaftsbild-Einheit reicht das 
Vordeichland der Weser im Nordosten in den Untersuchungsraum hinein. Hier sind neben 
Grünland auch schilfgesäumte Gewässer charakteristisch. Gehölze fehlen weitgehend. 

Als flächenhafte Siedlungsgebiete sind neben der Stadt Brake auch die Ortslagen von 
Golzwarden, Ovelgönne und Mittelort zu nennen. Da es sich bei flächenhafter Bebauung um 
überwiegend sichtverschattete Gebiete handelt, die entsprechend eine geringe 
Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkungen von WEA aufweisen, wurden die 
Siedlungsgebiete nicht im Detail erfasst. Allerdings wirken einige randliche 
Siedlungsstrukturen in die umgebenden Grünlandgebiete hinein: Teils als prägender 
Blickpunkt von besonderer Eigenart wie die Kirche von Golzwarden, teils als Vorbelastung 
des Landschaftsbildes wie die großvolumigen gewerblichen Bauten am südwestlichen und 
nordwestlichen Siedlungsrand von Brake sowie im Bereich der nördlichen Hafenerweiterung. 
Die Verladekräne etc. des Braker Hafens sind ebenfalls weithin in der Umgebung sichtbar; 
hier ist es jedoch vom jeweiligen Betrachter abhängig, ob die Hafenanlagen als störende 
Elemente von landschaftsfremder Dimension oder als die Eigenart der Hafenstadt 
hervorhebende bauliche Anlagen empfunden werden. 

Eine Vielzahl weiterer Siedlungslagen erstreckt sich bandartig entlang der Straßen. Es ist ein 
hoher Anteil landschaftstypischer Gebäude vorhanden; oftmals liegen die Gehöfte von der 
Straße zurückgesetzt und sind von Gehölzbeständen umgeben. Einzelne Gebäude sind 
denkmalgeschützt (s. auch Kap. 2.1.4 des Umweltberichtes). Vereinzelt sind größere 
landwirtschaftliche Gebäude (Stallanlagen o.ä.) vorhanden, die sich weniger gut einfügen. 
Eine größere Reichweite der Störwirkung ist allerdings einzig den großvolumigen 
gewerblichen Bauten in Strückhauser Altendorf beizumessen. 

Die Bedeutung des Landschaftsbildes wird für weite Teile des Untersuchungsraumes als 
mittel bewertet. Die besonders großräumigen offenen Grünlandgebiete nördlich und südlich 
von Ovelgönne sowie südlich von Mittelort weisen aufgrund der besonderen 
landschaftstypischen Eigenart zwar eine Tendenz zur hohen Bedeutung auf, weisen jedoch 
andererseits bereits deutliche Vorbelastungen auf. 

Von hoher Bedeutung für das Landschaftsbild sind die störungsarmen Vordeichsflächen im 
Nordosten des Untersuchungsraumes sowie die altgehölzreichen und zugleich störungsar-
men Siedlungsbänder von Frieschenmoor, Harrierwurp, Sandfeld und Niederort. 

Eine geringe Bedeutung für das Landschaftsbild weisen die Nahbereiche der B 212 sowie 
die offenen Grünlandgebiete unmittelbar am Siedlungsrand von Brake auf. Die flächenhaften 
Siedlungen werden nicht im Detail bewertet (s.o.). 
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2.1.4 Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Wohnnutzungen sind innerhalb der geplanten Sondergebiete nicht vorhanden. Im Umfeld 
der Bereiche finden sich verschiedene Streusiedlungslagen und sonstige Außenbereichs-
Wohnnutzungen. Bei Teilbereich 1 sind die nächstgelegenen Wohnnutzungen 
Golzwarderwurp im Osten und die landwirtschaftlichen Hofstellen und sonstigen 
Außenbereichswohnnutzungen an der K 205 im Südwesten. Im Umfeld von Teilbereich 2 
sind Popkenhöge, Hammelwarder Außendeich, Harrierwurp, Norderfeld, Süderfeld und 
Midelste Heide lokalisiert, in der Umgebung des bestehenden Windparks schließen sich 
Niederort und Sandfeld an. 

Zu diesen Siedlungsnutzungen wird auf Basis des Standortkonzeptes ein Schutzabstand von 
mindestens 500 m eingehalten. 

Teilbereich 1 ist gemäß RROP des Landkreises Wesermarsch (2003) innerhalb eines 
Vorsorgegebietes für Erholung gelegen. Östlich des Teilbereichs 2 und der bestehenden 
Windparkfläche ist in geringer Entfernung ebenfalls ein Vorsorgegebiet für Erholung 
verzeichnet. Die Teilbereiche 1 und 2 sind jedoch selbst kaum für landschaftsgebundene 
Erholungsnutzungen geeignet, da die Wegeerschließung überwiegend nicht durchgängig 
und/ oder unbefestigt ist. 

Kulturgüter sind innerhalb der geplanten Darstellungsbereiche und unmittelbar angrenzend 
nicht bekannt. Allerdings sind in der Umgebung einige denkmalgeschützte Gebäude 
vorhanden. Es handelt sich um die Gebäude Golzwarderwurp 12 südöstlich des Teilbereichs 
1 und um die Gebäude Norderfeld 16 und Süderfeld 34 östlich bwz. südöstlich des 
Teilbereichs 2. Auf dem Grundstück Golzwarderwurp 12 befindet sich auch der Standort des 
sogenannten „Mordstein", aufgestellt als Mahnmal und Erinnerung an den Mord an der 
Haushälterin Anna Rüdebusch). 

Als sonstige Sachgüter sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen (Grünland) zu nennen 
sowie die vorhandenen Erschließungswege und Grabensysteme. Innerhalb und randlich von 
Teilbereich 2 sind zudem zwei Waldflächen vorhanden. Der südliche Abschnitt des 
Teilbereichs 1 wird von einer kV-Freileitung gequert, am westlichen Rand des Teilbereichs 
verläuft eine Trinkwasserhauptleitung. Innerhalb der bestehenden Windparkfläche sind fünf 
WEA (Vestas, Gesamthöhe jeweils unter 100 m) in Betrieb. 

2.2 Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung 

Bei einer Nicht-Durchführung der Planung würden die Flächen der Teilbereiche 1 und 2 aller 
Voraussicht nach weiterhin landwirtschaftlich genutzt. Die Energiegewinnung aus der 
erneuerbaren Ressource Wind würde sich im Stadtgebiet von Brake auf den bereits 
bestehenden Windpark beschränken. Innerhalb dieser Fläche wäre – auch im Zuge eines 
Repowerings der bestehenden WEA – keine Errichtung von Windenergieanlagen über 
100 m Gesamthöhe möglich, so dass auch hier allenfalls eine moderate Ertragssteigerung 
möglich wäre. 

2.3 Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Nachfolgend werden die Auswirkungen, die durch die Umsetzung der Planung auf die 
Umweltschutzgüter verursacht werden, prognostiziert und beurteilt. Hierbei entspricht die 
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Prognosegenauigkeit dem Konkretisierungsgrad der vorbereitenden Bauleitplanung. Sie ist 
insbesondere dadurch begrenzt, dass im Rahmen der Flächennutzungsplan-Darstellung 
weder die genaue Anzahl und Höhe der WEA festgelegt werden noch deren Standorte und 
die Lage der Erschließungseinrichtungen. Die Auswirkungsprognose ist deshalb auf 
nachfolgender Planungsebene – Bebauungsplan oder immissionsschutzrechtliches 
Zulassungsverfahren – fortzuschreiben und zu konkretisieren. 

Grundsätzlich sind die Auswirkungen, die durch die Neudarstellung der Teilbereiche 1 und 2 
als Sonstige Sondergebiete für Windenergieanlagen vorbereitet werden, von den 
Auswirkungen zu unterscheiden, die durch die Aufhebung der Höhenbegrenzung in der 
bestehenden Windparkfläche ermöglicht werden. Hierzu wird in den folgenden Unterkapiteln 
deshalb jeweils gesondert ausgeführt. 

Die Prognose der Auswirkungen der Planung erfolgt für die einzelnen Umweltschutzgüter, 
auch unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen. Integriert werden Angaben zur 
Eingriffsregelung, d.h. die Identifizierung erheblicher Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft. 

2.3.1 Arten und Lebensgemeinschaften 

Biotoptypen – Teilbereiche 1 und 2 

Im Bereich der künftigen WEA-Standorte und Erschließungseinrichtungen werden die 
bestehenden Biotopstrukturen in Anspruch genommen, die so ihre Bedeutung als 
Vegetationsstandort und Lebensraum verlieren. Hiermit gehen im Regelfall erhebliche 
Beeinträchtigungen im Sinne der Eingriffsregelung einher. 

Da mit der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans weder die Standorte der WEA 
noch die Lage der Erschließungseinrichtungen festgelegt werden, lassen sich die zu 
erwartenden Inanspruchnahmen von Biotopen hinsichtlich Lage und Umfang nicht 
abschließend konkretisieren. 

Aufgrund der vorherrschenden Nutzung innerhalb der Teilbereiche kann jedoch 
angenommen werden, dass in Teilbereich 1 vorwiegend Intensivgrünland feuchter Standorte 
und nährstoffreiche Gräben betroffen sein werden. In Teilbereich 2 können neben 
Betroffenheiten von Intensivgrünland und Gräben ebenfalls artenreichere bzw. extensiver 
genutzte Grünlandparzellen betroffen sein. Eine Inanspruchnahme der innerhalb des 
Teilbereichs 2 gelegenen Erlen-Anpflanzung wird mit der vorliegenden Planung nicht 
vorbereitet, da die Fläche gemäß dem Bestand als Fläche für Wald dargestellt wird. Soweit 
Flächeninanspruchnahmen, beispielsweise für Erschließungswege, oder sonstige 
Beeinträchtigungen des Waldes auf nachfolgender Planungsebene nicht vollständig 
vermeidbar sind, erfolgt eine Konfliktlösung in dem entsprechenden Verfahren. Die 
gesetzlichen Anforderungen des NWaldLG sind dabei zu berücksichtigen.  
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Biotoptypen – bestehende Windparkfläche 

Durch die Aufhebung der Höhenbegrenzung entstehen keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf Pflanzen und Biotoptypen. 

Allerdings lassen sich größere WEA-Höhen innerhalb der bestehenden Windparkfläche erst 
im Zuge eines Repowerings der vorhandenen WEA realisieren. Es ist möglich, dass hierbei 
– als mittelbare Auswirkung der Planung – eine Standortverlagerung und Änderung der 
Erschließungseinrichtungen erfolgt. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn WEA mit 
größeren Rotorradien realisiert werden, da die erforderlichen Abstände der WEA 
untereinander maßgeblich vom Rotorradius abhängig sind. Auch eine Realisierung des 
Repowerings im Zusammenhang mit der nördlichen Erweiterung (Teilbereich 2) kann 
Veränderungen der Parkkonfiguration zur Folge haben. 

Inwieweit es als mittelbare Auswirkung der vorliegenden Planung zu einer Vergrößerung 
oder Verminderung des Versiegelungsgrades innerhalb der bestehenden Windparkfläche 
kommt, ist nicht absehbar. Einerseits ist ein Bedarf an breiteren oder zusätzlichen 
Erschließungswegen wahrscheinlich, andererseits wird sich vermutlich die Anzahl von WEA 
innerhalb der Fläche verringern und somit ein Rückbau nicht mehr benötigter 
Flächenbefestigungen erfolgen. Die Auswirkungen auf die Biotopstrukturen sind deshalb auf 
nachfolgender Planungsebene zu konkretisieren. Ohnehin setzt das Repowering des 
bestehenden Windparks eine Änderung ders rechtskräftigen Bebauungsplans voraus. 

 

Brut- und Rastvögel – Teilbereiche 1 und 2 

Als grundsätzliche Wirkfaktoren von WEA in Bezug auf Brut- und Rastvögel sind jeweils 
Scheuch- und Vertreibungswirkungen sowie die Kollisionsgefährdung in den Blick zu 
nehmen. 

Wie bereits in Kap. 1.3 des Umweltberichtes ausgeführt wurde, sind in Teilbereich 1 
geringfügige Scheuch- und Vertreibungswirkungen zu erwarten, die bei den Brutvögeln die 
Arten Feldlerche und Wiesenpieper, bei den Rastvögeln Kiebitz und Gänse betreffen. Eine 
vollständige Aufgabe von Brutrevieren ist jedoch nicht zu erwarten, und bei den Rastvögeln 
sind keine Flächen mit besonderer Bedeutung betroffen. Erhebliche Beeinträchtigungen 
werden deshalb nicht prognostiziert. 

Da für Teilbereich 2 keine Detailkenntnisse zu Brut- und Rastvogelvorkommen vorliegen, 
wird unter Vorsorgeaspekten von einer im Sinne der Eingriffsregelung erheblichen 
Beeinträchtigung der Flächen in ihrer Eignung als Brut- und Rastvogellebensraum 
ausgegangen. 

Kollisionen einzelner Vogel-Individuen sind nicht auszuschließen. Nach den in Teilbereich 1 
durchgeführten Untersuchungen ist hier insbesondere die Feldlerche potenziell betroffen, die 
mit 5 Brutpaaren innerhalb des Teilbereichs festgestellt wurde (vgl. Kap. 1.3 des 
Umweltberichtes). Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass sich die 
kollisionsbedingten Tötungen einzelner Individuen nachteilig auf den lokalen Brubestand 
auswirken. Deshalb werden die kollisionsbedingten Auswirkungen nicht als erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung eingestuft. 
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Brut- und Rastvögel – bestehende Windparkfläche 

Unmittelbare Auswirkungen auf Vögel sind bei Realisierung der Planung nicht 
auszuschließen (vgl. Kap. 1.3 des Umweltberichtes). Allerdings ist der Kenntnisstand zu den 
Auswirkungen von WEA auf Brut- und Rastvögel in Abhängigkeit von der WEA-Höhe bisher 
noch relativ gering. Als mögliche unmittelbare Auswirkungen sind die Erhöhung des 
Kollisionsrisikos (ggf. für einzelne Arten oder zu bestimmten sensiblen Zeiten) und die Ver-
größerung von Meidungsradien (indirekte Lebensraumverluste) zu nennen. Für einzelne 
Arten (z.B. Arten mit niedriger Flughöhe) oder bei einer Reduzierung der WEA im Zuge des 
Repowerings sind jedoch auch positive Auswirkungen möglich. 

Mittelbare nachteilige Auswirkungen auf Vögel können entstehen, wenn bei der Standortver-
lagerung bedeutsame Biotopstrukturen (z.B. Brutplätze) beseitigt oder durch Störwirkungen 
entwertet werden. Eine Detailprüfung dieser Auswirkungen ist bei Konkretisierung der WEA-
Standorte auf nachfolgender Planungsebene erforderlich. 

 

Fledermäuse – Teilbereiche 1 und 2 

Im Hinblick auf Fledermäuse sind die kollisionsbedingten Auswirkungen von WEA nach 
Kenntnisstand sehr viel gravierender als Meidungsreaktionen. Quartiere sind nach 
Kenntnisstand in Teilbereich 1 nicht vorhanden. Zu Teilbereich 2 liegen zwar keine 
Detailkenntnisse vor; da hier kaum Gehölze (insbesondere auch kaum ältere Gehölze mit 
besonderem Potenzial als Quartierbaum) vorhanden sind, ist eine Betroffenheit von 
Quartieren hier ebenfalls unwahrscheinlich. Andernfalls ließe sich eine Inanspruchnahme 
aller Voraussicht nach auch durch kleinräumige Lageanpassung der WEA-Standorte bzw. 
Erschließungseinrichtungen vermeiden. 

Nach der zentralen Fundkartei, die bei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg geführt wird, sind die Arten 
Abendsegler, Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus besonders häufig als 
Kollisionsopfer an WEA festgestellt worden. Breitflügelfledermäuse sind sehr viel seltener 
als Kollisionsopfer gefunden worden. 

Im vorliegenden Planfall ist zumindest zeitweise ein erhöhtes Kollisionsrisiko nicht aus-
zuschließen. Dies betrifft in Teilbereich 1 insbesondere die mit größerer Häufigkeit 
festgestellte Rauhautfledermaus. Für Teilbereich 2 liegen keine konkreten Kenntnisse vor. 

Allerdings werden bereits aus artenschutzrechtlicher Sicht aller Voraussicht nach temporäre 
Abschaltungen der WEA erforderlich, um zu Zeiten mit hoher Fledermausaktivität das 
Tötungsrisiko zu mindern. Hierdurch ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand eine effektive 
Minimierung kollisionsbedingter Beeinträchtigungen möglich. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fledermäusen werden – unter Voraussetzung der 
gebotenen Minimierungsmaßnahmen – nicht prognostiziert. 

Fledermäuse – bestehende Windparkfläche 

Auch im Hinblick auf Fledermäuse ist nicht eindeutig prognostizierbar, ob durch die 
Verschiebung der Höhenlage der WEA-Rotoren, die Vergrößerung der Rotorradien und die 
Verringerung der WEA-Zahl in der Summe eher positive Effekte oder erhebliche 
Beeinträchtigungen durch kollisionsbedingte Tötungen resultieren. Im letzteren Fall wären 
jedoch auch hier effektive Minimierungsmöglichkeiten gegeben (temporäre Abschaltungen). 
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Mittelbare Auswirkungen des Repowerings auf Fledermäuse können entstehen, wenn bei 
der Standortverlagerung bedeutsame Biotopstrukturen wie Quartierbäume oder Leitlinien 
beseitigt würden. Diese Auswirkungen ließen sich bei Konkretisierung der Parkkonfiguration 
voraussichtlich ebenfalls vermeiden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fledermäusen sind damit nicht wahrscheinlich. 

2.3.2 Boden, Wasser, Klima, Luft 

Boden – Teilbereiche 1 und 2 

Mit den erforderlichen Neuversiegelungen/ Befestigungen für Baukörper und 
Erschließungseinrichtungen gehen Böden dauerhaft verloren. Die entsprechenden 
Grundflächen verlieren hierdurch ihre Funktionen im Naturhaushalt als Lebensraum und 
Lebensgrundlage, als Bestandteil von Stoff- und Wasserkreisläufen sowie als Filter-, Puffer- 
und Transformationsmedium. Weiterhin geht die Funktionalität als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte dauerhaft verloren. 

Betroffen sind vorwiegend Marschböden, im südlichen Abschnitt des Teilbereichs 2 sind es 
Erd-Niedermoorböden. 

Da im Rahmen der vorliegenden FNP-Änderung keine konkreten Standorte festgelegt 
werden und demnach auch der erforderliche Umfang an Erschließungswegen nicht 
feststeht, können erst auf nachgeordneter Planungsebene Aussagen dazu getroffen werden, 
in welchem Umfang Neuversiegelungen entstehen. Die dauerhaften Verluste von Böden 
sind jedoch i.d.R. als erhebliche Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung 
einzustufen. 

In beiden Teilbereichen ist das Vorkommen von potenziell sulfatsauren Böden nicht 
ausgeschossen. Wenn im Zuge der Bauphase solche Substrate aus dem Einflussbereich 
des Grundwassers herausgeholt werden und damit ein Luftzutritt ermöglicht wird, kann es 
infolge der Oxidation zu einer extremen Versauerung, zu deutlich erhöhten 
Sulfatkonzentrationen im Boden- bzw. Sickerwasser und zu einer erhöhten 
Schwermetalllöslichkeit kommen. 

Soweit in den Teilbereichen tatsächlich potenziell sulfatsaure Böden anstehen (s. vorigen 
Abschnitt), ist im Zuge der Bauphase durch Minimierung und ordnungsgemäße Behandlung 
des anfallenden Bodenaushubs dafür Sorge zu tragen, dass keine schädlichen 
Auswirkungen durch Versauerungsprozesse entstehen. 

Boden – bestehende Windparkfläche 

Durch die Aufhebung der Höhenbegrenzung werden keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
den Boden verursacht. Wie bereits im Abschnitt Biotoptypen erläutert wurde, ist als 
mittelbare Auswirkung des Repowerings sowohl eine Zunahme als auch eine Verringerung 
der Bodenversiegelungen möglich. 

Soweit im Zuge des Repowerings der bestehenden WEA zusätzliche Versiegelungen 
verursacht werden und/ oder Erdarbeiten in Bereichen mit sulfatsauren Böden erfolgen, 
gelten die vorstehenden Ausführungen analog. 
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Grundwasser – Teilbereiche 1 und 2 

Auf den künftig neu versiegelten Grundflächen wird die Versickerung des anfallenden 
Niederschlagswassers eingeschränkt. Da das anfallende Niederschlagswasser 
voraussichtlich zu einem Großteil abfließen und auf angrenzenden Flächen versickern kann 
und da die Grundwasserneubildungsrate in den Gebieten ohnehin gering ist, wird davon 
ausgegangen, dass mit der Planung keine quantitativen Beeinträchtigungen des 
Grundwasserhaushalts vorbereitet werden. 

Soweit in den Teilbereichen tatsächlich potenziell sulfatsaure Böden anstehen (s. vorigen 
Abschnitt), ist im Zuge der Bauphase durch Minimierung und ordnungsgemäße Behandlung 
des anfallenden Bodenaushubs dafür Sorge zu tragen, dass keine schädlichen 
Auswirkungen durch die Freisetzung von Säuren, Sulfaten und Schwermetallen in das 
Grundwasser entstehen. 

Grundwasser – bestehende Windparkfläche 

Durch die Aufhebung der Höhenbegrenzung werden keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
das Grundwasser verursacht. Soweit im Zuge des Repowerings der bestehenden WEA 
zusätzliche Versiegelungen verursacht werden und/ oder Erdarbeiten in Bereichen mit 
sulfatsauren Böden erfolgen, gelten die vorstehenden Ausführungen analog. 

Oberflächengewässer – Teilbereiche 1 und 2 

Da in beiden Teilbereichen ein enges Grabennetz vorhanden ist, wird im Zuge der 
Erschließung voraussichtlich eine größere Anzahl von Grabenquerungen erforderlich. Es ist 
davon auszugehen, dass diese überwiegend als abschnittsweise Grabenverrohrungen 
erfolgen. Soweit die Erschließung des Teilbereichs 1 aus westlicher Richtung erfolgen soll, 
werden zur Querung des Zuggrabens Golzwarderwurp Brückenbauwerke erforderlich. 

Durch die Grabenquerungen werden die Gewässer abschnittsweise in ihrer Struktur 
beeinträchtigt, wodurch auch die Lebensraumfunktion betroffen ist (vgl. Abschnitt 
Biotoptypen). Auswirkungen auf die Wasserführung sind durch entsprechende Gestaltung 
der Querungen vermeidbar, auch Auswirkungen auf die Wasserqualität sind nicht zu 
erwarten. Dennoch werden die Auswirkungen auf das Grabensystem als erhebliche 
Beeinträchtigung im Sinne der Eingriffsregelung eingestuft, insbesondere auch aufgrund der 
Dichte des betroffenen Gewässernetzes. 

Oberflächengewässer – bestehende Windparkfläche 

Durch die Aufhebung der Höhenbegrenzung werden keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
Oberflächengewässer verursacht. Soweit im Zuge des Repowerings der bestehenden WEA 
zusätzliche Gewässerquerungen erforderlich werden, gelten die vorstehenden Ausführungen 
analog. Eine Verbreiterung bestehender Gewässerquerungen ist hingegen im Regelfall nicht 
als erhebliche Beeinträchtigung von Oberflächengewässern im Sinne der Eingriffsregelung 
einzustufen. 

Klimahaushalt und Luftqualität – Teilbereiche 1 und 2 

Mit der Versiegelung von Grundflächen und der Errichtung der Baukörper der WEA können 
kleinflächige Veränderungen der lokalklimatischen Gegebenheiten einhergehen, 
beispielsweise durch Veränderungen der Verdunstungsrate und Verwirbelung von 
Luftströmungen. Erhebliche Beeinträchtigungen des Klimahaushalts sind hiermit jedoch 
nicht verbunden. 
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Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Luftqualität können ebenfalls ausgeschlossen 
werden. 

Klimahaushalt und Luftqualität – bestehende Windparkfläche 

Durch die Aufhebung der Höhenbegrenzung werden keine unmittelbaren Auswirkungen auf 
die Schutzgüter Klima und Luft verursacht. Soweit im Zuge des Repowerings der 
bestehenden WEA zusätzliche Versiegelungen verursacht werden, gelten die vorstehenden 
Ausführungen analog. 

2.3.3 Landschaftsbild 

Windenergieanlagen stellen als technische Baukörper sowie aufgrund ihrer großen Bauhöhe 
Elemente dar, die der historisch gewachsenen Eigenart und Maßstäblichkeit von Landschaft 
nicht entsprechen. Darüber hinaus führen die Drehbewegung der Rotoren und die aus 
Gründen der Flugsicherheit erforderliche Kennzeichnung (Beleuchtung, Farbmarkierung) zu 
einer Beunruhigung im Landschaftsbild. Im Nahbereich der Anlagen wird dieser Effekt durch 
die Lärmemissionen sowie den Schlagschatten der Rotoren (bei Sonnenschein) verstärkt. 

Die Intensität der im Landschaftsbild verursachten Beeinträchtigungen hängt einerseits von 
den Eigenschaften des Windparks ab, beispielsweise Höhe und Anzahl der WEA, 
Bauausführung, Farbgebung, Anzahl der Rotorblätter, Aufstellungsgeometrie der WEA. 
Diese Parameter werden im Rahmen der Flächennutzungsplanung nicht abschließend 
festgelegt. 

Andererseits spielen auch landschafts-immanente Eigenschaften für die Intensität der 
Beeinträchtigungen eine wesentliche Rolle. Maßgeblich sind hierbei folgende Kriterien: 

• Entfernung zum Windpark: Mit zunehmender Entfernung nimmt die Intensität der 
negativen Wirkung eines störenden Objektes ab. Dieser Effekt ist darauf 
zurückzuführen, dass der Anteil, den beispielsweise eine Windenergieanlage im Blickfeld 
eines Betrachters ausfüllt, mit zunehmender Entfernung immer kleiner wird. Die 
Dominanz der Beeinträchtigung nimmt ab, der störende Effekt wird durch andere, nicht 
störende Landschaftsbestandteile abgemildert, die zusätzlich in das Blickfeld treten. 

Nach BREUER17 ist mindestens ein Radius der 15-fachen WEA-Höhe als erheblich beein-
trächtigter Raum einzustellen. Je nach der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes (s. 
folgende zwei Kriterien) sind teilweise auch in deutlich größerer Entfernung erhebliche 
Beeinträchtigungen zu prognostizieren. 

• Transparenz der Landschaft: Nicht von jedem Standort aus sind störende Objekte 
sichtbar und somit als Beeinträchtigung in der Landschaft wahrnehmbar. Als 
sichtverschattende Elemente wirken insbesondere bebaute Bereiche sowie flächige 
Gehölzbestände. Je höher der Anteil solcher sichtverschattenden Elemente in einem 
Landschaftsausschnitt ist, desto geringer ist die Transparenz der Landschaft und desto 
geringer ist die Intensität der Beeinträchtigung. 

Die Breite der sichtverschatteten Zone ist umso größer, je höher das sichtverschattende 
Element ist und je größer die Entfernung zwischen Windpark und sichtverschattendem 
Element ist. Hierdurch wird der im vorigen Punkt beschriebene Effekt verstärkt, dass mit 
zunehmender Entfernung die Eingriffsintensität abnimmt. 

                                                
17 BREUER, W. (2001): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes – Vorschläge für 

Maßnahmen bei Errichtung von Windkraftanlagen. Naturschutz und Landschaftsplanung 33, (8), 2001, 237 – 245. 
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• Wertigkeit des Landschaftsbildes: Je höher die Bedeutung des Landschaftsbildes 

zu beurteilen ist, desto stärker wirken sich neu hinzukommende störende Objekte 
nachteilig aus. 

Ausgehend von diesen allgemeinen Erläuterungen werden die Auswirkungen der 
vorliegenden Planung nachfolgend charakterisiert und beurteilt. 

Teilbereich 1 

In Teilbereich 1 wird durch die vorliegende Planung erstmalig die Errichtung von 
Windenergieanlagen vorbereitet. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass sich die erheblichen Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes auf einen Radius der 15-fachen WEA-Höhe erstrecken. Die WEA-Höhe 
wird im Rahmen der vorliegenden FNP-Änderung nicht festgelegt. Somit wird unter Vorsor-
geaspekten von rd. 200 m hohen WEA ausgegangen und entsprechend ein 3 km-Radius um 
den Teilbereich als erheblich beeinträchtigt eingestuft. 

Der Radius erheblicher Beeinträchtigungen erstreckt sich somit für Teilbereich 1 etwa bis zur 
Kreisstraße K199 im Norden, bis an die Hafenerweiterungsflächen am nördlichen 
Siedlungsrand von Brake, bis zum Popkenhöger Tief im Süden und bis über das 
Siedlungsband von Frieschenmoor hinaus im Westen. Hierbei überschneidet sich der 
nördliche Teil mit dem Wirkradius des vorhandenen Windparks auf Rodenkirchener Gebiet 
(vgl. Karte Landschaftsbild im Anhang). Der südliche Teil des Wirkradius´ überlagert sich mit 
dem des Teilbereichs 2 (s. folgender Abschnitt). 

Ggf. sind auch über den 3 km-Radius hinausgehend erhebliche Beeinträchtigungen möglich, 
und zwar im Nordosten (Strohauser Plate) und im Südwesten (offenes Grünland östlich der 
Landesstraße L 886). Für die übrigen Bereiche ergeben sich keine Hinweise auf 
weitergehende eingriffsrelevante Beeinträchtigungen, da hier die bestehenden 
Vorbelastungen und/ oder die höhere Strukturvielfalt der Landschaft die Wirkintensität 
begrenzen. 

Innerhalb des als erheblich beeinträchtigt eingestuften Radius´ sind die sichtverschatteten 
Flächen nicht erheblich betroffen. Der Flächenanteil der sichtverschatteten Bereiche ist 
innerhalb der flächenhaften Siedlungen (Brake, Ovelgönne, Golzwarden) hoch, in den 
linearen Siedlungsstrukturen sowie im Grünlandbereich westlich von Frieschenmoor mittel 
und ansonsten gering. 

Von den in Kap. 2.1.3 benannten Bereichen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild 
liegen die Vordeichsflächen und das Siedlungsband von Frieschenmoor innerhalb des 
Wirkradius´. Im Siedlungsband wird die Eingriffsintensität jedoch durch den vergleichsweise 
hohen Anteil sichtverschatteter Bereiche gemildert. 

Die Eingriffsintensität ist weiterhin abhängig von der Anzahl der künftig realisierten WEA. 
Diese wird auf Ebene der FNP-Änderung nicht festgelegt. 

Teilbereich 2 

Auch in Teilbereich 2 wird durch die vorliegende Planung erstmalig die Errichtung von 
Windenergieanlagen vorbereitet. Anders als bei Teilbereich 1 handelt es sich jedoch nicht 
um einen zusätzlichen Windpark-Standort, sondern um die Erweiterung eines bestehenden 
Windparks. Durch diese Erweiterung werden die Auswirkungen des bestehenden Windparks 
im Landschaftsbild intensiviert (Erhöhung der WEA-Zahl, Verringerung sichtverschatteter 
Bereiche, Verstärkung der optischen Auswirkungen aufgrund der Kennzeichnungspflicht) 
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und räumlich erweitert (sowohl aufgrund der flächenmäßigen Erweiterung als auch aufgrund 
der größeren WEA-Höhe). 

Auch für die Erweiterung des Windparks ist der Radius der 15-fachen WEA-Höhe (Annahme 
vorliegend 3 km, vgl. Teilbereich 1) als erheblich beeinträchtigter Raum anzusetzen. Für 
Teilbereich 2 erstreckt sich dieser Radius zwischen der Ortslage Ovelgönne im Norden, im 
Westen in die Siedlungflächen von Brake hinein, im Süden bis etwas südlich des 
Käseburger Sieltiefs und im Westen ca. 1 km über die Bundesstraße B 212 hinaus. In 
westlicher und südlicher Richtung sind auch weiterreichende Beeinträchtigungen auf Ebene 
der Flächennutzungsplanung nicht vollständig ausgeschlossen. 

Der Flächenanteil der sichtverschatteten Bereiche ist innerhalb der flächenhaften Siedlungen 
(Brake, Ovelgönne, Mittelort) hoch, in den linearen Siedlungsstrukturen sowie im 
Grünlandbereich westlich von Coldewey mittel und ansonsten gering. Zwar besteht auch im 
Nahbereich des bestehenden Windparks ein höherer Gehölzanteil, aufgrund der 
unmittelbaren Nähe zu den WEA ist hier jedoch nicht von nennenswerten 
Sichtverschattungen auszugehen. 

Von den in Kap. 2.1.3 benannten Bereichen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild 
liegen die Siedlungsbänder von Harrierwurp über Sandfeld nach Niederort innerhalb des 
Wirkradius´. Hier wird die Eingriffsintensität durch den Anteil sichtverschatteter Bereiche 
gemildert. 

Auch für Teilbereich 2 wird auf Ebene der Flächennutzungsplanung nicht festgelegt, wieviele 
WEA innerhalb des Sondergebietes errichtet werden können, d.h. um wieviele Anlagen der 
bestehende Windpark vergrößert werden kann. 

bestehende Windparkfläche 

Als unmittelbare Auswirkung ist die Erhöhung der zulässigen WEA und die Vergrößerung 
des Wirkradius´ des bestehenden Windparks zu nennen. Darüber hinaus bestehen bei WEA 
von über 100 m Gesamthöhe weitergehende Anforderungen hinsichtlich der 
Kennzeichnungspflicht, so dass die optischen Auswirkungen der WEA künftig durch eine 
Befeuerung und ggf. Farbkennzeichnung verstärkt werden. Neben einer Intensivierung der 
optischen Wahrnehmbarkeit während des Tageszeitraums wird die Wirkdauer somit auch in 
die Dunkelheit ausgedehnt. 

Für die bisher zulässigen (und realisierten) WEA von bis 100 m Gesamthöhe ist der 
erhebliche beeinträchtigte Radius mit 1,5 km zu veranschlagen. Er erstreckt sich somit 
weitgehend innerhalb des von der Bundesstraße B 212 und der Kreisstraße K 211 
eingegrenzten Bereichs. Ob es innerhalb dieses Bereichs in der summarischen Betrachtung 
zu einer Erhöhung (stärkere Sichtbarkeit und Dominanz der höheren WEA) oder auch zu 
einer Verringerung der Beeinträchtigungsintensität kommt, ist insbesondere davon 
abhängig, ob im Zuge des Repowerings die WEA-Zahl verringert wird. 

Darüber hinaus erweitert sich der Wirkradius bei größerer WEA-Höhe. Unter der Annahme, 
dass ein 3 km-Radius erheblich beeinträchtigt wird (vgl. Teilbereich 1 und 2), ist die 
Entfernungszone von 1,5 – 3 km Abstand zur bestehenden Windparkfläche zusätzlich 
erheblich betroffen. Dieser Bereich überlagert sich in weiten Teilen mit dem 3 km-Radius um 
Teilbereich 2 (s. voriger Abschnitt). Soweit das Repowering der bestehenden WEA in 
Zusammenhang mit der nördlichen Erweiterung erfolgen wird, wird ohnehin eine 
gemeinsame Betrachtung auf nachfolgender Planungsebene vorzunehmen sein. 
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2.3.4 Mensch, Kultur- und Sachgüter 

Mensch – alle Teilbereiche 

Mit dem Betrieb von WEA sind Lärmemissionen und Schattenwurf verbunden. Weiterhin 
kann es zu Lichtreflexionen (Disco-Effekt) kommen. Diese Auswirkungen werden in den 
Teilbereichen 1 und 2 erstmalig verursacht bzw. bei Erhöhung der WEA in der bestehenden 
Windparkfläche ggf. verstärkt (hinsichtlich Intensität und Reichweite). Hier ist allerdings auch 
eine Reduzierung der Auswirkungen durch eine Verringerung der WEA-Zahl möglich. 

Durch Lärm und Schattenwurf können nachteilige Auswirkungen auf Wohnnutzungen in der 
Umgebung verursacht werden. 

Da die geplanten Sondergebiete einen Mindestabstand von 500 m zu umliegenden 
Wohnnutzungen (Außenbereichswohnnutzungen) einhalten, wird auf dieser Planungsebene 
davon ausgegangen, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen nicht verursacht werden. 
Der konkrete Nachweis der Verträglichkeit muss auf nachgeordneter Planungsebene und 
unter Berücksichtigung der konkreten WEA-Standorte und –Typen erbracht werden. In 
diesem Zusammenhang können, falls erforderlich, auch Maßnahmen wie eine 
Abschaltautomatik zur Vermeidung unverträglicher Lärmimmissionen oder 
Schattenwurfdauern berücksichtigt werden. 

Soweit die Realisierung des Teilbereichs 2 und das Repowering der bestehenden 
Windparkfläche unabhängig voneinander durchgeführt werden, sind die im jeweils anderen 
Bereich dann genehmigten Nutzungen als Vorbelastungen zu berücksichtigen. 

Die im vorstehenden Kapitel beschriebenen Auswirkungen im Landschaftsbild wirken sich 
auch nachteilig auf landschaftsgebundene Erholungsnutzungen aus. Da die 
Windparkflächen selbst nicht für Erholungsnutzungen erschlossen sind und auch im näheren 
Umfeld keine Erholungsnutzungen mit besonderer Empfindlichkeit bekannt sind, werden 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen prognostiziert. 

Kultur- und Sachgüter – alle Teilbereiche 

Eine Betroffenheit von Kulturgütern innerhalb der Teilbereiche ist nicht ersichtlich. 

Für die in der Umgebung vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude sind ebenfalls keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch eine Betroffenheit des Umgebungsschutzes zu 
prognostizieren. Aufgrund eines Abstandes von mindestens 500 m und vor dem 
Hintergrund, dass die in Rede stehenden Gebäude nicht solitär stehen, und somit vom 
Betrachter nicht als hervortretendes, die Kulturlandschaft prägendes Gebäude 
wahrgenommen werden, wird eine erhebliche nachteilige Betroffenheit nicht erwartet. Durch 
die in größerem Umfang vorhandenen Gehölze werden die Blickbeziehungen zwischen den 
Denkmalen und den geplanten Windparkflächen deutlich eingeschränkt. 

Für WEA-Standorte und Erschließungseinrichtungen werden in den Teilbereichen 1 und 2 
sowie ggf. (als mittelbare Wirkung) auch innerhalb der bestehenden Windparkfläche 
Grünlandflächen in Anspruch genommen, die damit der landwirtschaftlichen Nutzung 
entzogen werden. Allerdings handelt es sich voraussichtlich um begrenzte Flächenanteile, 
der Haupt-Flächenanteil innerhalb der Sondergebiete wird auch weiterhin für eine 
landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen 
werden deshalb nicht prognostiziert. 

In Teilbereich 2 ist eine Erlen-Anpflanzung vorhanden. Die Fläche wird gemäß dem Bestand 
als Fläche für Wald dargestellt, so dass keine nachteiligen Auswirkungen auf den Wald zu 
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erwarten sind. Soweit Flächeninanspruchnahmen, beispielsweise für Erschließungswege, 
oder sonstige Beeinträchtigungen des Waldes auf nachfolgender Planungsebene nicht 
vollständig vermeidbar sind, erfolgt eine Konfliktlösung in dem entsprechenden Verfahren. 
Die gesetzlichen Anforderungen des NWaldLG sind dabei zu berücksichtigen. 

Durch eine entsprechende Gestaltung der erforderlichen Gewässerquerungen lassen sich 
nachteilige Auswirkungen auf das Grabensystem vermeiden. Entlang der Gewässer II. 
Ordnung sind Unterhaltungsstreifen von 10  ab Böschungsoberkante von baulichen Anlagen 
freizuhalten. Dies kann bei der Standortfestlegung der WEA auf nachfolgender 
Planungsebene erfolgen. 

Soweit in den Sonstigen Sondergebieten potenziell sulfatsaure Böden anstehen (vgl. Kap. 
2.1.2), sind deren hohe Gehalte an betonschädlichen Stoffen und die hohe Korrosionsgefahr 
für Stahlkonstruktionen bei der technischen Planung der WEA zu berücksichtigen. 

Die in Teilbereich 1 vorhandene Trinkwasserhauptleitung und kV-Leitung werden in die 
Planzeichnung übernommen. Die konkreten Abstandsanforderungen werden auf 
nachfolgender Planungsebene geprüft. 

Inwieweit in der Umgebung des Teilbereichs 2 die Standsicherheit von Bauwerken gefährdet 
ist, wenn zur Herstellung der WEA-Fundamente bauzeitliche Grundwasserabsenkungen 
vorgenommen werden, ist auf Ebene der Flächennutzungsplanung nicht abschließend 
prognostizierbar und bedarf der näheren Klärung auf nachfolgender Planungsebene. 
Grundsätzlich stehen jedoch technische Möglichkeiten und Verfahren zur Verfügung, um 
soche Schäden an Gebäuden und anderen sensiblen Nutzungen zu vermeiden. 

2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Umweltwirkungen 

Insgesamt trägt die Nutzung der erneuerbaren Ressource Wind für die Energiegewinnung 
dazu bei, nachteilige Umweltwirkungen zu vermeiden, die insbesondere mit der Nutzung 
fossiler Energieträger verbunden sind. So stellt die Nutzung der Windenergie einen 
wichtigen Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele dar. 

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Standortfindung vielfältige Aspekte zur Vermeidung 
und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen berücksichtigt (vgl. Kap. 3 in Teil I 
dieser Begründung). Es wurden seitens der Stadt Brake nicht allein harte Tabukriterien be-
rücksichtigt, sondern auch weiche Tabuzonen unter Vorsorgeaspekten definiert. Hierzu 
zählen Schutzabstände zu Wohnnutzungen sowie zu naturschutzfachlich besonders 
wertvollen/ sensiblen Bereichen. 

Im Weiteren wurden die verbleibenden Potenzialflächen des Standortkonzeptes anhand 
siedlungsstruktureller (Schutz des Wohnumfeldes) und naturschutzfachlicher (Avifauna, 
Landschaftsbild und Erholungsnutzung) Kriterien einer vergleichenden Bewertung zugeführt. 
Aufgrund der festgestellten besonderen Wertigkeiten der Brutvogelvorkommen nördlich des 
Schmalenflether Sieltiefs wurde die Darstellung des als Teilbereich 1 bezeichneten 
Sonstigen Sondergebietes auf Flächen südlich des Schmalenflether Sieltiefs reduziert, 
wobei zusätzlich ein Schutzabstand von 100 m zum Sieltief von der Darstellung ausgespart 
wird. 
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In Anpassung des Standortkonzeptes an die örtliche Situation wurde die in Teilbereich 2 
vorhandene Erlenanpflanzung bestandsorientiert als Fläche für Wald in der Planzeichnung 
dargestellt. 

Bei Konkretisierung der Planung auf nachfolgender Ebene (Bebauungsplan und 
immissionsschutzrechtliches Verfahren) sind weitere Vermeidungsmaßnahmen möglich und 
hinsichtlich Umsetzbarkeit und Erfordernis zu prüfen. Hierzu können insbesondere folgende 
Maßnahmen benannt werden: 

• Minimierung der Inanspruchnahmen von Gräben 

• temporäre Abschaltung der WEA zu Zeiten mit hoher Fledermausaktivität 

• Minimierung zusätzlicher Versiegelungen durch Nutzung vorhandener Wege 

• wassergebundene Befestigung der Erschließungseinrichtungen 

• Überprüfung der Baugrundverhältnisse im Hinblick auf potenziell sulfatsaure Böden, 
ggf. Minimierung des Erdaushubs und ordnungsgemäße Behandlung 
entsprechenden Aushubmaterials 

• gemeinsame Entwicklung des Teilbereichs 2 und des Repowerings der 
bestehenden Windparkfläche zur Optimierung von Energieausbeute und 
Erschließungskonzept sowie zur einheitlichen optischen Gestaltung 

• ggf. schallreduzierter Betrieb zur Vermeidung unzumutbarer Lärmbelastungen; 

• ggf. temporäre Abschaltung der WEA zur Vermeidung unzumutbarer Belastungen 
durch Schattenwurf; 

• ggf. Minimierung der Auswirkungen der WEA-Kennzeichnung durch 
Sichtweitenregulierung, Blockbefeuerung o.ä. 

Für Teilbereich 2 und das Repowering der bestehenden Windparkfläche können sich aus 
den Erhebungen der aktuellen Bestandssituation (Avifauna, Fledermäuse, in der 
bestehenden Windparkfläche auch Biotoptypen) weitere Vermeidungsmaßnahmen ergeben. 

 

Trotz der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen werden bei Realisierung der Planung er-
hebliche Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild verursacht, die einen 
Eingriff darstellen. Gemäß den Vorgaben der Eingriffsregelung ist der Verursacher eines 
Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
auszugleichen. 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 2.3.1 – 2.3.3 werden voraussichtlich folgende 
eingriffsrelevante Auswirkungen entstehen: 

• direkte Inanspruchnahme von Biotopen (vermutlich vorwiegend Grünlandflächen 
und Gräben betroffen), 

• ggf. Lebensraum-Beeinträchtigungen für Brut- und Rastvögel (Teilbereich 2, 
bestehende Windparkfläche), 

• Neuversiegelung/ Befestigung von Böden, 

• abschnittsweise Strukturveränderung von Gräben, 
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• Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bis in Entfernungen der 15-fachen WEA-

Höhe, abzüglich der sichtverschatteten Bereiche sowie bereits erheblich 
vorbelasteter Bereiche. 

 

Da der Umfang der erheblichen Beeinträchtigungen zum Planungsstand der vorliegenden 
FNP-Änderung nicht im Detail prognostiziert werden kann, sind auch keine Angaben zum 
flächenmäßigen Bedarf von Kompensationsmaßnahmen möglich. Eine abschließende 
Quantifizierung des Kompensationsbedarfs wird erst möglich im Rahmen der verbindlichen 
Bebauungsplanung (qualifizierter B-Plan), soweit hier das Maß der baulichen Nutzung 
geregelt wird (insbesondere Anzahl, Standorte und Höhe der zulässigen WEA) oder 
ansonsten im Einzelzulassungsverfahren in Kenntnis des konkret geplanten Vorhabens. Die 
Ermittlung des konkreten Kompensationsbedarfs ist im Rahmen der nachfolgenden 
Planungsebene (Bebauungsplan oder immissionsschutzrechtliches Verfahren) 
durchzuführen. Dort sind dann auch die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen nach Art 
und Lage festzulegen und in der Umsetzung zu sichern. 

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Rahmen des Standortkonzeptes Windenergie wurde das gesamte Gebiet der Stadt 
Brake hinsichtlich der Eignung als Standort für eine Windenergienutzung überprüft (vgl. Kap. 
3 in Teil I dieser Begründung). Hierbei wurden die wesentlichen Belange des 
Umweltschutzes mit berücksichtigt, insbesondere der Schutz von Siedlungsnutzungen sowie 
der Schutz von naturschutzfachlich und landschaftspflegerisch wertvollen Gebieten. 

Standorte mit in der Gesamtbewertung geringeren Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
wurden innerhalb des Stadtgebietes nicht ermittelt. 

Eine Höhenbeschränkung wird nicht vorgenommen, um eine optimale Ausnutzung der Res-
source Wind an ausgewählten Standorten innerhalb des Stadtgebietes zu ermöglichen. 

3. Zusätzliche Angaben 

3.1 Verfahren und Schwierigkeiten 

Bei der Durchführung der Umweltprüfung wurden folgende Verfahren zur Anwendung 
gebracht: 

• Kartierung von Biotoptypen innerhalb der Änderungsbereiche und auf den direkt 
angrenzenden Flächen nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in 
Niedersachsen18, 

• Kartierung des Landschaftsbildes innerhalb der Teilbereiche und in einem Radius 
von rd. 3 km, 

• Auswertung der zu Teilbereich 1 vorliegenden faunistischen Gutachten: 

                                                
18 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Hrsg.): Kartierschlüssel für Biotoptypen in 

Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von 
Anhang I der FFH-Richtlinie. Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen A/4. März 2011. 
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o NWP Planungsgesellschaft mbH: Avifaunistisches Gutachten zum geplanten 

Windpark Golzwarderwurp, Stadt Brake. Brutvögel 2012 und Gastvögel 2012/ 
2013. Stand 31.03.2014 

o NWP Planungsgesellschaft mbH: Avifaunistisches Ergänzungsgutachten zum 
geplanten Windpark Golzwarderwurp, Stadt Brake – Flugaktivität der 
Uferschnepfe in der Brutperiode 2013. Stand 08. August 2013 

o Ökoplan: Fachbeitrag Fledermäuse zum potenziellen Windpark Golzwarderwurp, 
Stadt Brake. April 2013 

• Auswertung allgemein zugänglicher Quellen, beispielsweise des 
Landschaftsrahmenplans Landkreis Wesermarsch. 

Die genauen Quellenangaben werden jeweils im Text aufgeführt. 

 

Aktuelle Faunistische Erfassungen liegen der Stadt Brake allein für den Teilbereich 1 vor. 
Deshalb können die Auswirkungen der geplanten Sondergebiete auf Brut- und Gastvögel 
sowie Fledermäuse für Teilbereich 2 sowie das Repowering der bestehenden 
Windparkfläche nicht im Detail prognostiziert werden. 

Allerdings liegt der Stadt Brake aus der Fortschreibung der landschaftsplanerischen 
Zielsetzungen des Landkreises Wesermarsch eine vorläufige Karte mit Stand 15.07.2014 
vor, in der schutzwürdige Bereiche mit besonderer Bedeutung als Brut- und Rasthabitate für 
die Avifauna sowie mögliche Entwicklungsbereiche für die Avifauna dargestellt sind. Hieraus 
lässt sich für die genannten Bereiche kein besonderes Konfliktpotenzial hinsichtlich der 
Avifauna erkennen. Im Hinblick auf Fledermäuse ist eine wirksame Konfliktminimierung 
durch temporäre Abschaltungen auf Umsetzungsebene möglich. 

3.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Gemäß § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, 
die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen. 

Zur Überwachung (Monitoring) der vorliegenden Planung sind folgende Maßnahmen 
vorgesehen: 

• Zur Überwachung unvorhergesehener Auswirkungen auf Kulturgüter wird bei den 
geplanten Bau- und Erdarbeiten auf ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 
geachtet. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden entsprechende Funde der 
zuständigen Behörde gemeldet. 

• Zur Überwachung unvorhergesehener Auswirkungen wird bei den geplanten Bau- 
und Erdarbeiten auf Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte geachtet. Bei 
entsprechenden Hinweisen wird unverzüglich die Untere Abfallbehörde 
benachrichtigt. 

Weitere Monitoring-Maßnahmen können auf nachgelagerter Planungsebene festgelegt 
werden. 
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3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Brake erfolgt mit dem Ziel, die 
Steuerung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Stadtgebiet weiter fortzuentwickeln. 
Die Stadt Brake hat bereits auf Basis eines Standortkonzeptes „Wind“ von 1999 im rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan eine Sonderbaufläche für Windenergieanlagen im 
Hammelwarder Moor dargestellt. Das Gebiet wurde zwischenzeitlich realisiert. 

Mit der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans möchte die Stadt Brake zwei 
weitere Bereiche für eine Nutzung der erneuerbaren Ressource Wind zur Energiegewinnung 
zugänglich machen und damit einen zusätzlichen Beitrag zur Erreichung der 
energiepolitischen Ziele leisten. Es handelt sich um einen zusätzlichen Standort westlich 
Golzwarderwurp (Teilbereich 1; 59,1 ha) und um eine nördliche Erweiterung der 
bestehenden Windpark-Fläche im Hammelwarder Moor (Teilbereich 2; 32,1 ha). Zudem wird 
für die bisher dargestellte Sonderbaufläche die Höhenbeschränkung auf kleiner/ gleich 
100 m aufgehoben. Außerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten Sonstigen 
Sondergebiete sollen Windenergieanlagen auch weiterhin nicht zulässig sein. 

Im aktuellen Zustand sind die Teilbereiche 1 und 2 vorwiegend landwirtschaftlich als 
Grünland genutzt. Es besteht ein enges Grabennetz. In Teilbereich 2 ist zudem eine flächige 
Erlen-Anpflanzung vorhanden. In der bestehenden Windparkfläche sind fünf WEA realisiert. 

Für Teilbereich 1 liegen nähere Untersuchungen zu Brutvögeln, Gastvögeln und 
Fledermäusen vor. Innerhalb des Teilbereichs wurden Brutvorkommen von Feldlerche (5 
Brutpaare), Wiesenpieper (3 Brutpaare), Schilfrohrsänger (5 Brutpaare randlich) und 
Blaukehlchen (2 Brutpaare) festgestellt. Als Gastvogel-Vorkommen wurden innerhalb des 
Teilbereichs und der näheren Umgebung Kiebitze, Lach- und Sturmmöwen, 
Goldregenpfeifer und Pfeifenten beobachtet. Gänse traten hier nur vereinzelt auf. Unter den 
Fledermäusen wurden Breitflügel-, Rauhaut- und Wasserfledermaus relativ häufig, 
Zwergfledermaus, Großer Abendsegler und Teichfledermaus vergleichsweise selten 
festgestellt. 

Weder Teilbereich 2 noch die bestehende Windparkfläche sind als schutzwürdige Bereiche 
hinsichtlich der Avifauna eingestuft. 

In allen Teilbereichen kann das Vorhandensein potenziell sulfatsaurer Böden nicht 
ausgeschlossen werden. Die Grundwasserneubildungsrate ist gering. Es besteht ein enges 
Netz an Oberflächengewässern (s.o.). Lokalklimatische Besonderheiten sind nicht 
ersichtlich. 

Landschaftlich sind die Teilbereiche und deren Umgebung (3 km-Radius) durch 
überwiegend offene, teils auch stärker gehölzgegliederte Grünlandbereiche geprägt. Neben 
einzelnen flächenhaften Siedlungsgebieten (Stadt Brake u.a.) sind bandartige 
Siedlungslagen entlang der Straßen charakteristisch. Von hoher Bedeutung für das 
Landschaftsbild sind die störungsarmen Vordeichsflächen im Nordosten des 
Untersuchungsraumes sowie die altgehölzreichen und zugleich störungsarmen 
Siedlungsbänder von Frieschenmoor, Harrierwurp, Sandfeld und Niederort. In einigen 
Bereichen bestehen deutliche Vorbelastungen durch die verkehrsreiche Bundesstraße 
B 212, gewerbliche Bauten, Freileitungen, WEA u.ä. 

Wohnnutzungen sind innerhalb der geplanten Sondergebiete nicht vorhanden. Im Umfeld 
der Bereiche finden sich verschiedene Streusiedlungslagen und sonstige Außenbereichs-
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Wohnnutzungen. Zu diesen Siedlungsnutzungen wird auf Basis des Standortkonzeptes ein 
Schutzabstand von mindestens 500 m eingehalten. 

Kulturgüter sind innerhalb der Teilbereiche nicht bekannt. Im Umfeld sind einzelne 
denkmalgeschützte Gebäude vorhanden, jeweils mit einem Abstand von 500 m oder mehr. 
Als Sachgüter sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen samt Grabensystem und die 
bestehenden Erschließungswege zu nennen. Zudem sind in Teilbereich 1 eine kV-Leitung 
und eine Trinkwasserhauptleitung vorhanden. In Teilbereich 2 ist eine Waldfläche 
vorhanden, in der bestehenden Windparkfläche sind fünf WEA realisiert. 

Die Planung entspricht dem Umweltziel der Energiegewinnung aus regenerativen Quellen. 
Im Hinblick auf die Vorgaben des besonderen Artenschutzes sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand keine Konflikte ersichtlich, die die Umsetzung der Planung dauerhaft hindern. 
Die Verträglichkeit mit Schutzzwecken und Erhaltungszielen von FFH-Gebieten und EU-
Vogelschutzgebieten wird als gegeben eingestuft. 

Durch die Planung werden erhebliche Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild vorbereitet. Eine vollständige Vermeidung dieser Eingriffe ist mit den Zielen 
der Planung nicht vereinbar. Es werden folgende eingriffsrelevante Auswirkungen 
prognostiziert: 

• direkte Inanspruchnahme von Biotopen (vermutlich vorwiegend Grünlandflächen 
und Gräben betroffen), 

• ggf. Lebensraum-Beeinträchtigungen für Brut- und Rastvögel (Teilbereich 2, 
bestehende Windparkfläche), 

• Neuversiegelung/ Befestigung von Böden, 

• abschnittsweise Strukturveränderung von Gräben, 

• Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes bis in Entfernungen der 15-fachen WEA-
Höhe, abzüglich der sichtverschatteten Bereiche sowie bereits erheblich 
vorbelasteter Bereiche. 

Die Belange des allgemeinen Natur- und Landschaftsschutzes werden dadurch 
berücksichtigt, dass eine gezielte räumliche Steuerung und Konzentration der 
Windenergienutzung stattfindet. Darüber hinaus werden die unvermeidbaren Eingriffsfolgen 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Diese 
sind auf nachgeordneter Planungsebene konkret festzulegen. 

Der vorliegende Umweltbericht basiert auf aktuellen Erhebungen zu Biotoptypen, zur Fauna 
(nur Teilbereich 1; Brut-, Gastvögel, Fledermäuse) und zum Landschaftsbild sowie auf der 
Auswertung allgemein verfügbarer Datengrundlagen. 

Aktuelle Faunistische Erfassungen liegen der Stadt Brake für Teilbereich 2 sowie die 
bestehende Windparkfläche nicht vor. Allerdings ist aus der Fortschreibung der 
landschaftsplanerischen Zielsetzungen des Landkreises Wesermarsch keine besondere 
Bedeutung als Brut- und Rasthabitate für die Avifauna in diesen Bereichen bekannt. Im 
Hinblick auf Fledermäuse ist eine wirksame Konfliktminimierung durch temporäre 
Abschaltungen auf Umsetzungsebene möglich. 

Maßnahmen zur Überwachung insbesondere unvorhergesehener Umweltauswirkungen 
betreffen die möglicherweise bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten auftretenden Hinweise 
auf ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde sowie Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen.
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